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1. Einleitung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Beginn des Jahres 2019 schauen wir erneut auf ein erfolgreiches, vergangenes Jahr zu-

rück. Es ist gelungen, die anhaltend gute Entwicklung am Arbeitsmarkt für die uns anvertrauten 

Kundinnen und Kunden zu nutzen. Rund 15.800 Menschen konnten in Arbeit und Ausbildung 

integriert werden; dies entspricht einer Quote von 31,2%. 

 

Die Arbeit mit Menschen, deren Unterstützungsbedarfe immer komplexer werden, ist weiterhin 

eine herausfordernde Aufgabe für alle Partner. Der Erfolg lebt von der guten Zusammenarbeit 

und unseren aufeinander abgestimmten Beiträgen, aber auch von gemeinsamen Projekten 

und Initiativen. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit in 2018 möchten wir uns bei Ihnen ganz 

herzlich bedanken. Insbesondere die hervorragenden Integrationsergebnisse Flucht/Asyl zei-

gen, wie flexibel wir uns auf die Bedarfe dieser neuen Zielgruppe eingestellt haben und bestä-

tigen, dass die Betreuung sehr zielgerichtet und mit Unterstützung der passenden Angebote 

erfolgt. 

 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bietet immer noch positive Rahmenbedingungen. Der Ab-

bau an Bedarfsgemeinschaften wird uns weiterhin gelingen und die stellenseitige Nachfrage, 

insbesondere im Dienstleistungsbereich und der weiterhin hohe Bedarf der Arbeitgeber bieten 

gute Integrationschancen für unsere Kundinnen und Kunden.  

 

Hierbei wird auch unser bewährtes Maßnahmenportfolio erfolgreich unterstützen und viele In-

tegrationen in den Arbeitsmarkt erzielen.  

 

 

Im Jahr 2019 werden wir unsere gute Arbeit fortsetzen und weiter ausbauen. Unsere Schwer-

punkte sind von hoher Kontinuität geprägt, besonderen Fokus legen wir auf 

 die nachhaltige Integration in Erwerbstätigkeit, 

 die Bekämpfung von Langzeitleistungsbezug und Langzeitarbeitslosigkeit im Sinne von 

Prävention, Integration und Teilhabe, 

 die bedarfsgerechte Qualifizierung als Beitrag zur Fachkräftesicherung. 

Zur Vermeidung von „Hartz IV-Karrieren“ liegen uns die Personengruppen der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, der Frauen und Alleinerziehenden und die Familien besonders am 

Herzen. Besonders erfreulich und unterstützend sind die beiden neuen Gesetze „Teilha-

bechancengesetz“ und „Qualifizierungschancengesetz“.  

 

Durch das Teilhabechancengesetz können wir Kundinnen und Kunden im Langzeitleistungs-

bezug eine soziale Teilhabe ermöglichen.  

Das Qualifizierungschancengesetz ermöglicht die Qualifizierung von Beschäftigten in Betrie-

ben. Hierzu können wir aktiv die Veränderung der Arbeitswelt 4.0 durch Bildung unterstützen. 
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Über die Förderinitiative des Bundesteilhabegesetzes (§11 – „reha pro“) werden in diesem 

Jahr zusätzliche Mittel für eine erfolgreiche Betreuung von behinderten Menschen zur Verfü-

gung gestellt.  

 

Durch die zusätzlichen Eingliederungsmittel möchten wir möglichst viele Arbeitsplätze für die 

Kundinnen und Kunden durch das Teilhabechancengesetz hier in München fördern und in 

unsere Kundinnen und Kunden investieren. 

 

Unsere enge Zusammenarbeit wird auch das Jahr 2019 prägen. Lassen Sie uns weiterhin für 

die Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, gemeinsame Strategien und Projekte hier 

in München entwickeln. Wir freuen uns darauf auch 2019 wieder gemeinsam Erfolge zu erzie-

len. 

 

 

Ihre Geschäftsführung 

 

 

 

Anette Farrenkopf   Brigitte Bieringer        Wolfgang Rappl 
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2. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende 

2.1 SGB II-Quote 

Die SGB II-Quote bildet den Anteil der hilfebedürftigen Personen nach dem SGB II an der 

Bevölkerungsgruppe bis zum Renteneintrittsalter (sowohl erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

als auch Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren) ab. München hat mit aktuell 6,0% (Juli 2018) 

die niedrigste SGB II-Quote im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten (vgl. Hamburg 

12,4%, Region Hannover 12,9%, Köln 13,0%, Frankfurt am Main 11,4%, Stuttgart 8,1%, Nürn-

berg 10,4% und Berlin 17,7%). 

Die SGB II-Quote in München ist rückläufig; waren 2010 noch 6,9% der Bevölkerung in Mün-

chen hilfebedürft, so liegt die Quote im Jahresverlauf 2018 relativ konstant bei 6,1%, mit rück-

läufiger Tendenz. 

Die SGB II-Quote auf Bundesebene liegt aktuell bei 8,9%, in Bayern bei 4,1%. 

 

 

     
 

Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München erstellt jährlich ein Monitoring zu den sozi-

alen Herausforderungen in München1, in welchen der Anteil der Empfängerinnen und Emp-

fänger von  Arbeitslosengeld II an der erwerbsfähigen Bevölkerung auf die einzelnen Münch-

ner Stadtbezirke herunter gebrochen wird. Dieser lag 2017, für München insgesamt, bei 4,9%.  

Besonders hoch ist der Anteil der SGB II Leistungsempfänger im Verhältnis zur erwerbsfähi-

gen Wohnbevölkerung in den Bezirken Messestadt (15,0%) - Sozialbürgerhaus Berg am Laim, 

Trudering, Riem –, Hasenbergl Nord (12,5%) - Sozialbürgerhaus Nord – und Hochäcker-/Ba-

lanstraße (11,3%) - Sozialbürgerhaus Ramersdorf Perlach -. 

Unterdurchschnittlich zeigt sich der Anteil der SGB II Leistungsempfänger im Verhältnis zur 

erwerbsfähigen Wohnbevölkerung dagegen in den Stadtbezirken Harlaching/Menterschwaige 

(1,3%) - Sozialbürgerhaus Giesing Harlaching - und Altbogenhausen und Herzogpark (1,3% 

und 1,4%) – beide Sozialbürgerhaus Orleansplatz -.  

                                                
1 http://www.mstatistik-muenchen.de/sozialmonitoring/atlas.html 

 

http://www.mstatistik-muenchen.de/sozialmonitoring/atlas.html
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2.2 Haushalte und Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

 
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Die Zahl der Haushalte in München, die auf Unterstützungsleistungen durch das Job-

center angewiesen sind, bewegt sich seit 2007 (valide Datengrundlage) um die 40.000 

Haushalte. 

 
 

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Jahresdurchschnittswerte) 

 

Im Jahresdurchschnitt 2018 (Jan-Sep 2018, revidierte, festgeschriebene Werte mit einer War-

tezeit von drei Monaten) sind rund 38.700 Haushalte im Leistungsbezug. Damit bewegt sich 

die Zahl der Bedarfsgemeinschaften unter Vorjahresniveau. Aufgrund der aktuellen Entwick-

lung ist mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Haushalte im SGB II-Bezug zu rechnen. 

Allerdings verändert sich die Struktur der Haushalte zunehmend; die Anzahl, der in den 

Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen nimmt zu. Dies zeigt sich daran, dass die 

SGB II-Haushalte mit fünf Personen und mehr aktuell steigen. 

 

Die Haushalte im SGB II-Bezug in München unterteilen sich wie folgt:  

 rund 56% sind Single-Haushalte, 

 in rund 35% der Haushalte leben Kinder, davon 

o sind rund 54% alleinerziehend und  

o rund 46% Familien mit Kindern; 

 den kleinsten Anteil (rd. 7%) bilden Paare ohne Kinder. 

 

In rund 35% der SGB II-Haushalte leben Kinder unter 15 Jahren. Rund 4.600 Kinder in SGB 

II-Haushalten in München sind jünger als 3 Jahre (22% aller Kinder im Grundleistungsbezug). 

Für die rund 22.000 Kinder in SGB II-Haushalten bietet das Jobcenter im Rahmen der Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe unter anderem Unterstützung bei der Lernförderung, bei Aus-

flügen sowie bei der Mittagsverpflegung und der Teilnahme an Sport-, Musik- und Kulturange-

boten an. Des Weiteren bietet die Landeshauptstadt München freiwillige Leistungen für be-

dürftige Kinder an. 

 

darunter rd. 51.100 erwerbsfähige

darunter rd. 22.000 Kinder und Jugendliche

Vom Jobcenter München werden betreut

Haushalte im SGB II-Bezug

Leistungsberechtigte Personen

rd. 38.700

rd. 73.100

41.400
40.062

41.338
43.084

41.799
40.467 40.513 40.771 41.158 40.620 40.280 38.668

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan-Sep
2018

40.000
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Die durchschnittlichen Zahlungsansprüche einer Bedarfsgemeinschaft, die ggf. um vorhande-

nes Einkommen reduziert wurden, belaufen sich in München auf monatlich rund 1.080 Euro. 

In diesem Betrag sind alle Leistungen der Grundsicherung zum Lebensunterhalt sowie für Un-

terkunft und Heizung enthalten. Auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung (inkl. einmaliger 

Leistungen) entfällt ein Anteil von 49%.  

 

 
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: September 2018 – Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten) 

 

 

Der Zahlungsanspruch stellt den Betrag dar, der den Personen für SGB-II-Leistungen zusteht 
und der tatsächlich der Bedarfsgemeinschaft gewährt wird (individueller Bedarf reduziert um 
ggf. vorhandenes Einkommen und gemindert um ggf. vom Jobcenter ausgesprochene Sank-
tionen).  
 

Mit steigender Personenanzahl in den Bedarfsgemeinschaften steigen auch die durchschnitt-

lichen Zahlungsansprüche für Kosten der Unterkunft in München. 

Höhe der durchschnittlichen Zahlungsansprüche für Kosten der Unterkunft nach Haus-

haltsgröße: 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand: September 2018– Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten) 

 

 

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die im Jobcenter München betreut 

werden, bewegt sich seit 2007 bei rund 53.000 Personen, mit rückläufiger Tendenz. 

Im Jahresdurchschnitt 2018 (Jan-Sep 2018, revidierte, festgeschriebene Werte mit einer War-

tezeit von drei Monaten) beziehen rund 51.100 Münchnerinnen und Münchner SGB II-Leistun-

gen. Dies sind 4,3% bzw. 2.281 Personen weniger, als im Vorjahreszeitraum. 

 

 

340

22

22

529

155

12

Regelbedarf Arbeitslosengeld II

Regeldbedarf Sozialgeld

Mehrbedarfe

Kosten der Unterkunft

Sozialversicherungsbeiträge

weitere Zahlungsansprüche

Durchschnittliche Zahlungsansprüche pro BG (bezogen auf alle BG) in Euro

430
503

612

745

1.004

1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen
und mehr

Höhe der durchschnittlichen Zahlungsansprüche für 
Kosten der Unterkunft nach der Größe der 

Bedarfsgemeinschaft

Durchschnitt:
529 Euro
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Grundsätzlich lassen sich die erwerbsfähigen Leistungsberechtigen in vier Gruppen untertei-

len: 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand: September 2018– Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten) 

 

 

Die Betrachtung der Zu- und Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im 

Jobcenter München zeigt eine hohe Dynamik. Pro Jahr werden somit rund 45% des Be-

standes bewegt. 

 
 

gleitende Jahressumme bzw. gleitender Jahresdurchschnitt Jul 2017 – Jun 2018 

 Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

 
 

Gute Abgangsraten zeigen sich bei den Ausländern (+2,0 ggü. Vorjahr). Hier ist insbesondere 

die gute Integrationsquote bei den Flüchtlingen (Personen aus den acht nichteuropäischen 

Asylherkunftsländern2) entscheidend; die Integrationsquote Asyl/Flucht liegt aktuell bei 32,7%.  

 

 

                                                
2 Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia 
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Von Januar bis September 2018 sind gut 2.700 Personen aus den bekannten acht Asylländern 

zugegangen; damit liegt der Zugang weiterhin unter Vorjahresniveau. Im selben Zeitraum 

konnten etwas mehr als 3.000 Personen aus den bekannten acht Herkunftsländern die 

Grundsicherung verlassen; dies sind 23,0% mehr als im Vorjahreszeitraum. 

 

Da die Zugänge an Flüchtlingen in die Grundsicherung konstant rückläufig sind, bei steigenden 

Abgangszahlen, sinkt auch der Bestand (aktuell 10.364 Personen; dies sind 0,7% weniger als 

im Vorjahr). 

 

 
 

 

Rund 22% der Flüchtlinge verfügen über keinerlei Deutschkenntnisse. Grundkenntnisse der 

deutsche Sprache haben 42%.  

Das Minimum an notwendigen Sprachkenntnissen zur Integration in Arbeit und Ausbildung 

(erweiterte bzw. Expertenkenntnisse) besitzen 36% der gemeldeten Flüchtlinge im Jobcenter 

LHM. 

 
 

 

 

 

22.039

27.383

10.364

2.998

3.219
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Veränderung zum Vorjahr,
absolut
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-7,1%
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-0,7%

-211;
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dar. aus den
GIPS-Staaten
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keinerlei
Deutschkenntnisse

Grundkenntnisse
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2.3 Grundsicherung und Erwerbseinkommen 

In München beziehen rund 14.000 Erwerbstätige (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 

Selbständige) zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen ergänzend SGB II-Leistungen.  

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand: August 2018) 

Damit entfällt auf die erwerbstätigen Alg-II-Empfängerinnen und Empfänger ein Anteil von 28% 

an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Begründend für die hohe Anzahl an                  

erwerbstätigen Leistungsbeziehern ist das hohe Mietniveau in München.  

 

Die Zahl der Erwerbstätigen mit ergänzendem Leistungsbezug ist aktuell rückläufig (-3,7% 

ggü. Vorjahr).  

 

Die erwerbstätigen Leistungsbezieher unterscheiden sich deutlich im Umfang ihrer Erwerbs-

tätigkeit: 
 

 rund 57% der Erwerbstätigen mit gleichzeitigem Arbeitslosengeld-II-Bezug üben eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (in Voll- bzw. Teilzeit) aus, darunter 

o 2.652 Personen mit einem Einkommen zwischen 450 und 850 Euro und  

o 5.338 Personen mit einem Einkommen über 850 Euro.  

 

 von den rund 8.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im SGB II-Bezug üben 

rund 40% die Beschäftigung in Vollzeit und rund 60% die Beschäftigung in Teilzeit aus. 

 

 rund 3% (5.052 Personen) der Erwerbstätigen mit Anspruch auf Grundsicherungsleis-

tungen üben einen Mini-Job, mit einem Einkommen bis 450 Euro aus, 

 

 1.102 Personen (anteilig 8%) sind selbständig und können davon ihren Lebensunterhalt 

nicht bestreiten. Bei dieser Personengruppe differiert das Einkommen sehr stark.  

Des Weiteren ist für Selbständige der Anreiz, Grundsicherungsleistungen zu beziehen,  

sehr hoch; mit dem Bezug von Leistungen sind sie krankenversichert. Durch Einrichtung 

der speziellen Teams zur Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten von Selbständigen 

konnte dieser Personenkreis deutlich reduziert werden (aktuell -12,0% ggü. Vorjahr). 

  

5.338

2.652

5.052

dar.
Mini-

Jobber

dar.
Einkommen  

450€-850€

dar.
Einkommen  

850€ und mehr

(36%)

(19%)

(38%)

sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte 

(57%)
(-0,7% ggü. VJ)

(-6,7% ggü. VJ)

(-2,3% ggü. VJ)

(+/-0,0 ggü. VJ)

14.009

erwerbstätig

(-3,7%, ggü. VJ)

1.102

dav.
selbständig Tätig

XX.x
xx

(8%)
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3. Der Arbeitsmarkt 2019 

Laut Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)3 bleibt die konjunk-

turelle Entwicklung in Deutschland aufwärtsgerichtet, verliert jedoch an Schwung. Aufgrund 

von Zuwanderung und steigender Erwerbsbeteiligung wächst das Erwerbspersonenpotenzial 

weiter an, allerdings etwas schwächer als in den Vorjahren. Bei den sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten wird bundesweit ein Anstieg um 1,8% gegenüber 2018 erwartet.  

Für München – Stadt und Landkreis – wird im Mittelwert ein Anstieg um 2,5% prognostiziert 

(Prognose des IAB vom 20.09.2018). 

 

Bundesweit setzt sich der Abbau der Arbeitslosigkeit auch im Jahr 2019 fort. Die grundsätzlich 

günstige Entwicklung der Arbeitslosigkeit betrifft beide Rechtskreise, wobei der Abbau der 

SGB II-Arbeitslosigkeit tendenziell langsamer geschieht, da der Arbeitsmarktzugang von Per-

sonen im SGB II schwächer und zeitverzögert auf die konjunkturelle Entwicklung reagiert. 

Für die arbeitslos gemeldeten Personen wird vom IAB für München – Stadt und Landkreis – 

ein weiterhin deutlicher Rückgang (im Mittelwert) um 5,1% günstiger prognostiziert (Vergleich 

Bund: -5,2%, Bayern: -4,2%).  

 

Eine Prognose zur Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB), aufge-

schlüsselt nach Städte/Landkreise, wird vom IAB nicht erstellt. Sowohl für Bayern, als auch 

Bundesweit wird im Mittelwert ein deutlicher Rückgang erwartet (Bayern: -2,4%, Bund: -2,7%). 

 

 

3.1 Die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage in München 

Die Beschäftigungsquote (der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der er-

werbsfähigen Bevölkerung) liegt in München bei 64,7%. München ist damit leicht über dem 

Niveau der Quote für Bayern (62,5%) und deutlich über der für das Bundesgebiet (59,5%).  

In allen dargestellten Regionen ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu beobachten. 

 
 

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Beschäftigungsstatistik – Datenstand 2017) 

 

 

 

                                                
3 Quelle: www.iab.de, IAB Kurzbericht 21/2018 vom 20.09.2018 und Regionale Arbeitsmarktprognosen des IAB 

02/2018 vom 20.09.2018 
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In München üben gut 865.000 Bürgerinnen und Bürger eine sozialversicherungs-      

pflichtige Beschäftigung aus (Auswertung nach Arbeitsort); dies sind 15,4% mehr als 

vor fünf Jahren und 2,7% mehr als im Vorjahr.  

 

 

Datenquelle: Beschäftigungsdaten nach dem Arbeitsort, Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand: März 2018) 

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere bei der Gruppe der Beschäftigten mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit eine verstärkte Erwerbsbeteiligung zu beobachten (+7,1%), wobei anteilig 

34% des Beschäftigungswachstums insgesamt in München von Zuwanderern aus Migrations-

ländern (Arbeitnehmerfreizügigkeit-, und Asylzugangsländer) getragen wird.  

Der Ausländer-Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in München liegt bei 

rund 22%. 

 

Von den rund 865.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in München üben fast 43% 

eine komplexe Tätigkeit aus (Vergleich: Bayern 27,1%, Bund 25,6%); Voraussetzung hierfür 

ist meist ein abgeschlossenes Hochschulstudium.4 

 

Für 2019 prognostiziert das IAB für München – Stadt und Landkreis – im Mittelwert einen 

Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 2,5%. Das Wachstum zeigt sich, 

im Vergleich zur Vorjahresprognose, leicht abgeschwächt (Prognose des IAB vom 

20.09.2018).5 

 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften war im Jahr 2018 ungebremst. Jahresdurchschnittlich be-

fanden sich 13.494 Angebote im Stellenpool der Münchner Agentur für Arbeit. Das waren 982 

Angebote bzw. 7,8 Prozent mehr als 2017. Im Verlauf des Jahres meldeten die Unternehmen 

insgesamt 49.886 Stellenangebote. Vor allem werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bau-

gewerbe, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der IT und in der Pflege gesucht. Im 

Dezember waren 3.871 offene Arbeitsstellen bei der Agentur für Arbeit eingegangen. Das wa-

ren 74 Stellenangebote weniger als im November. Im Stellenbestand der Agentur für Arbeit 

München befanden sich im Dezember 13.255 Angebote.6 

                                                
4 Quelle: Arbeitsmarktmonitor (Datenstand 2017) 
5 Quelle: www.iab.de, IAB Kurzbericht 21/2018 vom 20.09.2018 und Regionale Arbeitsmarktprognosen des IAB 

02/2018 vom 20.09.2018 
6 Quelle: Pressemitteilungen der Agentur für Arbeit München, Nr. 01/2019 und 02/2019 vom 04.01.2019 
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Der Vergleich des Anforderungsniveaus des Stellenzugangs mit dem Qualifikationsni-

veau der gemeldeten Arbeitslosen zeigt jedoch ein großes Ungleichgewicht auf.  

Rund 66% der Arbeitslosen im Jobcenter München verfügen über keinen anerkannten Berufs-

abschluss. Angebot und Nachfrage passen nicht zueinander, da der Anteil der gemeldeten 

Stellen in München auf Helferniveau lediglich bei 9,4% liegt (zum Vergleich auf Fachkraftni-

veau: 63,1%). 

 
 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand: Dezember 2018) 

 

 

Die insbesondere in München zu verzeichnende Fachkräftelücke erstreckt sich über nahezu 

alle am robusten Münchner Arbeitsmarkt vertretenen Branchen. Dies führt zum einen zu ge-

stiegenen Eintrittschancen auch für die bislang nicht als unbedingt arbeitsmarktnah anzuse-

henden Kundinnen und Kunden; Arbeitgeber bemühen sich hier weiterhin und zunehmend um 

die Erschließung der Potenziale von Seiteneinsteigern. Gleichzeitig offenbart sich allerdings 

ein „Missmatch“ zwischen dem im Bewerberpotenzial vorhandenen und dem für einen Mark-

tausgleich und eine existenzsichernde Beschäftigung erforderlichen Qualifikationsniveau.   

Auch stellen unzureichende Sprachkenntnisse im Flucht- und Migrationsbereich nicht nur eine 

Beschäftigungshürde, sondern auch eine deutliche Schwelle beim Erlangen einer einkom-

menswirksamen Qualifikation dar. Kurzlaufende Qualifizierungen können einen ersten Schritt 

für Quereinsteiger darstellen, denen aus unterschiedlichen Gründen langlaufende Qualifizie-

rungsmaßnahmen nicht zu vermitteln sind.  

 
Die chancenreichsten Münchner Branchen – der „Münchner Mix“ 
Der bewährte „Münchner Mix“ bietet weiterhin sehr gute Beschäftigungsmöglichkeiten in den 

traditionell maßgeblichen Branchen. Als besonders nachfragestark gelten folgende Bereiche: 

• Lager/Logistik/Güter- und Personenbeförderung 

• Sozial-, Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufe 

• Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau 

• Gast- und Beherbergungsgewerbe 

• Bauhaupt- und Baunebengewerbe 

• Metall- und Elektrogewerbe 

• grundsätzlich Fahrzeugbau und Zulieferer. 

 

Daneben bieten sich bei Neuansiedlungen immer wieder Chancen auch im Einzelhandel. 

1.252
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3.2 Das Arbeitskräfteangebot – die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

Nach Einschätzung des IAB-Regional reagieren dynamische, wirtschaftlich starke Regionen 

wie München stärker auf konjunkturelle Schwankungen als Regionen mit geringerer Dynamik 

und schwächerer Wirtschaftsleistung. 

Nach dem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit in München in den letzten Jahren zeigt sich 

auch in 2018 die Arbeitslosigkeit weiterhin rückläufig. Dieser Trend, so prognostiziert das IAB, 

wird sich in 2019 fortsetzten.  

Für München – Stadt und Landkreis – wird im Mittelwert ein Rückgang der Arbeitslosen um 

5,1% erwartet. Für Bayern, Westdeutschland und das Bundesgebiet wird auch ein Rückgang 

der Arbeitslosigkeit auf demselben Niveau prognostiziert. 
 

 
 

Nach eigenen Einschätzungen des Jobcenter München stellt sich das Szenario der Entwick-

lung der Arbeitslosigkeit in München im Zeitverlauf wie folgt dar: 
 

 

 

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit und IAB 

 

Die Konjunktur schwächt sich lt. IAB im Prognosezeitraum ein wenig ab, dadurch wird der 

Abbau der SGB II-Arbeitslosigkeit tendenziell langsamer. Der Anteil des SGB II an der Ge-

samtarbeitslosigkeit bleibt fast unverändert.  

West-

deutschland
Bayern

Agentur für 

Arbeit München

Insgesamt 

(SGB III +

SGB II) 

SGB II

Jobcenter 

München

2015 -3,6 -2,6 -3,1 -2,2 -0,7

2016 -3,7 -2,1 -2,3 -4,5 -5,2

2017 -5,9 -4,3 -7,7 -5,7 -13,5

Prognose 2018 (IAB) -7,3 -6,8 -6,9 -7,4 -

Prognose 2019 (IAB) -5,2 -5,0 -4,2 -5,1 -

darunter

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit und IAB Regionale Arbeitsmarktprognosen Ausgabe 02/2018 vom 20.09.2018

Veränderung der 

Arbeitslosigkeit 

gegenüber Vorjahr 

in %

Deutschland 

17.019 16.272 16.939 
15.794 15.000 

22.878 
21.698 

18.779 
16.671 15.800 
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SGB III SGB II

51,3%
51,4%

Jahres-Ø-Werte - Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

*insgesamt Stadt und Umland München: -5,1% (Prognose des IAB)

isoliert Stadt München SGB III: -5,0 und SGB II: -5,2% (eigene Schätzung des  

Jobcenters LHM)
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3.3 Struktur der Arbeitslosen in der Grundsicherung 

 
 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Dezember 2018) 

 

Von den rund 9.900 Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung   

 haben 22,8% keinen Hauptschulabschluss,  

 sind 30,5% 50 Jahre und älter und  

 sind 40,6% bereits länger als 1 Jahre arbeitslos gemeldet. 

 

Rund 6.400 Münchnerinnen und Münchner sind länger als ein Jahr ohne Arbeit, d.h. waren 

ohne Unterbrechungen arbeitslos gemeldet. Das entspricht 42,2% aller Arbeitslosen. 63,1% 

der Langzeitarbeitslosen haben keinen Berufsabschluss. 

 

Die rund 7.400 Arbeitslosen mit ausländischer Staatsbürgerschaft stammen aus einer Vielzahl 

von Herkunftsländern. Die u.a. Tabelle zeigt, dass vor allem irakische (13,8%) und türkische 

Staatsangehörige (12,2%) im Jobcenter München arbeitslos gemeldet sind.  

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Dezember 2018) 

 

 Aus Kriegs- und Krisenländern (Eritrea, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan 

und Syrien) kommen 28,2% der arbeitslosen Ausländer.  

 

42,2%
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 11,8% stammen aus den sog. „GIPS-Staaten“ (Griechenland, Italien, Portugal und Spa-

nien). 

 

 Aus den Staaten Bulgarien und Rumänien stammen 7,2% der nun im Jobcenter München 

gemeldet arbeitslosen Ausländer. 

 

3.3.1  Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbezieher  

Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit im Jobcenter LHM 

Bis zum Jahr 2012 konnte die Langzeitarbeitslosigkeit in München deutlich abgebaut werden 

(rd. -27% seit 2008). Danach konnte dieser positive Trend jedoch nicht im gleichen Umfang 

fortgesetzt werden; zwei Jahre lang stagnierte die Zahl der Langzeitarbeitslosen in München. 

Seit 2016 gelingt es, die Langzeitarbeitslosigkeit nun weiterhin zu senken.   

Aktuell sind im Jobcenter München (Rechtskreis SGB II) 6.368 Personen langzeitarbeitslos 

gemeldet; dies sind 1.310 Personen bzw. 17,1% weniger, als im Dezember 2017.  

Im Jahr 2018 konnten 7.061 Langzeitarbeitslose aus dem SGB II-System abgehen. Eine Aus-

wertung der Abgänge aus Langzeitarbeitslosigkeit in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt nach 

Berufen (unmittelbar nach dem Abgang) kann für das Jahr 2017 dargestellt werden. 

 

Hier zeigt sich, dass Langzeitarbeitslose v.a. in folgenden Berufen eine Beschäftigung aufneh-

men: 

 Verkehr- und Logistikberufe (12,9%) 

 Berufe der Unternehmensführung und –organisation und Handelsberufe (12,7% bzw. 

12,8%) und 

 Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe (11,8%). 

 

 

Insgesamt

Abgang in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt insgesamt 1.977                        100                           

dav.: unmittelbar nach Abgang nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt 339                           17,1                          

         unmittelbar nach Abgang sozialversicherungspflichtig beschäftigt 1.638                        82,9                          

         dav.: ohne Angaben zum Einmündungsberuf * *

                  Mit Angaben zum Einmündungsberuf - Berufssegment 1.638                        100                           

S11 Land-, Forst- und Gartenbauberufe 15                             0,9                            

S12 Fertigungsberufe 55                             3,4                            

S13 Fertigungstechnische Berufe 88                             5,4                            

S14 Bau- und Ausbauberufe 101                           6,2                            

S21 Lebensmittel- und Gastgew erbeberufe 193                           11,8                          

S22 Medizinische u. nicht-medizinische Gesundheitsberufe 95                             5,8                            

S23 Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe 111                           6,8                            

S31 Handelsberufe 208                           12,7                          

S32 Berufe in Unternehmensführung und -organisation 209                           12,8                          

S33 Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe 112                           6,8                            

S41 IT- und naturw issenschaftliche Dienstleistungsberufe 51                             3,1                            

S51 Sicherheitsberufe 52                             3,2                            

S52 Verkehrs- und Logistikberufe 212                           12,9                          

S53 Reinigungsberufe 136                           8,3                            

Einmündungsberuf nach der Klassif ikation der Berufe 2010 

(KldB 2010)

Abgang Januar 2017 bis Dezember 2017

Langzeit-

arbeitslos

Anteil 

in %
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Langzeitleistungsbezieher versus Langzeitarbeitslose im Rechtskreis SGB II 

Die Flächen der Quadrate sind proportional zur Zahl der Langzeitleisungsbezieher und 

Langzeitarbeitslosen im SGB II (schwarzes bzw. graues Quadrat) im JC München. 

 
 

Zur Verdeutlichung: Als Langzeitleistungsbezieher (LZB) werden Leistungsberechtigte (ELB) 

bezeichnet, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig (gem. 

§9 SGB II) nach dem SGB II waren. Als Langzeitarbeitslose (LZA) gelten nach § 18 Abs. 1 

SGB III alle Personen, die ein Jahr und länger bei einer Agentur für Arbeit oder im Jobcenter 

arbeitslos gemeldet waren. 

 

3.3.2 Auswertung der Risikomerkmale für Arbeitslosigkeit 

Auf individueller Ebene erschwert eine Vielzahl von Hemmnissen den Übergang in den Ar-

beitsmarkt, insbesondere fehlende Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, gesundheitliche 

Einschränkungen, Alter, mangelhafte Deutschkenntnisse sowie lange Zeiten ohne Erwerbstä-

tigkeit. Insbesondere die Kumulation dieser „Risikomerkmale“ hat weitreichende Konsequen-

zen für die Integrationschancen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden, nimmt 

mit der „Mehrfachbetroffenheit“ deutlich ab. 

 

Auswertung nach Mehrfachbetroffenheit 

Die Arbeitslosen im Jobcenter München sind eine heterogene Gruppe. Es gibt nicht „den Ar-

beitslosen“ - gleichwohl lassen sich Risiken klar benennen. Anhand folgender fünf „Hemm-

nisse“ (Langzeitarbeitslosigkeit, Schwerbehinderung7, 55 Jahre und älter, ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung, ausländische Staatsangehörigkeit (mit mangelnden Sprachkenntnis-

sen) soll aufgezeigt werden, wie stark die Arbeitsmarktchancen eingeschränkt sind bzw. wie 

groß die „Arbeitsmarktferne“ ist.  

 

 

 

 

 

 

                                                
7 gesundheitliche Einschränkungen sind statistisch nicht auswertbar 

Der Überschneidungsbereich 
der beiden Quadrate steht für 
die langzeitarbeitslosen 
Langzeitleistungsbezieher. 

Diese Fläche verdeutlicht 
Anteile und Relationen:

- langzeitarbeitslose 
Langzeitleistungsbezieher
zu Langzeitleistungsbeziehern 
insgesamt (Überschneidung zu 
schwarzes Quadrat)

- langzeitarbeitslose 
Langzeitleistungsbezieher zu
Langzeitarbeitslosen SGB II
insgesamt (Überschneidung zu 
graues Quadrat)
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Grafik  

 

 

 
 

*Bestand an Arbeitslosen mit folgenden Merkmalen: 

Langzeitarbeitslos, Schwerbehindert, 55 Jahre und älter, ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Ausländer 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Dezember 2018) 

 

Das größte Hemmnis über alle Gruppen hinweg ist der fehlende Bildungs- bzw. Ausbildungs-

abschluss (die Arbeitslosenquote von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung lag 

in der Landeshauptstadt im Dezember 2018 bei 11,6%; dagegen bei Personen mit abge-

schlossener Berufsausbildung bei 2,4%8. 

Vergleicht man das Anforderungsniveau des Stellenzugangs mit dem Qualifikationsniveau der 

gemeldeten Arbeitslosen so zeigt sich ein großes Ungleichgewicht. 

Fas 43% der Tätigkeiten, welche von Münchnerinnen und Münchner am Arbeitsmarkt ausge-

übt werden, können als komplex angesehen werden, d.h. zur Erfüllung der Anforderungen an 

die Tätigkeit ist meist ein Hochschulabschluss erforderlich.  

Dieses Kriterium erfüllen nur sehr wenige im Jobcenter München gemeldeten Arbeitslosen; 

vielmehr besitzen rund 2/3 der Arbeitslosen über keinen anerkannten Berufsabschluss (vgl. 

Seite 12). 

 

 

3.4 Die Entwicklung der Bevölkerung in der Landeshauptstadt München nach Stadt-

vierteln 

In München leben aktuell 1.539.298 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: Oktober 

2018).  

Seit Mai 2015 ist die Landeshauptstadt München eine 1,5 Millionen-Stadt und insgesamt die 

drittgrößte Stadt Deutschlands. München gehört zu den Großstädten, deren Bevölkerung in 

den nächsten Jahren noch weiterwachsen wird. Die Gründe sind positive Wanderungssalden 

(typisch für Großstädte in Industriestaaten mit einer hohen Attraktivität für junge Erwachsene) 

und Geburtenüberschüsse. 

                                                
8 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten (Jahreszahlen 

2018) 
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Bis 2035 werden, laut Demographiebericht München des Referates für Stadtplanung 

und Bauordnung in München9 1,85 Mio. Einwohnerinnen/Einwohner erreicht werden. 

Die Bevölkerungsentwicklung wird in den einzelnen Münchner Stadtbezirken bis 2035 sehr 

unterschiedlich ausfallen. Einwohnerzuwächse sind überall zu erwarten, diese fallen aber von 

Bezirk zu Bezirk verschieden stark aus.  

Vor allem die Bezirke am Stadtrand und mit starker Neubautätigkeit werden hohe Einwohner-

gewinne zu verzeichnen haben, während die Innenstadtbezirke eher unterdurchschnittlich 

wachsen.  
 

 
 

Quelle: Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  

Demographiebericht München – Teil 2, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2015 bis 2035 für die Stadtbezirke 

 

Der größte Einwohnerzuwachs ist für Aubing-Lochhausen-Langwied (Freiham) zu erwarten, 

gefolgt von Schwabing-Freimann.  

Deutlich geringere Wachstumsraten weisen im Vergleich die Innenstadtbezirke Altstadt-Lehel, 

Schwabing-West, Maxvorstadt und Schwanthalerhöhe sowie die Bezirke Untergiesing-Harla-

ching und Obergiesing-Fasangarten am südlichen Stadtrand auf. 

 

Im Jahr 2019 wird die Stadt München voraussichtlich wieder eine Bevölkerungsprognose in 

Auftrag geben. 

  

                                                
9 Bevölkerungsprognose 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Grundlagen/Kleinraeumige-Bevoelkerungsprognose.html
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4. Ziele des Jobcenters München  

4.1 Zielerreichung 2018  

 
 
 

Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

Die Ausgaben für ALG II liegen 2018 mit 13.740 Tausend Euro (TEUR) unter dem Prognose-

wert. Der Vorjahreswert wird ebenfalls unterschritten (-3,2% bzw. -5.824 TEUR).  

 

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

Mit einer Integrationsquote von 31,2% kann das Jobcenter Landeshauptstadt München sein 

Ziel erreichen. Es konnten 15.780 Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dies be-

deutet ein Plus von 465 Integrationen gegenüber dem Vorjahr.  

Der Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beläuft sich auf 50.526 und liegt damit 

unter dem Vorjahresbestand (-4,4%).  

 

Die für 2018 vereinbarte Integrationsquote ohne Asyl / Flucht kann mit 3,3% übertroffen wer-

den. 

Besonders erfolgreich zeigt sich das Jobcenter München bei der Integration von Menschen 

mit Fluchthintergrund. Es ist gelungen 3.433 Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Dies entspricht einer Integrationsquote von 32,7%.  

 

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

Das Jobcenter Landeshauptstadt München hat sich in 2018 zum Ziel gesetzt, den Bestand an 

Langzeitleistungsbeziehern (LZB) nicht mehr als 2,9% im Vergleich zu 2017 anwachsen zu 

lassen. Das Ziel wurde erreicht. Es ist sogar gelungen, den Bestand um 0,8% zu reduzieren. 

Ziel 2018 Ist abs.

192.012 178.272 -13.740 -7,2 ●

143.153 136.223 -6.930 -4,8 ●

Flucht/Asyl 48.859 42.049 -6.810 -13,9 ●

28,7 31,2 2,5 8,7 ●

29,9 30,8 1,0 3,3 ●

24,9 32,7 7,8 31,3 ●

33.525 32.304 -1.220 -3,6 ●

15,7 11,5 -0,1 -1,2 ■

Indikationen ● positiv ■ negativ

*) Stand September 2018 (3. Ladestand, festgeschriebene Werte)

Soll-Ist

in %

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Flucht/Asyl

ohne Asyl/Flucht

Gesamt

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

In 2018 werden 180 Leistungssachbearbeiter_innen geschult.Verbesserung der Leistungsberatung

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit von schwerbehinderten Menschen*

ohne Asyl/Flucht

Gesamt

Verringerung der Hilfebedürftigkeit (in TEUR)

Verbesserung der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Menschen Schulung aller IFK bis Ende 2018
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Einen großen Anteil an dem Ergebnis hat nicht zuletzt die gute Integrationsleistung bei Lang-

zeitleistungsbeziehern. 47% aller Integrationen entfallen auf Menschen, welche bereits seit 21 

Monaten auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. 

 

Integrationsquote von Schwerbehinderten  

Mit der LHM hat das Jobcenter für 2018 vereinbart, die Integrationsquote von Schwerbehin-

derten gegenüber 2017 um 1,0% zu steigern. Dies entspricht einer Integrationsquote von 

15,7%. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Septemberergebnisse 2018 vor. Mit einer Integrati-

onsquote von 11,5% verfehlt das Jobcenter München das Vorjahresergebnis nur knapp (es 

fehlen 5 Integrationen). Bis zum Jahresende gehen wir von einer Zielerreichung aus. 

 

 

Verbesserung der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Menschen 

Es ist gelungen alle Mitarbeiter_innen bis Ende 2018 entsprechend zu schulen.  

 

 

Verbesserung der Leistungsberatung 

In 2018 konnten die vereinbarten Schulungen von 180 Leistungssachbearbeiter_innen durch-

geführt werden. 

 

 

Operative Schwerpunkte  

In 2018 ist es gelungen, die Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit (LZA) um 18,5% im Vergleich 

zum Vorjahr zu verringern (Ziel war eine Reduzierung um 3,4%).  

Des Weiteren sollten in 2018 1.334 langzeitarbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt inte-

griert werden. Dies ist mit 55 fehlenden Integrationen, aufgrund des geringen Zugangs in die 

Langzeitarbeitslosigkeit, nicht gelungen. 

 

 

4.2 Bundesziele 2019 (§48b SGB II) 

Die Ziele für 2019 sind: 

 

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit:                       

Das Jobcenter München möchte in 2019 eine Steigerung um 0,6% erreichen. Dies entspricht 

einer Integrationsquote von 31,4%. 

 

 

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug:                                                        

Der Bestand an Langzeitleistungsbeziehern darf gegenüber dem Vorjahr maximal um 0,8% 

ansteigen.  

 

 

Ergänzend zu den Bundeszielen werden gemeinsam mit der Agentur für Arbeit München Ope-

rative Schwerpunkte 2019 abgestimmt. Diese definieren sich wie folgt: 
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Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit:  

2019 soll es gelingen, 8,0% weniger Übertritte zu generieren als in 2018 (Reduzierung von 

4.558 auf 4.195). 

 

Abgänge von Langzeitarbeitslosen in Erwerbstätigkeit:  

Ziel in 2019 ist es, 1.140 langzeitarbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren (zum 

Vergleich: in 2018 gelangen 1.279 Abgänge). 

 

 

4.3 Ziele der Landeshauptstadt München 2019 (LHM) 

Die Landeshauptstadt München vereinbart mit dem Jobcenter München für jedes Jahr indivi-

duelle Ziele. 

 

Folgende kommunale Ziele wurden mit dem Jobcenter München für 2019 vereinbart: 

 

Verbesserung der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Menschen 

Das Jobcenter hält die begonnene Schulung der Integrationsfachkräfte nach. Sofern noch 

nicht alle Integrationsfachkräfte geschult sind, wird diese Schulung im Jahr 2019 abgeschlos-

sen. Neue Integrationsfachkräfte werden ebenso geschult. 

 

 

Integrationsquote von Menschen mit Behinderung (Schwerbehinderte) 

Das Jobcenter stellt sicher, dass die Integrationsquote von Menschen mit Behinderung aus 

2018 im Jahr 2019 um 1,0% gesteigert wird (Messung erfolgt anhand der Auswertung aus 

Cockpit im 3. Ladestand).  

Sofern die Vermittlungen von Kundinnen und Kunden im Rahmen des neu eingeführten § 16e 

SGB II als Integrationen gewertet werden, erhöht sich die Integrationszahl um 10. 

 

 

Leistungsberatung SGB II für Leistungssachbearbeiter_innen und Eingangszonenmit-

arbeiter_innen 

Das Jobcenter stellt sicher, dass die im Jahr 2017 begonnenen Schulungen zum Thema Leis-

tungsberatung im Jahr 2019 abgeschlossen werden. 

 
 

 

  



Jobcenter München 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2019 

 

 

 

 Seite 24 von 84  
 

5. Ressourcen 

2019 kann das Jobcenter Landeshauptstadt München voraussichtlich folgende Budgets bzw. 

Mittel nutzen: 

 

 Eingliederungsbudget (46,1 Mio. Euro) 

 

 Ausfinanzierung des ESF-Bundesprogramms zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit 

PlanB (0,9 Mio. Euro)  
 

 Förderangebote im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-

gramms und des Dritten Arbeitsmarktes für München (rund 17,5 Mio. Euro) 

 

 Drittmittel (ESF, AMF und andere Drittmittel, in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro)  
 

 Bundesteilhabegesetz § 11 SGB IX (bundesweit steht den Jobcentern 500 Mio. Euro 

zur Verfügung); das Projekt ist beantragt, aber noch nicht genehmigt. 

 

 

5.1 Eingliederungsbudget 

2018 wurden vom Jobcenter rd. 30,1 Mio. Euro für die Förderung von SGBII-Empfängern ein-

geplant. Die Mittel wurden vollständig ausgeschöpft. 2018 stehen für aktive Arbeitsmarktpolitik 

voraussichtlich rd. 46,1 Mio. Euro zur Verfügung. Damit stehen rd. 16 Mio. Euro mehr zur 

Verfügung als in 2018. Dies entspricht einer Steigerung von über 53% ggü. 2018. 

 

Der starke Anstieg der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel stellt eine große Chance, 

aber auch eine große Herausforderung dar.  

 

Das Jobcenter Landeshauptstadt München hat folgende Aufteilung des Eingliederungsbud-

gets 2019 geplant: 

 

 IST

2018

Endstand

Planung 

2019

Anteil

in %

Veränderung 

ggü. 2018

Summe Eingliederungsleistungen 29,0 45,7 100,0 16,7

Integrationschancen/

Beschäftigungsfähigkeit verbessern 23,7 29,5 64,6 5,8

Aktivierung, Vermittlung 13,1 17,1 37,4 4,0

Berufliche Qualifizierung 4,3 4,7 10,3 0,4

Beschäftigungsbegleitende Leistungen 2,1 2,5 5,5 0,4

Spezielle Maßnahmen für Jüngere 1,7 2,2 4,8 0,5

Leistungen für Menschen mit Behinderung

und Rehabilitanden 2,5 3,0 6,6 0,5

öffentl. geförderte Beschäftigung, davon 5,3 16,2 35,4 10,9

Arbeitsgelegenheiten 4,0 4,9 10,7 0,9

Förderung von Arbeitsverhältnissen, 

Eingliederung LZA 0,5 2,8 6,1 2,3

Teilhabe am Arbeitsmarkt* 0,0 7,7 16,8 7,7

Beschäftigungszuschuss 0,8 0,8 1,8 0,0

BEL, München, den 20.02.19
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Mit dem zur Verfügung stehenden Budget können 2019 zwischen 3.900 und 4.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Monat an Förderleistungen partizipieren. Die 

TeilnehmerInnen werden 2019 längere Verweildauern ggü. den Vorjahren aufweisen 

(Maßnahmeeinkauf) und aufgrund von häufigen Multiproblemlagen auch eine intensivere 

Betreuung (Sozialpädagogen, Kontaktdichte usw.) benötigen: 

  

  
 
 
Die Bundesregierung hat im Bundeshaushalt 2019 die Voraussetzungen für den Passiv-Aktiv-

Transfer geschaffen. Künftig ist es möglich, die für Arbeitslosengeld II veranschlagten Mittel 

bis zu einem Umfang von 700 Mio € jährlich auch zur Finanzierung des neuen 

Regelinstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM)“ heranzuziehen. 

 

Grundgedanke des Passiv-Aktiv-Transfers ist, 

- dass für passive Leistungen veranschlagte Mittel (also Arbeitslosengeld II 

einschließlich der Kosten der Unterkunft und Heizung) 

- die durch öffentlich geförderte Beschäftigung eingespart werden, 

- nicht an den Gesamthaushalt zurückfließen, sondern zusätzlich zur Finanzierung der 

geförderten Beschäftigung herangezogen werden. 

 

 Der Passiv-Aktiv-Transfer ist ein Finanzierungsweg für öffentlich geförderte Beschäftigung. 

 

 Er ist kein arbeitsmarktpolitisches Instrument und keine Maßnahme. 

 

Die Jobcenter entscheiden in eigener Verantwortung über die sachgerechte 

Eingliederungsstrategie, d.h. auch über die Bewilligung von Förderungen nach § 16i SGB II. 

Wenn ein Jobcenter eine Förderung nach § 16 i bewilligt, kann das Jobcenter die durch diese 

konkrete Förderung eingesparten Bundesmittel für passive Leistungen (Regelleistung) 

zusätzlich zur Finanzierung dieser konkreten Förderung einsetzen (so genannter „PAT-

Anteil“). Hierdurch wird der Eingliederungstitel entlastet. 

Finanzen 2019 

in Mio €

Ø-Kosten je Teil-

nehmer und Monat

Förderfälle 

(Bestand) Eintritte

Aktivierung, Vermittlung 17,1 640 1.800 5.600

Berufliche Qualifizierung 4,7 1.000 375 935

Beschäftigungsbegleitende Leistungen 2,5 1.580 200 250

Spezielle Maßnahmen für Jüngere 2,2 - -

Leistungen für Menschen mit Behinderung 3,0 - -

öffentl. geförderte Beschäftigung 16,2

durchschnittl.

Stellenzahl

davon Arbeitsgelegenheiten 4,9 440** 1.050 1.200

Teilhabe am Arbeitsmarkt 7,7 1800*** 100 300

Förderung von Arbeitsverhältnissen, Eingliederung von LZA 2,8 1.200 20

Beschäftigungszuschuss 0,8 1.430 47

Eingliederungsleistungen gesamt 45,7 3.900 - 4.000*

*) die Anzahl der Förderfälle ist abhängig von der Kostenentw icklung der einzelnen Förderinstrumente

**) davon entfallen durchschnittlich monatlich 300.- auf die Maßnahmekostenpauschale und 140.- auf die Mehraufw andsentschädigung

***) beinhaltet nur Lohnkostenerstattung

erstellt vom Jobcenter München erstellt am 12.03.19
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Die Finanzierung einer Förderung nach § 16i SGB II funktioniert insofern grundsätzlich 

folgendermaßen: 

 

1. Das Jobcenter bewilligt eine Förderung nach § 16i SGB II. 

2. Das Jobcenter ermittelt dann die Höhe der Förderung, die nach § 16i SGB II an den 

Arbeitgeber zu leisten ist. 

3. Das Jobcenter finanziert diese Förderung bis zur Höhe des PAT-Anteils über den 

Passiv-Aktiv-Transfer durch Aktivierung der für passive Leistungen veranschlagte 

Mittel. 

4. Der verbleibende „Rest“ an Finanzierungsbedarf für die Förderung nach § 16i SGB II 

wird aus dem Eingliederungstitel getragen. 

 

Effekte bei den Kommunen: 

- Rein finanzmechanisch sind die Kommunen vom Passiv-Aktiv-Tranfer beim Bund 

unberührt. 

- Die Kommunen werden aber infolge der (geförderten) Beschäftigung durch geringere 

Ausgaben – für den kommunalen Anteil an den Kosten der Unterkunft – entlastet. 

 

Wesentliche Merkmale des Passiv-Aktiv-Transfers: 

- Das über den Passiv-Aktiv-Transfer aktivierbare Mittelvolumen ist auf 700 Mio. € 

bundesweit jährlich begrenzt. 

- Alle Entscheidungskompetenzen bezüglich der Anwendung liegen beim Jobcenter. 

- Die über den Passiv-Aktiv-Transfer aktivierbaren Mittel verteilen sich – entsprechend der 

Bewilligung von Förderungen nach § 16i SGB II durch die Jobcenter – von selbst. 

- Ein einmal gewähltes Finanzierungsverfahren für den einzelnen Förderfall nach § 16i 

SGB II darf während der Förderphase nicht mehr geändert werden. 

 

Berechnung des monatlich aktivierbaren Betrags: Die Berechnung erfolgt mittels Pauschalen. 

- Bei Bedarfsgemeinschaften mit einem Erwachsenen ohne Kinder sind pauschal 500 € 

monatlich über den Passiv-Aktiv-Transfer aktivierbar. 

- Bei Bedarfsgemeinschaften mit einem Erwachsenen und mindestens einem Kind sind 

pauschal 600 € monatlich über den Passiv-Aktiv-Transfer aktivierbar. 

- Bei Bedarfsgemeinschaften mit mindestens zwei Erwachsenen sind unabhängig der 

Anzahl der Kinder pauschal 700 € monatlich über den Passiv-Aktiv-Transfer aktivierbar. 

 

Derzeit können die finanziellen Auswirkungen des Passiv-Aktiv-Tausches noch nicht abge-

schätzt werden. Die Nutzung ist jedem Jobcenter grundsätzlich freigestellt. Das Jobcenter 

München hat sich für die Nutzung entschlossen, nicht zuletzt auch wegen der nicht geklärten 

Finanzierung der Folgejahre bei der Teilhabe zum Arbeitsmarkt. Damit steigt aber auch das 

Risiko, dass in 2019 zusätzliche Teile des Budgets nicht vollständig ausgegeben werden.  

 

 

5.2 Abschlussbericht Soziale Teilhabe 

Das Jobcenter LHM hat sich in der Zeit vom 01.01.2017 bis zum 30.11.2018 am 

Bundesprogramm beteiligt und konnte in diesem Zeitraum insgesamt 117 

(langzeitarbeitslosen) Menschen im SGBII-Bezug von mind. 4 Jahren die gesellschaftliche 
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Integration durch geförderte Beschäftigung für längstens 23 Monate ermöglichen. Da bei 

nahezu allen Teilnehmenden z.T. gravierende gesundheitliche Rahmenbedingungen vorlagen 

und/oder diese in einer Bedarfsgemeinschaft mit minderjährigen Kindern gelebt haben, sollten 

durch begleitende Aktivitäten (z.B. Gesundheitsförderung, Strukturierung des Alltags) die 

Wiedereingliederungschancen gezielt gefördert werden. Hierfür stand ein Betrag von bis zu 

3.5 Mio. € zur Verfügung.  

Die Beschäftigungsmöglichkeiten mussten die Kriterien „Zusätzlichkeit“, 

„Wettbewerbsneutralität“ und „öffentliches Interesse“ erfüllen. Über das Programm konnte das 

Bruttoarbeitsentgelt bis zu einem maximalen Festbetrag von z.B. 1.370€ bei 30 

Wochenstunden inklusive des pauschalierten Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung in 

Höhe von 18,9% mit einem monatlichen Festbetrag gefördert werden. Die Beschäftigten 

haben daher analog eines Arbeitnehmers auf dem ersten Arbeitsmarkt in die 

Sozialversicherung einbezahlt. Hiervon ausgenommen war lediglich die 

Arbeitslosenversicherung. 

Von den insgesamt geschlossenen Beschäftigungsverhältnissen entfielen 76 auf Stellen, die 

in Sozialen Betrieben mit Kofinanzierung über das Münchner Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsprogramm – (MBQ) eingerichtet wurden. Nach Auslaufen des Programms 

sollen möglichst alle Teilnehmenden in ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis des neu ab 

01.01.2019 einzuführenden Instruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt – TaAM nach § 16 i SGB 

II überführt werden.   

 

5.3 Ausfinanzierung des ESF-Bundesprogramms zum Abbau der Langzeitarbeitslo-

sigkeit PlanB 

Seit dem 01.01.2018 ist die aktive Phase des Programms beendet; für die Ausfinanzierung 

und Abwicklung der in der Zeit vom 01.06.2015 bis 31.12.2017 angebahnten 167 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse stehen im Jahr 2019 972.432,31 € 

und für das Jahr 2020 105.321,92 € zur Verfügung. Die Arbeitsverhältnisse werden maximal 

bis zum Ende der Programmlaufzeit (31.12.2020) gefördert.   

Zur Auszahlung kommen aktuell nur noch Lohnkostenzuschüsse von bis zu 75%. Die 

Programmteilnehmer sind 35 Jahre und älter, waren seit mindestens zwei Jahren arbeitslos 

gemeldet und hatten keinen Berufsabschluss.  

 

5.4 Neues Gesetz zur Teilhabe am Arbeitsmarkt  

Zum 01.01.2019 sind die bereits angekündigten neuen Regelförderinstrumente §16e SGB II 

(Eingliederung von Langzeitarbeitslosen - EVL) und §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt für 

Langzeitbezieher - TAM) in Kraft getreten. Damit erhalten auch marktferne Personen, die bis-

lang nicht von der guten Arbeitsmarktlage in München profitieren konnten, eine Chance auf 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Neben Menschen mit Behinderung sollen insbe-

sondere auch Eltern mit minderjährigen Kindern vorrangig von einer öffentlich geförderten Be-

schäftigung profitieren um positive Vorbilder für die junge Generation zu schaffen. 
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Beide Förderansätze beinhalten neben hohen Lohnkostenzuschüssen auch ein ganzheitli-

ches, beschäftigungsbegleitendes Coaching zur Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses sowie 

Qualifizierungsmöglichkeiten. 

 

Für die Beschäftigung von Leistungsberechtigten, die 2 Jahre und länger arbeitslos sind, er-

halten Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von 75% im ersten und 50% im zweiten 

Beschäftigungsjahr. 

Bei der Förderung von Leistungsberechtigten, die seit 6 Jahren und länger ohne Beschäftigung 

Leistungen im Jobcenter beziehen, werden Lohnkosten in den ersten beiden Jahren in voller 

Höhe übernommen, in den Folgejahren sind – abschmelzend -  Förderungen in Höhe von 

90%, 80% und 70% der Lohnkosten möglich. Für betriebliche Weiterbildungen wird ein Quali-

fizierungszuschuss bis zu 3.000 Euro gezahlt. 

Zur Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses stehen dem Beschäftigten, aber auch dem Arbeit-

geber, während der gesamten Förderdauer Coaches zur Seite um Schwierigkeiten im persön-

lichen oder betrieblichen Umfeld zu bewältigen. 

 

Das Jobcenter möchte möglichst vielen förderberechtigten Münchnerinnen und Münchnern 

Beschäftigungschancen eröffnen. Vor allem, weil es sich um längerfristige sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsverhältnisse handelt, die – je nach arbeitsvertraglicher Regelung – nicht 

nur auf Mindestlohn beschränkt sind, sondern auch eine tarifliche Entlohnung ermöglichen. 

 

Die Arbeitsverhältnisse sind nicht auf bestimmte Arbeitgeber, Branchen, Rechtsformen oder 

Tätigkeiten begrenzt. Damit sind Beschäftigungsmöglichkeiten bei öffentlichen Arbeitgebern, 

sozialen Beschäftigungsprojekten und gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden, aber auch am 

allgemeinen Arbeitsmarkt denkbar. 

 

Das Jobcenter München hat sich zum Ziel gesetzt mindestens 300 Beschäftigungsverhältnisse 

für sehr marktferne Langzeitbezieher (§16i SGB II) in 2019 zu ermöglichen sowie mindestens 

250 Beschäftigungsverhältnisse für Langzeitarbeitslose (§16e SGB II) zu fördern. 

 

Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten werden in den Folgejahren eingerichtet. 

 

5.5 Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm / Dritter Arbeitsmarkt 

Das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) ist das arbeitsmarktpo-

litische Instrument der Landeshauptstadt München. Es bekämpft (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, 

sichert Fachkräfte, begleitet den Strukturwandel und trägt zur Kompetenzentwicklung von Un-

ternehmen bei. Mit mehr als 110 geförderten Projekten und Maßnahmen verbessert es die 

Chancen derjenigen, die auf dem Münchner Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Das MBQ unter-

stützt Menschen, deren Beschäftigungsfähigkeit oder Vermittlungschancen beeinträchtigt sind 

und hilft bestehende, strukturell bedingte Integrationshemmnisse am Arbeitsmarkt abzubauen. 

Der Münchner Stadtrat stellt dafür 2019 rund 29 Mio. Euro bereit. Der Anteil des Referats für 

Arbeit und Wirtschaft liegt bei 24 Mio. Euro, der des Sozialreferats bei 5 Mio. Euro. 

Für Arbeitslose in der Grundsicherung wendet das Referat für Arbeit und Wirtschaft rd. 17,5 

Mio. Euro auf. 
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Ein Überblick über einzelne Aktivitäten des RAW: 

In den zwei großen Programmbereichen „Soziale Betriebe“ und „Verbundprojekt Perspektive 

Arbeit (VPA)“ wurden 2017 rund 6.600 Personen betreut und begleitet. 

Bei den Sozialen Betrieben nahmen rund 14% nach dem Ende ihrer Maßnahme eine Beschäf-

tigung auf dem Ersten Arbeitsmarkt auf, rund 23% waren für weiterführende Maßnahmen vor-

gesehen. 

Im Verbundprojekt Perspektive Arbeit haben rund 31% nach einer Qualifizierungsmaßnahme 

eine Beschäftigung aufgenommen. 
 

Mit dem „Dritten Arbeitsmarkt“ baute das Referat für Arbeit und Wirtschaft den Bereich der 

öffentlich geförderten Beschäftigung aus. Das Programm startete Mitte 2016. Das RAW bewil-

ligt hier „Soziale-Hilfen-Stellen“ und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Zu Jah-

resbeginn 2019 sind rd. 130 Stellen eingerichtet; diese befinden sich überwiegend bei den 

Sozialen Betrieben. Mittels deren Grundfinanzierung durch das RAW ist es dem Jobcenter 

auch möglich, dort Stellen für eigene Programme zu akquirieren. 

 

Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit: Flüchtlinge waren stets Teil der Zielgruppen des MBQ‘s 

und finden sich in allen Förderbereichen. Das MBQ bietet Flüchtlingen und Migranten vielfäl-

tige Möglichkeiten. So finden Flüchtlinge unter 25 Jahren Unterstützung in den Projekten des 

Jugendsonderprogramms und Flüchtlinge über 25 Jahre in Projekten des „Zweiten Arbeits-

markts“. 

 

MBQ-Förderbereiche und Projektbeispiele (www.muenchen.de/mbq) 

Abbau von Langzeitarbeitslo-
sigkeit 

32 Soziale Betriebe bieten langzeitarbeitslosen Menschen Beschäfti-
gungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsangebote im „Zweiten Arbeits-
markt“ sowie zusätzliche sozialpädagogische Betreuung. 
Mit dem „Dritten Arbeitsmarkt“ bietet die Stadt Langzeitarbeitslosen 
Chancen für eine längerfristige Beschäftigung, darunter auch  sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. 
Das Verbundprojekt Perspektive Arbeit ist ein Netzwerk aus 15 Münch-
ner Bildungsträgern mit einem ganzheitlichem Betreuungs- und Qualifi-
zierungsangebot für Langzeitarbeitslose. 

Berufliche Gleichstellung  
von Frauen und Männern 

Förderprojekte zur beruflichen Gleichstellung mit besonderem Fokus auf 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Projekte unterstützen  
Frauen bei der beruflichen Neuorientierung und bei der Rückkehr in den 
Beruf sowie auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Neben „guide“ und  
„MOVE-Servicestelle“ ist das Projekt „power_m“ mit bislang rd. 4.500 
Teilnehmerinnen zu nennen. 

Unterstützung beim Übergang 
von der Schule und/oder Studi-
um in die Arbeitswelt 

Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der be-
ruflichen Integration. 
Das Münchner Jugendsonderprogramm fördert derzeit neun Projekte, 
die Jugendliche, Flüchtlinge und Migranten unter 25 Jahren beim  
Übergang in Berufsausbildung und Beschäftigung unterstützen, wie z.B. 
„pass(t)genau für Flüchtlinge“. 
Das Projekt „AMIGA“ richtet sich an qualifizierte Migrantinnen und Mi-
granten, die einen adäquaten Berufseinstieg suchen. 

Kompetenzentwicklung in Un-
ternehmen und Branchen 

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Un-
ternehmer (insbesondere mit Migrationshintergrund) zur Personalförde-
rung und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Hier ist die kosten-
freie Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis für die Praxis“ zu nennen. 
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Erasmus-Grasser-Preis, Phönix-Preis und La Monachia 
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat mit dem Erasmus-Grasser-Preis und dem Phönix-

Preis zwei Preisverleihungen initiiert, die weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt geworden 

sind. 

Der Erasmus-Grasser-Preis würdigt ausgezeichnete Ausbildung in München und steht seit 

2018 allen Ausbildungsbetrieben in München offen. 

Der PhönixPreis zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen von Migrantin-

nen/Migranten aus. 

Neu hinzu kam der Münchner Wirtschaftspreis für Frauen, La Monachia, welcher erstmals 

2018 verliehen wurde und herausragende Leistungen von Frauen in der Wirtschaft auszeich-

net. 

 
Kommunale Beschäftigungspolitik 
Mit ihren freiwilligen Leistungen im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizie-

rungsprogramms (MBQ) ergänzt die Landeshauptstadt München die gesetzliche Arbeitsförde-

rung des Bundes, unterstreicht damit aber auch ihren Willen zur aktiven Gestaltung einer ei-

genständigen Arbeitsmarktpolitik. 

 

5.6 ESF- und andere Drittmittel-Projekte 

Das Jobcenter München hat neben den selbst finanzierten Arbeitsmarktmaßnahmen aus dem 

Eingliederungsbudget und den o.g. Haushaltsansätzen aus Bundesprogrammen und Kommu-

nalmitteln auch noch diverse Einzelmaßnahmen für bestimmte Zielgruppen akquiriert, bzw. 

wird dies für 2019 beantragen. Die Mittel stammen dabei aus Programmen des 

 ESF Land 

 ESF Bund 

 bayerischen Arbeitsmarktfonds. 

 

In 2019 werden dadurch rd. 1,3 Mio. Euro für Fördermaßnahmen erstattet.  

 

Das 2018 im JC-München exemplarisch in den Sozialbürgerhäusern Laim-Schwanthalerhöhe 

und Berg-am-Laim-Trudering-Riem begonnene, ESF-geförderte Projekt „Impuls!“ - ein 

Coaching für Bedarfsgemeinschaften – wird 2019 fortgeführt.  

Auf dem Weg zur Verringerung bzw. Beseitigung der Hilfebedürftigkeit zeigt das Coaching 

dahingehend Wirkung, dass die vielschichtigen Problemlagen innerhalb der ganzen Bedarfs-

gemeinschaft (ab dem 15. Lebensjahr), welche eine nachhaltige Integration oder einen Aus-

bildungsweg behindern, erkannt werden und gemeinsam mit den Bedarfsgemeinschaftsmit-

gliedern einzeln oder in der Gemeinschaft nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und diese 

dann mit  den entsprechenden fachlichen Stellen außerhalb des Jobcenters behutsam durch-

geführt werden. Insbesondere rückt die Hilfe zur Selbsthilfe dabei in den Fokus, bei welcher 

erlernt wird, negative Interaktions- und Kommunikationsmuster aufzuzeigen und zu durchbre-

chen. Hierfür betreuen zwei Coaches des Jobcenter Münchens bis zu 40 Personen aus den 

örtlichen Bedarfsgemeinschaften im Projekt, für eine maximale Laufzeit bis Ende 2019. Nach 

anfänglich zögernder Akzeptanz der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, sich auf ein 

Coaching im Jobcenter München einzulassen, läuft das Projekt seit Mai 2018 mit vollem Be-

stand und es wurden bereits in 2018 sowohl mehrere Integrationen in Arbeit und Ausbildung 
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erzielt als auch eine deutliche Konsolidierung der Lebenssituationen der einzelnen Bedarfsge-

meinschaftsmitglieder erreicht. 

 

Mit der Neufassung des SGB IX (Bundesteilhabegesetz) wurden präventiv wirkende Modell-

vorhaben bei Jobcentern und Trägern der Rentenversicherung ausgelobt um drohenden Re-

habilitationsbedarf frühzeitig zu erkennen, einer drohenden Erwerbsminderung entgegen zu 

wirken und den Zugang zu Rehabilitationsleistungen einfacher zu gestalten.  

Das Jobcenter München hat sich am Förderaufruf zum Bundesprogramm „Innovative Wege 

zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“ mit einem Konzept beworben und ist bei einem 

rechtskreisübergreifenden Konzept der Deutschen Rentenversicherung als wesentlicher Ko-

operationspartner beteiligt. Für die vom Jobcenter eingereichte Projektskizze liegen inzwi-

schen Rückmeldungen und konkretisierende Hinweise der auswertenden Fachstelle vor. Der 

angepasste Förderantrag wurde bis 18. Dezember 2018 dort eingereicht. 

Die Projektskizze „ViA – Vorwärts in Arbeit“ ist eine Weiterentwicklung des bewerber- und 

arbeitgeberorientierten Vermittlungsansatzes aus dem Projekt „Chance für München“, das bis 

Juli 2018 in Kooperation mit den BFW München über den Ausgleichsfonds gefördert wurde.  

 Bundesweit sind 140 Projektskizzen eingegangen, davon 104 aus dem Bereich der Jobcenter, 

30 aus dem Bereich der DRV und 6 rechtskreisübergreifende Konzepte. Die Gesamtförder-

summe wird durch die eingegangenen Projektskizzen deutlich überschritten, so dass nicht alle 

Vorschläge gefördert werden können. Der Beirat rehapro trifft voraussichtlich im März 2019 

eine Auswahl insbesondere nach den Kriterien Innovationspotenzial und Verstetigung des Mo-

dellansatzes und leitet diese zur Entscheidung anschließend an das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales weiter.  
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6. Schwerpunkte des Jobcenters München 

6.1 Bewerberorientierte Arbeitgeberarbeit 

6.1.1  Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 

Die weiterhin aus Bewerbersicht sehr günstige Beschäftigungssituation muss im Tagesge-

schäft bei Integrationsgesprächen thematisiert werden. Gleiches gilt bei der für 2019 beste-

henden, ausgezeichneten Mittelsituation des Jobcenters für Aus- und Weiterbildungen; das 

umfangreiche Qualifizierungsangebot der Münchner Bildungsträger und der für zumindest teil- 

oder grundqualifizierte Bewerber durchweg aufnahmefähige Arbeitsmarkt erfordern und recht-

fertigen die Überzeugungsarbeit, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren. Dies gilt auch 

hinsichtlich der erzielbaren höheren Einkünfte bei erweiterter beruflicher Bildung. Als beson-

ders erfolgreich erweisen sich erwartungsgemäß direkte Kooperationen mit Arbeitgebern mit 

unmittelbar an Bildungsmaßnahmen anschließenden Arbeitsangeboten; dieser Ansatz wird 

ausdrücklich im Dialog mit interessierten Arbeitgeberkunden weiterverfolgt. 

 

Die bestehenden Intensivvermittlungsansätze (mit einem geringen, günstigen Betreuungs-

schlüssel und hoher Kontaktdichte) in den Sozialbürgerhäusern ermöglichen eine enge Ver-

zahnung von beruflichen Integrationschancen mit entweder aussichtsreichen oder betreu-

ungsintensiven Kunden. Dies geschieht im engen Dialog mit dem lokalen Arbeitgeberservice 

und ausgewählten Unternehmen. 

 

Im Tagesgeschäft erweist sich kundenseitig manifeste Motivation als wesentlicher Schlüssel 

für eine Beschäftigungschance. Dies zu vermitteln und mit Angeboten zu hinterlegen ist we-

sentlicher Bestandteil der Integrationsarbeit.  

 

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur Aktivierung werden auch 2019 wieder die meist gemein-

sam mit der Agentur für Arbeit (auch der Großkundenbetreuung) anstehenden Stellenbörsen 

und Infoveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten leisten. Hier sollen sich Bewerberin-

nen und Bewerber über die vielfältigen Angebote des Münchener Arbeitsmarktes informieren 

lassen und auch anhand der eigenen Bewerbungsunterlagen Kontakte für weitergehende Ein-

stellungsgespräche herstellen und verfolgen.  

Jedes Sozialbürgerhaus verfolgt dazu einen eigenen Aktivierungsansatz. 
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6.1.2  Netzwerk für Aktivierung, Beratung und Chancen 

 
 

Die Tabelle zeigt, dass trotz sinkender Bestandszahlen der Bedarf an intensiver Betreuung 

der Zielgruppe 50plus weiterhin vorhanden ist und auch in 2019 eine wichtige Schwerpunkt-

aufgabe des Jobcenters München bleibt. 

 

Trotz immer schwierigeren Konstellationen auf Kundenseite konnten die Integrationszahlen 

auf Niveau der Vorjahre gehalten werden. 

Da der Bestand von marktnäheren Kunden kontinuierlich zurückgeht, ist die Beschränkung auf 

die Kundengruppe der 45jährigen und älteren Kunden für das ABC-Netzwerk nicht mehr aus-

reichend. Hier soll der Fokus erweitert werden auf weitere Zielgruppen. 

 

Der Aspekt der Intensivbetreuung rückt daher in 2019 noch mehr in den Vordergrund. 

Weiterhin werden  

 insgesamt 20 spezialisierte Integrationsfachkräfte für die Betreuung in den Markt & In-

tegrationsteams der Sozialbürgerhäuser zuständig sein,  

 neue Wege zur Feststellung der psychophysischen Leistungsfähigkeit über anerkannte 

wissenschaftliche Methoden genutzt (z.B. EFL-Testung),  

 für die Förderung der Personengruppe verstärkt ESF-Mittel in Anspruch genommen 

(z.B. BG-Coaching, siehe Kapitel 5.5),  

 zielgruppenspezifische Bewerberbörsen genutzt 

 im Rahmen der Modellvorhaben gem. §11 SGBXI innovative Ansätze mit dem Schwer-

punkt auf Prävention, Sicherung der Erwerbsfähigkeit u. Rehabilitation („Reha vor 

Rente“) finanziert werden.  

 

Die guten Ergebnisse des Ansatzes der Intensivbetreuung werden auch weiterhin evaluiert 

und fortlaufend weiterentwickelt. 

So wird auch die aktuelle Instrumentenreform mit den §§ 16i und 16e SGBII ein Kern der Arbeit 

des ABC-Netzwerks in 2019 sein. Angedacht ist auch, dass ein Teil der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des ABC-Netzwerkes den Intensivvermittlungsansatz praktizieren.  

 

Bestand an älteren Arbeitssuchenden (ab 45 Jahre) 16.675                    100,0%

darunter

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 10.156                    60,9%

Langzeitarbeitslose 3.768                      22,6%

Schw erbehinderte 1.964                      11,8%

Anteil der älteren Arbeitssuchenden an allen Arbeitssuchenden 46,7%

Bestand an älteren Arbeitslosen (ab 45 Jahre) 7.221                      100,0%

darunter

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 4.222                      58,5%

Langzeitarbeitslose 3.768                      52,2%

Schw erbehinderte 939                         13,0%

Anteil der älteren Arbeitslosen an allen Arbeitslosen 47,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand Dez 2018)
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6.2 Erschließung und Nutzung von Potenzialen von Migrantinnen und Migranten so-

wie Flüchtlingen  

6.2.1 Eine kurze Definition der Begriffe „Geflüchtete“, „Migrant*innen“ und „Auslän-
der*innen“ 

Als „Geflüchtete“ bezeichnen wir den Personenkreis gemäß der Genfer Konvention; also die 

Menschen, die aus Angst vor Verfolgung wegen ihrer politischen Meinung, Rasse, Religion, 

Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer besonderen sozialen Gruppe nicht in ihrem Heimat-

land bleiben konnten. „Migrant*innen“ sind alle Zuwanderer, die aus politischen, kulturellen 

oder wirtschaftlichen Gründen freiwillig ihr Land verlassen haben.  

 

Bei „Menschen mit Migrationshintergrund" handelt es sich um folgende drei Migrationsgrup-

pen: 

 deutsche Staatsbürger*innen, die nach 1950 zugewandert sind (Arbeitsmigration, Fa-

miliennachzug, Flucht, Aus- oder Übersiedlung), 

 deutsche Staatsbürger*innen, bei denen mindestens ein Elternteil nach 1950 zuge-

wandert ist; hierzu gehören auch Kinder aus einem binationalen Elternhaus, 

 Ausländer*innen; dazu zählt jeder, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat und so-

mit nicht Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist. 

 

Nach der Definition der Begriffe lässt sich zusammenfassen, dass alle Geflüchteten Mig-

rant*innen sind, aber nicht alle Migrant*innen Geflüchtete. 

 

6.2.2  Strategie 2019 

Somit ergeben sich auch für die Arbeit im Jobcenter München viele Überschneidungen in den 

Strategien für das Jahr 2019. 

Unser Ziel für beide Gruppen ist, dass wir: 

 ihre Lebensunterhaltsleistungen sicherstellen,  

 sie gut beraten, 

 ihnen zeitnah den Zugang zu individuell adäquaten Sprachkursen ermöglichen, 

 sie ihren Fertigkeiten entsprechend in Ausbildung und anschließend in Arbeit bringen, 

 sie direkt in Arbeit bringen. 

 

Der Spracherwerb hat weiterhin die höchste Priorität. Davon ausgehend, dass die Nachfrage 

an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren anhalten wird, ist es unerlässlich, 

Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund intensiv zu fördern und ihr Potenzial für den 

deutschen Arbeitsmarkt zu erschließen. 

Der Anteil beider Gruppen an allen Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr in etwa konstant 

geblieben. Der Grund hierfür ist, dass Geflüchtete oft noch nicht den Status „arbeitslos“ besit-

zen, da sie Integrations- oder Sprachkurse besuchen. Dennoch haben hier die Frauen nach 

wie vor deutlich schlechtere Integrationschancen im Vergleich zu den Männern. 

In den folgenden Unterpunkten ist daher unsere Strategie für Migranten und Geflüchtete de-

tailliert dargestellt. 
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Vernetzung für eine gelungene Integration 

Spitzengespräch Arbeit und Flucht 

Das Jobcenter München lädt seit 2016 dreimal jährlich zum „Spitzengespräch Arbeit und 

Flucht“ ein. Hier treffen sich die Spitzen aller in München am Thema Flucht beteiligten Akteure 

zum kooperativen Austausch. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge: 

 Amt für Wohnen und Migration,  

 Bundesagentur für Arbeit,  

 Bundesamt für Migration und Flucht,  

 Caritas   

 DGB Kreisverband München, 

 Handwerkskammer,  

 Industrie und Handelskammer 

 Jugendamt, 

 Kreisverwaltungsreferat – Ausländerbehörde 

 Landratsamt München,  

 Referat für Arbeit und Wirtschaft,  

 Referat für Bildung und Sport,  

 Sozialreferat.  

 

Runder Tisch mit DAX-Unternehmen 

Die enge Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer 

bei der Integration von Geflüchteten setzt die Kooperation mit den großen Unternehmen im 

Rahmen des „Runden Tisches mit DAX-Unternehmen“ voraus. 

 

Gesamtplan zur Integration von Geflüchteten 

Mitte 2016 wurde das Sozialreferat mit Beschluss des Stadtrates beauftragt, einen Gesamt-

plan zur Integration von Geflüchteten zu erarbeiten. Damit die Integration der Geflüchteten in 

München von Anfang an flächendeckend, passgenau und zielorientiert gestaltet werden kann. 

Die handelnden Akteure sind dazu in einzelnen Arbeitsgruppen, einer Koordinierungsgruppe 

und dem stadtweiten Lenkungsgremium vertreten. Das Jobcenter ist in Arbeitsgruppen zu den 

Handlungsfeldern „Integration durch Beratung, Bildung, Ausbildung mit Deutsch-Spracher-

werb“ und „Qualifizierung und Arbeitsmarkt“ vertreten. Die Geschäftsführerin des Jobcenters 

München ist Mitglied des stadtweiten Lenkungsgremiums.  

Der Gesamtplan zur Integration von Geflüchteten wurde am 06.03.2018 vom Stadtrat im So-

zialausschuss beschlossen. Es wird fortlaufend, unter Beteiligung der Arbeitsgruppen, an den 

Handlungsfeldern weitergearbeitet.   

 

Integration 

Seit Jahren stellen Menschen mit Migrationshintergrund einen signifikant hohen Anteil an den 

Leistungsberechtigten im SGB II dar. Angesichts eines konstanten Anteils an der 

Wohnbevölkerung in München von 43,1% und eines überproportionalen Anteils an 

Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II von 48,9 % sind Personen mit Migrationshintergrund, 

insbesondere Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, noch immer 

überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. 
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Sprachförderung  

Der Erwerb von Deutschkenntnissen in den Integrationskursen und die weitere berufsbezo-

gene Deutschförderung sind wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Integration.  

Absolute Priorität hat daher die Sicherstellung eines zeitnahen Zugangs zu den vom Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskursen und ggf. weiterfüh-

renden berufsbezogenen Sprachkursen.  

Wohnbevölkerung (31.12.2017) 1.526.056 100,0%

darunter

Ausländer 421.832 27,6%

Deutsche mit Migrationshintergrund 236.547 15,5%

Deutsche ohne Migrationshintergrund 867.677 56,9%

(Quelle: www.münchen.de, Bevölkerungsbestand 31.12.2017)

Bestand an arbeitssuchenden Ausländern (Rechtskreis SGB II) 19.782                      100,0%

darunter

ohne Hauptschulabschluss 4.323                        21,9%

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 15.647                      79,1%

15 bis unter 25 Jahre 1.482                        7,5%

25 bis unter 35 Jahre 4.603                        23,3%

50 Jahre und älter 5.324                        26,9%

langzeitarbeitslos 2.717                        13,7%

Anteil der arbeitssuchenden Ausländer an allen Arbeitssuchenden 55,4%

Bestand an arbeitslosen Ausländern (Rechtskreis SGB II) 7.379 100,0%

darunter

ohne Hauptschulabschluss 1.578 21,4%

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 5.757 78,0%

15 bis unter 25 Jahre 450 6,1%

25 bis unter 35 Jahre 1.635 22,2%

50 Jahre und älter 2.101 28,5%

langzeitarbeitslos 2.717 36,8%

Anteil der arbeitslosen Ausländer an allen Arbeitslosen 48,9%

Bestand an arbeitssuchenden Ausländern nach Staatsangehörigkeit 

(5 häufigste)

19.782                      100,0%

Irak 3.121                        15,8%

Türkei 1.728                        8,7%

Arabische Republik Syrien 1.510                        7,6%

Griechenland 1.163                        5,9%

Afghanistan 1.154                        5,8%

Bestand an arbeitslosen Ausländern nach Staatsangehörigkeit 

(5 häufigste)

7.782 100,0%

Irak 1.016                        13,1%

Türkei 900                           11,6%

Griechenland 412                           5,3%

Serbien 402                           5,2%

Arabische Republik Syrien 390                           5,0%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand Dez 2018)
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Durch alle Integrationsfachkräfte (IFK) wird sichergestellt, dass jeder anerkannte Flüchtling 

ohne entsprechende Deutschsprachkenntnisse bereits im Erstgespräch ein Angebot für einen 

Integrationskurs (mit oder ohne Alphabetisierung) erhält. Basis für die Einschätzung des 

Sprachniveaus sind die nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Spra-

chen (GER) gegliederten Stufen von A1 (Anfänger) bis C2 (Experte).  

Die Integrationsarbeit im Jobcenter wird durch die Integrationsbegleitung und Integrationskurs-

vermittlung der Migrationsberatung für erwachsene Zuwander*innen (MBE) und des Jugend-

migrationsdienstes (JMD) unterstützt. 

 

Ziel: Sprachkenntnisse verbessern 

Um das Ziel, die eher bildungsfernen Migrant*innen entsprechend ihrer persönlichen Eignung 

und individuellen Bedarfe in alle Angebote der aktiven Arbeitsförderung einzubeziehen, arbei-

tet das Jobcenter eng mit: 

 den Integrations- und Beratungszentren (IBZ) des kommunalen Verbundprojektes Per-

spektive Arbeit (VPA), 

 den Jugendmigrationsdiensten (JMD) für junge Menschen mit Migrationshintergrund zwi-

schen 15 und 27 Jahre, 

 den Migrationsberatungsstellen für Erwachsene (MBE) und  

 dem Pilotprojekt BAMF zusammen. 

 

Zusammenarbeit mit den Migrationsberatungsstellen für Erwachsene (MBE) und den 

Jugendmigrationsdiensten (JMD) 

Ebenso wie das kommunale „Verbundprojekt Perspektive Arbeit“ ermitteln auch die Migrati-

onsdienste (JMD und MBE) die Sprachkenntnisse und ggf. andere Integrationshindernisse.  In 

enger Abstimmung mit den IFK des Jobcenters erfolgt dann die Beratung über die erforderli-

chen Integrationsschritte. Es besteht eine gute und intensive Zusammenarbeit mit den Migra-

tionsdiensten (JMD und MBE). 

Damit sich die Dienstleistungen der beteiligten Einrichtungen sinnvoll ergänzen, besteht zwi-

schen dem Jobcenter und den Jugendmigrationsdiensten (JMD) seit dem Jahr 2010 eine ent-

sprechende Kooperationsvereinbarung. 2015 wurde eine gleichartige Vereinbarung hinsicht-

lich der Zusammenarbeit auch zwischen dem Jobcenter und den Migrationsberatungsstellen 

für Erwachsene (MBE) geschlossen. 

In 2018 hat das Jobcenter den MBE 1.378 Kund*innen zugeleitet, die eine Berechtigung bzw. 

eine Verpflichtung besitzen, einen Integrationskurs zu besuchen. In 2019 wird das Jobcenter 

den MBE ebenfalls wie im vergangenen Jahr bis zu 1.400 Kund*innen zuleiten. 

Die MBE unterstützen damit wie die JMD auch das Jobcenter insbesondere bei der Integrati-

onskursvermittlung sowie bei der Begleitung der Kund*innen während des Integrationskurses.  

Das Jobcenter leitete im Jahr 2018 innerhalb dieses Prozesses 522 Jugendliche und Er-

wachse bis 27 Jahre an den JMD zu. In 2019 sind Zuleitungen an die JMD etwa in gleicher 

Zahl zu erwarten. 

 

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde bei den JMD und MBE eine durch die Landeshauptstadt 

München finanzierte trägerübergreifende Koordinierungsstelle geschaffen. Ihre Aufgabe ist 

unter anderem auch, die Zuleitungen des Jobcenters an die JMD und MBE entgegenzuneh-

men und an die Träger weiterzuleiten.  
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Die Koordinierungsstelle dient damit dem Jobcenter als einheitlicher Ansprechpartner in die-

sem Verfahren und entlastet die Berater*innen der JMD und MBE bezüglich aufwändiger Ver-

waltungsaufgaben. Außerdem ermöglicht es die Koordinierungsstelle, schnell und flexibel auf 

Änderungen zu reagieren und das Zuleitungssystem bei Bedarf anzupassen. 

So können insbesondere unterschiedliche Auslastungen bei einzelnen Trägern zeitnah aus-

geglichen werden, das heißt, freie Platzressourcen werden genutzt und Beratungskapazitäten 

wieder frei. 

 

Berufssprachkurse 

Die nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) als Regelangebot nach 

§45a Aufenthaltsgesetz wurde 2017 eingeführt und heißt ab 2019 „Berufssprachkurse“. Das 

Programm richtet sich an alle Personengruppen. Es stehen in München Kursplätze in mehr 

als ausreichender Anzahl zur Verfügung.  

Neben den Basismodulen werden auch Spezialmodule angeboten, die eine fachspezifische 

berufsbezogene Ausrichtung haben, um die Berufsanerkennung bzw. den Berufszugang zu 

erleichtern. Zudem sollen sie das Erreichen des Sprachniveaus A2 oder auch B1 unterstützen.  

 

Das Jobcenter München sieht hierin die Chance, bei der Planung der Spezialmodule in enger 

Abstimmung mit dem BAMF den spezifischen Bedarfen in München Rechnung zu tragen. Das 

Jobcenter nutzt die Module insbesondere in Kombination mit beruflichen Qualifizierungsange-

boten. 

Ebenso können zielgerichtete Module in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern für berufsbeglei-

tende Sprachkurse entwickelt werden. 

Bei der Beratung und Zuleitung der Kund*innen wird das Jobcenter München durch das kom-

munale „Verbundprojekt Perspektive Arbeit“ unterstützt. 

 

Kund*innen, die keine Berechtigung oder Verpflichtung mehr besitzen, einen Integrationskurs 

zu besuchen, insbesondere, weil sie den Integrationskurs vollständig absolviert haben, werden 

von den IFK des Jobcenters an die Integrations- und Beratungszentren Sprache (IBZ Sprache) 

zugeleitet. Dort wird wie bisher auch geprüft, ob die Kund*innen eine Deutschförderung erhal-

ten sollen. Nach Abschluss der Prüfung vermitteln die IBZ Sprache die Kund*innen in das 

jeweils individuell passende Angebot. 

 

Qualifizierung 

Die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit der Menschen mit Migrationshintergrund im 

SGB II liegt nicht nur an den mangelnden Sprachkenntnissen, sondern hauptsächlich, daran, 

dass ein Drittel keine berufliche Qualifikation hat. Neben den generellen Förderangeboten sind 

in der folgenden Aufstellung die speziell für Geflüchtete sowie für Migrant*innen vorhandenen 

Maßnahmenangebote dargestellt. 

 

Qualifizierung der Migrant*innen 

Eine Auflistung der Qualifizierungsmaßnahme für Migrant*innen finden Sie unter der Über-

schrift „Konkret gibt es für die Personengruppe mit Flucht- und mit Migrationshintergrund fol-

gende Maßnahmen:“ auf Seite 39f. 
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Angebote des Verbundprojekts Perspektive Arbeit 

Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit: Das MBQ10 bietet Geflüchtete und Migrant*innen vielfäl-

tige Möglichkeiten. Geflüchtete unter 25 Jahren finden Unterstützung in den Projekten des 

Jugendsonderprogramms, Ältere im Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnah-

men (FIM) oder im AGH-Projekt „Schulter an Schulter“. 

Die praktizierte Verzahnung der Leistungen des Jobcenters mit den Angeboten des MBQ ge-

neriert einen Mehrwert auf mehreren Ebenen:  

 für die Kund*innen,  

 für die ein zielgruppenspezifisches und breites Angebot zur Verfügung steht,  

 für das Jobcenter in der Erhöhung seiner Angebotsmöglichkeiten,  

 vor allem aber für die marktfernen Profillagen und  

 für die Kommune durch die Unterstützung ihrer sozialen Aufgaben. 

 

Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation: 

Die qualifikationsadäquate und nachhaltige Integration der Kund*innen des Jobcenters Mün-

chen mit ausländischen Qualifikationen in den Arbeitsmarkt stellt einen Schwerpunkt der mig-

rationsspezifischen Integrationsstrategie dar. 

Ein weiteres Integrationshindernis stellt häufig eine im Ausland erworbene Qualifikation dar, 

die in Deutschland nicht oder nicht vollständig anerkannt ist bzw. anerkannt werden kann.  

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes „zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 

Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ des Bundes und des bayerischen „Gesetzes über 

die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen“ erhalten nun mehr 

Menschen als bisher die Möglichkeit, ihre im Ausland erworbenen Abschlüsse anerkennen zu 

lassen.  

Eine Kooperationsvereinbarung mit der Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifi-

kationen im Amt für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München unterstützt dabei 

das Vorhaben. 

Die Serviceleistungen sind: 

 die Fachberatung zur Anerkennung von ausländischen beruflichen Qualifikationen, 

 das Aufzeigen von individuellen Anerkennungsmöglichkeiten und Handlungsmöglich-

keiten, 

 die Vermittlung aller relevanten Informationen zum Anerkennungsverfahren, 

 die Unterstützung und Begleitung beim Anerkennungsprozess sowie 

 die Erläuterung der Bescheide. 

Die Beratung zur Anerkennung von ausländischen beruflichen Qualifikationen ist auch Teil der 

speziellen Flüchtlingsintegrationsmaßnahme TOBI. 

6.2.3  Integrationschancen für Geflüchtete schaffen und realisieren 

Die Betreuung und Integration von Geflüchteten mit ihren Familien ist weiterhin im Fokus des 

Jobcenters München. Der Beratungsaufwand in der Leistungsgewährung und Integration in 

den Arbeitsmarkt ist unverändert eine Herausforderung. Die Sprachbarriere und die kulturellen 

Unterschiede müssen mit Empathie und Sensibilität durchleuchtet und abgebaut werden.  

Die häufigsten Gründe hierfür sind: 

 sprachliche Barrieren, 

 kulturelle Unterschiede, 

                                                
10 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/Arbeitsmarktpolitik/Aktuelles.html 
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 die Neuorientierung in befremdlichen gesellschaftlichen Strukturen,  

 psychische Beeinträchtigungen durch traumatische Erlebnisse im Herkunftsland 

und auf der Flucht und  

 keine abgeschlossene und/oder keine in Deutschland anerkannte Schul- und Be-

rufsausbildung. 

 

Mit Engagement, Empathie, Sensibilität sowie fachlicher und interkultureller Kompetenz wer-

den wir weiterhin gemeinsam mit unseren Kund*innen diese Hürden meistern. 

 

Die im Jobcenter München eingesetzten bewerberorientierten Integrationsfachkräfte für Ge-

flüchtete und ihre enge Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern ermöglichen es, frühzeitig 

Potenziale zu erkennen und durch den Einsatz von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ge-

zielt zum Arbeitsmarkt hinzuführen. 

Es ist eine Tendenz festzustellen, dass die vorhandene schulische Qualifikation der Geflüch-

teten weiterhin abnimmt: Viele kommen ohne abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung, 

und auch der Anteil an Sekundär-Analphabeten (Personenkreis, der das römische Alphabet 

nicht beherrscht) nimmt zu. 

Das Jobcenter München wird selbstverständlich weiterhin konsequent der Situation dieser 

Personengruppe mit geeigneten Maßnahmen entgegenwirken und seinen politischen Auftrag 

erfüllen.  

 

Konkret gibt es für die Personengruppe mit Flucht- und mit Migrationshintergrund fol-

gende Maßnahmen: 

 

 

Name Zielgruppe/ Inhalt Alter Teilnehmerplätze voraussichtl. Start Status

Praxislernwerkstatt für 

Geflüchtete

Berufsvorbereitungsmaßnahme gefördert über den bay. 

Integrationsfond für Geflüchtete - Schwerpunkt: 

Raumausstatter, Mediengestalter, Lichtreklame-

/Schildergestalter, technischer Zeichner

U25+Ü25 mind. 12 25.03.2019 geplant

Dein Weg - Stark im Beruf

(ESF)

Mütter mit Migrations- und Fluchthintergrund

- niedrigschwellige Aktivierung

- Vereinbarkeit von Familien und Beruf

- Verbesserung der Deutschkenntnisse

U25+Ü25 03.04.2019 geplant

Aktivierungsmaßnahme AktiMa

(AVGS)

Flüchtlinge ohne Ausbildung

- berufliche Zukunft im Maler- und Lackiererhandwerk                             

- Vermittlung berufsbezogene Sprachkenntnisse                                            

- fachtheoretische und fachpraktische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kenntnisvermittlung                                                                           

- Vermittlung in svpfl. Beschäftigung/Ausbildung

bis 35 12

nächster Lehrgang 

24.09.               

Testung 10. Juli

laufend

Z.I.E.L - Johanniter

(AVGS + FbW)

anerkannte Flüchtlinge und Migranten

(ab Sprachniveau B1)

modulare Qualifizierung zum Rettungssanitäter       

U25+Ü25 mind. 18 pro Modul laufend

AsA (Assistierte Ausbildung)

u.a. auch für junge Flüchtlinge

Inhalte:

- Vorbereitung auf die Aufnahme einer Ausbildung

- Begleitung während der Ausbildung

U25 24 laufend

Neukundencenter

(MAT)

eLb mit geringen Deutschkenntnissen und ohne 

gesicherten Leistungsbezug;

Sprachförderung als Hauptmodul

U25 40 laufend

INTENSE / IVM

(Intensivvermittlung für Migrant/-

innen

(MAT)

marktnahe (geringqualifizierte) eLb

mit Migrationshintergrund

Inhalte:

- Vermittlung in svpfl. Arbeit oder Ausbildung

- Deutkenntnisse müssen für Arbeitsaufnahme

  ausreichend sein

Zuweisungsdauer: 12 Monate

U25 + Ü25 197 laufend

Angebote/Maßnahmen/Leistungen/Programme für Flüchtlinge/MigrantenInnen

im JC Landeshauptstadt München
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Name Zielgruppe/ Inhalt Alter Teilnehmerplätze voraussichtl. Start Status

Oktopus 2.0

(Teilprojekt: OktoInternational)

(MAT)

marktnahe Flüchtlinge

Inhalte:

- Aktivierung

- Unterstützung im Bewerbungsprozess

Zuweisungsdauer max. 12 Monate

U25 + Ü25 200 laufend

TOBI - Teilnahme Orientierung 

Beratung Integration

(MAT)

anerkannte Flüchtlinge und deren Familiennachzug

Modulare Aktivierungs- und Vermittlungsangebot
U25+Ü25 200 laufend

IBZen Sprache

(VPA)
spezielle Angebote in der Berufsförderung Ü25 1600 laufend

Donna Mobile

(VPA)

für Migrantinnen

Inhalte:

- berufsbezogener Deutschunterricht

- fachlicher Unterricht (Gesundheits-/Sozialthemen)

- Unterstützung im Bewerbungsprozess

U25 + Ü25 40 laufend

EFEUS

(VPA)

für Migrantinnen

Inhalte:

- berufsbezogener Deutschunterricht

- IHK-Qualifizierungsbausteien (Büro, Handel, Verkauf)

- Vorbereitung auf eine weiterführende Qualifizierung

U25 + Ü25 60 laufend

FiBS

(VPA)

für Migrantinnen

Inhalte:

- berufliche Orientierung

- Vorbereitsungslehrgang externer Mittelschulabschluss

- Qualifizierung zur Buchhaltungsfachkraft

U25 + Ü25 608 laufend

MONA LEA

(VPA)

für Migrantinnen

Inhalte:

- intensives Sprachtraining (Zertifikat)

- berufliche Qualifizierung

  Bereiche: Gesundheits- und Krankenpflege, Handel, 

Büro, Kinderpflege

U25 + Ü25 100 laufend

STEP IN

(VPA)

für Migrantinnen und Migranten

Inhalte:

- berufsbezogener Deutschunterricht

- fachliche Qualifizierung

  Bereiche: Metall, Lager, Schneidern, Gastro, Pflege

  Verkauf

- Unterstützung im Bewerbungsprozess

- Prakika

U25 + Ü25 320 laufend

Personen & Objekte schützen

(VPA)

IHK-zertifizierte Teilqualifizierung (TQ) der 

Berufsausbildung Fachkraft für Schutz und Sicherheit, 

Praktikum, Sachkundeprüfung nach §34a GewO, 

Bewerbungstraining, EDV                                                                               

U25+Ü25 mind. 18 TN 01.09.2018 laufend

Verkauf

(VPA)

Fachunterricht zu Themen wie Verkaufsgespräche & 

Kundenservice, kaufmännisches Rechnen usw., 

verkaufsspezifisches Sprachtraining, 

Bewerbungsunterlagen, Praktikum                                                                             

U25+Ü25 mind. 18 TN 01.09.2018 laufend

Ausbildung - Pflege

(VPA)

Ausbildung als Pflegefachhelfer/-in, Sprachförderung, 

Unterstützung für die Berufsfachschule                        

Träger: Münchenstift GmbH und Akademie 

Krankenhaus Schwabing mit Praktikumsvergütung 500,-

€ brutto                                     

U25+Ü25 mind. 18 TN 01.09.2018 laufend

Vorbereitung - Pflege

(VPA)

Vorbereitung zur Ausbildung als Pflegefachhelfer/-in, 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Erwerb des Goethe-

Sprach-Zertifikats B2, Pflegeunterricht

Träger: Münchner VHS GmbH & Akademie Städtisches 

Klinikum München GmbH

U25+Ü25 mind. 18 TN 17.09.2018 laufend

Praxislernwerkstatt 

Raumausstatterinnen

Berufsvorbereitungsmaßnahme gefördert über den bay. 

Integrationsfond für Geflüchtete - im Berufsfeld 

Raumausstatter - ACHTUNG NUR FÜR FRAUEN-

U25+Ü25 mind. 12 17.09.2018 laufend

FiBA II
Beratung und Qualifizierung für bleibeberechtigte 

Flüchtlinge (SBH NM); teilfinanziert über ESF
U25 + Ü25 200 laufend

Integrationspakt Bayern

kostenfreie Maßnahme der IHK-wurde bundesweit 

ausgeweitet; Vermittlung von jungen Flüchtlingen in 

Ausbildung/Arbeit durch Eignungsfeststellung, 

Berufsorientierung- Integration in Ausbildung, 

Praxislernwerkstatt

U25 

Ziel:Ausbildung; 

Ü25 Ziel:Teilquali

laufend

Wege in Ausbildung

gemeinsame Initiative von: BMBF,ZDH,BA

BB U25 Kunden (SGBII) vorschlagen, Zahlung im 

Einzelfall; Klärung Eignung/Neigung durch vertiefte 

Berufsorientierung im Wunschberuf, Vermittlung 

berufsbezogene Sprachkenntnisse, individuelle 

Begleitung - Ziel: Aufnahme Ausbildung/EQ

U25 laufend

Angebote/Maßnahmen/Leistungen/Programme für Flüchtlinge/MigrantenInnen

im JC Landeshauptstadt München
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Zentrum Wohnen und Integration (ZWI)  

Da sich die Landeshauptstadt München in Form des Amtes für Wohnen und Migration von der 

Bezeichnung Zentrale Wohnungslosenhilfe (ZEW) verabschiedet hat und nun unter „Woh-

nungslosenhilfe und Prävention“ firmiert, hat sich auch das Jobcenter München im Amt für 

Wohnen für eine Namensänderung entschieden. Künftig heißt das Jobcenter ZEW nunmehr 

„Zentrum Wohnen und Integration“ (ZWI). 

 

MIGRA IntegrationsTeam (MIT) - ehemals Zentraleinheit für Flüchtlinge (ZEF) 

Ein Großteil der Geflüchteten verbleibt weiterhin nach der Anerkennung durch das BAMF als 

Fehlbeleger bzw. Statuswechsler in den staatlichen und städtischen Gemeinschaftsunterkünf-

ten. Die Unterkünfte werden analog zu sonstigen Unterbringungsformen für Wohnungslose 

(z.B. Pensionen, Wohnheime) bewertet. Um die Betreuung optimal zu gewährleisten, wurde 

die MIT geschaffen. Sie ist wegen der wichtigen Zusammenarbeit mit dem Bereich „Wohnen“ 

der Landeshauptstadt München im ZWI beheimatet. 

 

Der Übergang von Leistungen nach dem AsylbLG zu den Leistungen nach dem SGB II ist eng 

zu begleiten. Beim Übergang ist daher eine enge Zusammenarbeit der jeweiligen Bereiche 

erforderlich. Das Gleiche gilt für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Übergang aus 

der Jugendhilfe. Eine entsprechende Übergangsvereinbarung mit dem Bereich AsylbLG der 

LHM wurde geschlossen. 

Das Prinzip der nahtlosen Betreuung der Geflüchtete erfolgt optimiert. Die Übergänge von 

Asylbewerber*innen bei der Anerkennung bzw. Duldung und die Antragstellung von Arbeitslo-

sengeld II erfolgen zeitnah und gehen somit ohne Verluste in die Betreuung des Jobcenters 

München über. Eine schnelle Antragstellung und Leistungsgewährung ohne Unterbrechungs-

zeiten ist genauso sichergestellt wie die Abrechnung der Kosten der Unterkunft in den staatli-

chen und in den städtischen Unterkünften. 

 

Geflüchtete, die bereits in einer Wohnung leben, werden entsprechend der regionalen Zustän-

digkeit in den Sozialbürgerhäusern (SBH) betreut. Sie werden in den Sozialraum mit dem ge-

samten Unterstützungsangebot des SBH integriert. Bei den Integrationsfachkräften im SBH ist 

eine Spezialisierung – zumindest durch Multiplikatoren – vorhanden, um diesen Personen eine 

zielgerichtete Betreuung zukommen zu lassen. Ebenso werden die Geflüchtete im Projekt 

„Wohnen für alle“ seit 01.03.2018 in den zuständigen Sozialbürgerhäusern, ebenfalls durch 

spezialisierte Integrationsfachkräfte und Leistungssachbearbeiter betreut. 

 

FiBA 2 - Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung  

Aufgrund des hohen Beratungsbedarfs und der steigenden Zahl der Geflüchteten wurde das 

Projekt FiBA (Oktober 2011 bis Juni 2015) als FiBA 2 ab dem 01.07.2015 weitergeführt, zu-

nächst mit einem Mitarbeiter. Seit dem 01.01.2016 wurde auf zwei Projektmitarbeiter*innen 

aufgestockt. Die zweite Person wird allein aus Jobcenter-Mitteln finanziert.  

Im Projekt FiBA 2 wurden von Juni 2015 bis Dezember 2018 Migrant*innen im Jobcenter be-

treut, die auf Grund ihres Fluchthintergrundes spezifische Vermittlungshemmnisse aufweisen 

und dadurch einen deutlich über das normale Maß hinausgehenden Beratungsbedarf haben. 

Insgesamt konnten 282 Personen betreut werden. In der Projektlaufzeit wurden 251 Integrati-

onen in den ersten Arbeitsmarkt realisiert (Stand: 10.12.2018).  

Zusätzlich konnten 23 Personen an betriebliche oder duale Ausbildungen vermittelt werden. 

Damit wurde das gesetzte Ziel, jährlich 20 Integrationen zu erreichen, deutlich übertroffen. 
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Flüchtlingsprojekte des Jobcenters München in Kooperation mit Arbeitgebern 

  
 

 

Strategie für eine Integration in den Arbeitsmarkt mit der Kooperation von Arbeitge-

ber*innen 

Das Ziel ist, Geflüchteten und Geringqualifizierten die Integration in den Arbeitsmarkt zu er-

leichtern. Arbeitgeber*innen können mit Unterstützungsangeboten bei Sprachförderung und 

Qualifizierung rechnen. 



Jobcenter München 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2019 

 

 

 

 Seite 44 von 84  
 

Um die geflüchteten Menschen, die längere Zeit oder dauerhaft in Deutschland bleiben, best-

möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und die Chancen Geringqualifizierter auf einen 

nachhaltigen Wiedereinstieg zu verbessern, sind erhebliche Anstrengungen und eine gute Zu-

sammenarbeit vor Ort erforderlich.  

Wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist eine enge und frühzeitige Verzahnung von Sprachför-

derung, betrieblicher Praxis und Qualifizierung. Die Partner (Bundesagentur für Arbeit, Job-

center München und die Kammern) haben sich deshalb auf ein Kooperationsmodell verstän-

digt, das auf bewährten Förderansätzen aufbaut. In einem stufenweisen Modell ist vorgese-

hen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit Qualifizierung zu verknüpfen. Die Quali-

fizierungsschritte sollen möglichst viele Geflüchtete und Geringqualifizierte zum Berufsab-

schluss führen.  

Das Kooperationsmodell hat im Idealfall vier Phasen, die eng miteinander verzahnt sind. Das 

Modell ist für Arbeitssuchende und Arbeitgeber*innen flexibel gestaltet, ein Einstieg ist in jeder 

Phase möglich. 

 

Phase I: Spracherwerb 

Am wichtigsten für eine erfolgreiche Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache im 

Integrationskurs. Dies gilt für alle Zuwanderergruppen gleichermaßen – nicht nur für geflüch-

tete Menschen, sondern auch für gering qualifizierte Zuwanderer, die bereits in Deutschland 

leben und Zugang zu Integrationskursen haben.  

 

Phase II: Sprachkurs plus erste Praxiserfahrung im Betrieb 

Nach etwa drei Monaten findet zeitgleich zum Integrationskurs eine von der BA/Jobcenter ge-

förderte Erprobung bei einem Arbeitgeber statt.  

 

Phase III: Einstieg in Arbeit  

Anschließend erfolgt die Integration in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis. Neben der Beschäftigung soll mit Einverständnis des Arbeitgebers berufsbegleitend 

die Qualifikation verbessert werden. Durch den Erwerb einer zertifizierten, berufsanschlussfä-

higen Teilqualifikation wird der Grundstein für eine darauf aufbauende weitere Qualifizierung 

oder auch eine Ausbildung gelegt. Arbeitgeber *innen werden bei der Qualifizierung unterstützt 

und können für die Weiterbildungszeit einen finanziellen Zuschuss zum Entgelt erhalten. 

 

Phase IV: Die berufliche Zukunft gestalten 

Nach einer individuellen Standortbestimmung geht es darum, nachhaltig am Arbeitsmarkt zu 

bestehen und den Qualifizierungsweg fortzusetzen: Durch weitere berufsanschlussfähige Teil-

qualifikationen, die Aufnahme einer Ausbildung oder einer (betrieblichen) Umschulung, flan-

kiert durch umschulungsbegleitende Hilfen und optional begleitet durch eine berufsbezogene 

Sprachförderung. 

 

Nutzung des Kompetenzchecks für Geflüchtete „check.work“ der IHK -durch das Job-

center München  

Die bayerischen IHKs haben vereinbart, im Rahmen der bayernweiten Initiative „Integration 

durch Ausbildung und Arbeit“ mit dem bayerischen IHK-Integrationspakt ein nachhaltiges und 

ganzheitliches Maßnahmenpaket umzusetzen.  

Ein integraler Baustein davon ist, ein Kompetenzfeststellungs- und Potenzial-Analysesystem 

für einen ersten Qualifikations-Check zu entwickeln und aufzubauen.  
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Die IHK in Bayern strebt mit dem zu entwickelnden Verfahren an, bei potenziellen Auszubil-

denden und Fachkräften in der Zielgruppe der Geflüchtete vorhandene Kompetenzen so früh 

wie möglich zu erfassen und zu bewerten. Auf Basis der ermittelten Kompetenzen können 

Perspektiven entwickelt werden wie z.B. die Integration in Ausbildung und Arbeit, in Einstiegs-

qualifizierungen (EQ) oder in erforderliche Nachqualifizierungsmaßnahmen.  

Für die Zielgruppe der Ü25-jährigen soll z.B. die Möglichkeit der Teilhabe an einer IHK-Teil-

qualifikation (TQ) bestehen.  

 

Im Rahmen der Maßnahme TOBI wird „check.work“ im Jobcenter München erfolgreich einge-

setzt. 

 

Ziele von „check.work“: 

 frühe (zeitnahe) Erfassung von Potentialen Geflüchteter ab dem Alter von 16 Jah-

ren,  

 Erstellung von Profilen (Grundkompetenzen, wie Schul-, Ausbildungs- und Be-

rufsbio-grafie sowie individuelle Kompetenzen),  

 möglichst treffsichere Arbeitsmarktintegration durch Vermittlung in zielgerichtete 

Maßnahmen (EQ, Ausbildung, Anerkennung, TQ, Arbeit) auf Grundlage der er-

stellten Profile,  

 Entwicklung eines validierbaren Tools in fünf verschiedenen Sprachen (Deutsch, 

Französisch, Englisch, Hocharabisch, Farsi),  

 einfache Handhabbarkeit, auch für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. 

 

Das Jobcenter München beteiligt sich aktiv am Kompetenzcheck und sieht dieses Projekt als 

ideale Ergänzung zu „MySkills“. 

 

MYSKILLS – Berufliche Kompetenzen erkennen 

Im Rahmen des Vorhabens „MYSKILLS – BERUFLICHE KOMPETENZEN ERKENNEN“ wer-

den in enger Zusammenarbeit mit dem Berufspsychologischen Service (BPS) der Ar-

beitsagentur Tests für geflüchtete Menschen sowie für Geringqualifizierte in sechs Sprachen 

und für insgesamt 30 Berufsfelder zur Verfügung gestellt. 

 

Intention des Instruments 

- Non-formal und informell erworbene Kompetenzen können im stark zertifikatsorientier-

ten deutschen Arbeitsmarkt nicht systematisch erfasst und verwertet werden 

- Flüchtlinge, aber auch inländische und ausländische Geringqualifizierte können vor-

handene fachliche Kompetenzen daher oft nicht nachweisen 

- Laut aktueller Daten verfügen über 80 Prozent der Flüchtlinge und etwa zwei Drittel 

der Leistungsbeziehenden nicht über einen formalen Berufsabschluss.  

- Für die Vermittlungsfachkräfte ergibt sich hier eine Lücke in den bestehenden Werk-

zeugen, die eine qualitativ hochwertige Vermittlungsarbeit erschwert, die durch das 

Instrument geschlossen werden soll. 

Vorteile von MYSKILLS: 

- Kundinnen und Kunden bekommen eine schriftliche Einschätzung ihres arbeitsbezo-

genen Fachwissens, so dass die Verortung der Kenntnisse im deutschen Arbeitsmarkt 
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besser gelingt und eine bessere und zielgenauere Beratung durch das Jobcenter er-

folgen kann. 

- Vermittlungsfachkräfte erhalten durch MYSKILLS schneller verfügbare und valide In-

formationen über arbeitsbezogenes Fachwissen von Kundinnen und Kunden und kön-

nen diese als Entscheidungshilfe bei der Beratung zielgerichtet nutzen. So lassen sich 

auch Selbstauskünfte bei fehlenden formalen Abschlüssen besser validieren. 

- Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bekommen Aufschluss über Einsatzmöglichkeiten 

der Bewerber und Bewerberinnen. 

Aktueller Stand 

https://www.baintranet.de/002/001/002/002/006/Seiten/default.aspx#aktueller-stand 
 

 

 

 

Berufsintegrationsklassen (BIK) - Betreuung durch die Bundesagentur für Arbeit - 

 
Für alle Jugendlichen im Alter über 16 Jahre, die keine allgemeinbildende Schule besuchen, 

besteht eine Berufsschulpflicht, dies gilt auch für Geflüchtete. Die Berufsschulpflicht dauert 

drei Jahre und endet mit dem Bestehen einer Berufsabschlussprüfung, spätestens aber mit 

dem Schuljahr, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird, wenn ein Ausbildungsverhältnis be-

steht. Die Landeshauptstadt München hat ein breites Angebot an Berufsintegrationsklassen 

geschaffen.  

Um das städtische Berufsschulangebot bestmöglich zu ergänzen, richtet sich der Fokus der 

Agentur München auf die intensive Betreuung der Schüler*innen in Berufsintegrationsklassen. 

Der Beratungsansatz beginnt ab dem 1. Jahr der Berufsschule und setzt sich fort bis zur Ein-

mündung in eine Ausbildung. Die Agentur für Arbeit München betreut hierbei das Bewerber-

potential aus beiden Rechtskreisen, SGB III und SGB II (Beauftragung der Ausbildungsver-

mittlung). 

 

Das Ausbildungsteam der Agentur für Arbeit München steht im engen Austausch mit der ZWI 

und den städtischen Partnern, um die Schnittstellen an den Übergängen effektiv zu nutzen.  

Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung oder zur Unterstützung während der Aus-

bildung sind bei dem Personenkreis der Geflüchteten eine Grundlage für die erfolgreiche In-

tegration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 

 

 

https://www.baintranet.de/002/001/002/002/006/Seiten/default.aspx#aktueller-stand
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6.3 Heranführung und Integration von Langzeitleistungsbezieherinnen und -bezie-

hern und Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt 

6.3.1 Aktivieren sowie an den Arbeitsmarkt heranführen und integrieren 

Trotz der rückläufigen Arbeitslosenzahl in den vergangenen Jahren, gibt es weiterhin eine 

zahlenmäßig bedeutsame Gruppe von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen, die seit lan-

gem Leistungen nach dem SGB II beziehen und ohne besondere Unterstützung absehbar 

keine realistische Chance auf Aufnahme einer Beschäftigung haben.  

Der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit ist in 2018 weiterhin gut gelungen. Im Jahresdurch-

schnitt 2018 waren 7.121 Personen im Jobcenter München (Rechtskreis SGB II) langzeitar-

beitslos; dies sind 14,4% weniger als im Vorjahr. 

Auch in 2019 wird der Schwerpunkt auf die Vermeidung und Verringerung von langfristigem 

Leistungsbezug gelegt. 

Dies gelingt idealerweise durch existenzsichernde und nachhaltige Integration in den allge-

meinen Arbeitsmarkt und beinhaltet sowohl die Prävention als auch die –ggf. schrittweise- 

Beendigung des Langzeitleistungsbezuges. Das Jobcenter Landeshauptstadt München ver-

folgt hier insbesondere folgende Ansätze: 

 Längerfristige Eingliederungsstrategien 

 Enge Verzahnung von Leistungen der Arbeitsförderung mit sozialintegrativen Leistun-

gen. Kommunale Eingliederungsleistungen unterstützen bedarfsgerecht und passge-

nau Hilfen für bestimmte Problemlagen. 

 Ganzheitlicher Ansatz im Beratungs- und Integrationsprozess 

 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch intensive Betreuung, individueller Be-

ratung und wirksame Förderung 

 Neue Förderinstrumente 

o §16e SBG II Eingliederung von Langzeitarbeitslosen 

o §16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt 

 

Zentrales Element des ganzheitlichen Ansatzes ist eine intensive und gute Betreuung. Im Fo-

kus stehen dabei folgende Herangehensweisen: 

 eine bedarfsgerechte und stärkenorientierte Beratung (Erkennen der Potenziale von 

Langzeitarbeitslosen) 

 die Berücksichtigung der gesamten Bedarfsgemeinschaft (alle erwerbsfähigen Mitglie-

der einer Bedarfsgemeinschaft haben Chancen auf eine Integration in Arbeit) 

 eine bewerberorientierte Arbeitgeberansprache durch das Jobcenter (nur die Vermitt-

lungsfachkraft kann sich beim Arbeitgeber für den Langzeitarbeitslosen persönlich ein-

setzen) (s.a. Pkt. 6.1) 

 ein niedrigschwelliges und passgenaues Weiterbildungsangebot (s.a. Pkt. 6.4) 

 ein verbessertes Übergangsmanagement (um die Wirkung von Maßnahmen für Integ-

rationen besser zu nutzen), 

 der Einsatz von beschäftigungsbegleitendem Coaching (die Vermittlung und Integra-

tion von Langzeitarbeitslosen kann häufig erst on-the-job stabilisiert werden) 

 eine gute Netzwerkarbeit mit den lokalen Partnern unter Einbeziehung der kommuna-

len Eingliederungsleistungen) 

 eine Stärkung der beruflichen Rehabilitation - insbesondere durch das Bundespro-

gramm „Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro (s.a. Pkt. 5.6) 
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Um die Beschäftigungsfähigkeit der Langzeitleistungsbezieher zu verbessern, setzt das Job-

center Landeshauptstadt München – aufgrund der guten Ergebnisse des Vorjahres – auch in 

2019 auf bislang bewährte Maßnahmen, sowie auf neue Förderinstrumente und diverse neue 

Modellprojekte. 

 

Prävention 

Mit präventiven Ansätzen die Entstehung der Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und damit 

die Übertritte in Langzeitleistungsbezug zu vermindern, bleibt das wirksamste Mittel im Bera-

tungskontext des SGBII. 

Eine konsequente Aktivierung (s.a. Pkt. 6.1) soll dies unterstützen. 

  

Professionelle Beratung und Betreuung im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes im 

beschäftigungsorientierten Fallmanagement 

Durch intensive und individuelle Betreuung sowie wirksame Förderketten, soll die Beschäfti-

gungsfähigkeit der Langzeitleistungsbezieher verbessert werden. Insbesondere bei komple-

xeren Profilagen ist eine professionelle Beratung der Schlüssel zur Integration. 

Das beschäftigungsorientierte Fallmanagement wird im Jahr 2019 durch Fokussierung auf be-

sondere Teilinitiativen zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit genutzt (u.a. zur Arbeit mit 

Bedarfsgemeinschaften, zur (Re-)Integration von Menschen mit besonderen Handlungsbedar-

fen in den Bereichen Sucht, Psyche, Wohnen).   

 

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (EvL) - §16e SGBII 

Um mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Personen mit einer längeren Dauer 

von Langzeitarbeitslosigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und zu unter-

stützen, wurde § 16 e SGB II neu gefasst und somit eine Rechtsgrundlage für einen weiteren 

neuen Lohnkostenzuschuss geschaffen.  

Mit dem Gesetz wird das Vorhaben des Koalitionsvertrags umgesetzt, im Rahmen eines ganz-

heitlichen Ansatzes Langzeitarbeitslosen wieder eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeits-

markt zu verschaffen. Ihre Beschäftigungsfähigkeit soll durch intensive Betreuung und indivi-

duelle Beratung mit wirksamer Förderung vernetzt werden. Zugleich sollen ihnen konkrete Be-

schäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt eröffnet werden. 

Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes wurde daher §16e SGB II – Eingliederung von 

Langzeitarbeitslosen grundlegend überarbeitet. 

 

Gefördert werden Arbeitsverhältnisse mit Personen, die trotz vermittlerischer Unterstützung 

seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind. Die Förderung beträgt im ersten Jahr 75 Prozent 

und im zweiten Jahr 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts. Des Weiteren fin-

det zur Unterstützung eine beschäftigungsbegleitende Betreuung statt.  

Die Fördermöglichkeiten sollen umfänglich genutzt werden, um 250 Langzeitleitarbeitslosen 

eine Beschäftigung bis Ende 2019 zu ermöglichen. 

 

Zugang zu Angeboten weiter verbessern 

Der Eintritt in Projekte für Langzeitleistungsbeziehende bedeutet häufig eine Hürde, so z.B. 

der Eintritt in eine neue soziale Umgebung, neue Gruppe, Alltagsstruktur usw. Entsprechend 

individuell und niederschwellig müssen die Angebote bzw. deren Einstieg sein. Das Jobcenter 

München passt daher sein Maßnahme Portfolio laufend an und versucht in 2019 verstärkt 

durch aufsuchende Elemente diese Hürden abzubauen. Die bewährten Ansätze eines laufen-

den Einstiegs und dynamischer Teilnahme (ansteigende Wochenstunden) werden bei vielen 
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Maßnahmen fort- und teilweise auch neu eingeführt. Erprobt wird in einigen SBHs auch die 

stundenweise Präsenz der Coaches vor Ort zur direkten Kontaktaufnahme. 

 

Verbundprojekt Perspektive Arbeit – Beruf 

Das Verbundprojekt Perspektive Arbeit (VPA) ist ein wesentlicher Baustein des Münchner Be-

schäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ). Das MBQ ist das zentrale, arbeitsmarkt-

politische Instrument der Landeshauptstadt München. In Verantwortung des Referats für Ar-

beit und Wirtschaft will es die Ausgangs- und Lebenssituation von am Münchner Arbeitsmarkt 

benachteiligten Personengruppen verbessern und (Langzeit-) Arbeitslosigkeit bekämpfen. 

Die Beratung der Kunden zu den passenden Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen er-

folgt mittels Clearinggesprächen und Kompetenzseminaren in den Integrationsberatungszen-

tren (IBZ). Ein IBZ ist eine Einrichtung einer Partnerorganisation des VPA, in der die Coaches 

mit Teilnehmern an der weiteren Handlungsstrategie arbeiten. Den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in den IBZ stehen rd. 21 Qualifizierungsmaßnahmen und rd. 2 Beratungsprojekte im 

Verbund zur Verfügung (siehe Anlage im Anhang), in die Sie ihre Kundinnen und Kunden 

einmünden lassen können. Voraussichtlich 1.850 Teilnehmerinnen und Teilnehmern können 

2019 das Angebot nutzen.  

Coaching – ganzheitliches Maßnahmeangebot 

Auch in 2019 wird das Projekt für Kund_innen mit psychischen Auffälligkeiten fortgeführt, in 

denen die Kund_innen gecoacht und trotz ihrer Hemmnisse in Arbeitsverhältnisse vermittelt 

werden. Des Weiteren wurde das Maßnahmeangebot aufgrund der individuellen Bedarfe der 

Kundengruppe angepasst und ein speziell auf die Zielgruppe zugeschnittenes Präsenzprojekt 

gestartet. Hier werden innovative Ansätze gelebt (u.A. Übung zum Fahren mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln). Fast alle Maßnahmen enthalten Angebote zur Gesundheitsförderung und 

nachgehende Betreuung nach der Arbeitsaufnahme. Das Angebot „Bridge for you“ (B4U) wird 

nach erfolgreicher Pilotierung weiter fortgeführt. Es richtet sich an Nicht-EU BürgerInnen mit 

Sprachdefiziten und psychischen Auffälligkeiten, die deutliche Orientierungsprobleme im psy-

chosozialen Versorgungssystem in Deutschland haben.  

 

Modellprojekt mit den gesetzlichen Krankenversicherungen 

Im Rahmen des Modellprojekts „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der 

kommunalen Lebenswelt“ erschließen wir in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenversi-

cherungen präventive Angebote zur Gesundheitsförderung und wollen diese Angebote mit un-

seren Integrationsprozessen verzahnen. Durch eine gesundheitsorientierte Beratung und die 

Erschließung spezieller Gesundheitsangebote soll ein Beitrag zur Gesundheitsprävention ge-

leistet und damit die Beschäftigungsfähigkeit durch zusätzliche Aktivierung verbessert werden, 

um die Integrationschancen der Kundinnen und Kunden weiter zu erhöhen.  

Netzwerke 

Eine ganzheitliche Integrationsstrategie erfordert eine enge Vernetzung mit anderen Akteuren. 

Die Landeshauptstadt München ist insbesondere Partner, um sozialintegrative und sonstige 

Angebote sicherzustellen (s.a. Pkt. 6.1.2). 

Des Weiteren möchte das Jobcenter München durch die rechtskreisübergreifende Bewerbung 

zur LZA Schwerpunktregion, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, die Innovationskraft in 

Bezug auf Beratungsmethoden stärken. Im Austausch mit weiteren Projekt-Teilnehmern und 

der Internen Beratung sollen neue Ansätze in der Beratung und Bewerberansprache erarbeitet 

und erprobt werden.  

file://///dst.baintern.de/dfs/843/Ablagen/D84308-JC-Muenchen/Markt_und_Integration/Arbeitshandbuch%20und%20Informationen/Arbeitshandbuch_AV/Doc-AHB/VPA/Datenblatt_VPA_Mai%202017.pdf
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6.3.2 Beschäftigungschancen im Zweiten Arbeitsmarkt erschließen, soziale Teilhabe 
fördern  

Im Jahr 2019 plant das Jobcenter im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung inkl. 

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§16e SGBII – s.a. Pkt. 6.3.1) insgesamt 16,2 Mio. 

Euro einzusetzen. Dies entspricht rund 35,4% der zur Verfügung stehenden Eingliederungs-

mittel. Im kofinanzierten Bereich der Arbeitsgelegenheiten sind für 2019 ebenfalls Haushalts-

mittel im Millionenbereich eingeplant. 

Rund 1.100 Stellen können in 2019 durch das Jobcenter München bei den Arbeitsgelegen-

heiten (AGH) finanziert werden, wovon 80% zusätzlich durch die Landeshauptstadt München 

finanziert und 20% der AGH Stellen ohne die zusätzliche Finanzierung der Landeshauptstadt 

München bei freien Trägern stattfinden. Das Jobcenter München kooperiert hier sehr eng mit 

der Landeshauptstadt München. Bei einem Großteil der AGH Stellen finanziert die Landes-

hauptstadt München zusätzliche Kosten der Beschäftigungsträger im Rahmen des Münchner 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ). Diese Finanzierung ermöglicht neben 

der reinen Verrichtung einer Tätigkeit im Rahmen der AGH auch Qualifizierungen zu erwerben, 

welche außerhalb der AGH stattfinden und ausschließlich über die Landeshauptstadt Mün-

chen finanziert werden. Zusätzlich wird das JC München die Obergrenze der Maßnahmekos-

tenpauschale erhöhen. Damit ergeben sich hier noch weitere Spielräume. 

 

Der größte Anteil der kofinanzierten AGH-Stellen befinden sich bei Sozialen Betrieben. Die 

Sozialen Betriebe bilden die tragende Säule des kommunalen „öffentlich geförderten Be-

schäftigungssektors“ in der Landeshauptstadt München. Neben Beschäftigungsprojekten, Be-

trieben der freien Wohlfahrtspflege und dem sogenannten Dritten Sektor werden für langzeit-

arbeitslose Menschen des SGB II sinnstiftende, am Markt orientierte und im öffentlichen Inte-

resse liegende Arbeiten organisiert. 

Auch 2019 wird, gemeinsam mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft fortlaufend geprüft, ob 

die zur Verfügung stehenden AGH-Stellen qualitativ den Bedarfen unserer Kunden gerecht 

werden; bei Bedarf erfolgen Anpassungen. Die konsequente Nutzung der Verlängerungsmög-

lichkeit von AGH in das 3. Förderjahr stellt eine Möglichkeit dar, Kunden_innen mit langfristi-

gen Perspektiven zu entwickeln. Daneben werden auch 2019 Möglichkeiten für Kunden_innen 

geschaffen werden, die im Anschluss an AGH keine oder noch keine Perspektive auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt haben. So können einzelne AGH-Absolventen in neue Maßnahmen 

nach §16i in den Sozialen Betrieben, in den 3. Arbeitsmarkt der Landeshauptstadt München, 

sowie in geförderte Qualifizierungs- bzw. Umschulungs- und Ausbildungsangebote einmün-

den. 

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten des neuen Förderinstruments Teilhabe am Ar-

beitsmarkt (s.a. Pkt. 5.4) 

Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes wird mit dem §16i SGB II - Teilhabe am Arbeits-

markt ein neues Regelinstrument eingeführt.  

Gefördert werden Arbeitsverhältnisse mit erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen, die 

das 25. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Jahren Leistungen nach dem SGB 

II beziehen und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig erwerbstätig waren. Die Förderung be-

trägt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent des maßgeblichen 

Arbeitsentgeltes und sinkt danach um 10 Prozentpunkte jährlich. Die Förderdauer des Lohn-

kostenzuschusses beträgt bis zu fünf Jahre. Mittel- und langfristiges Ziel des neuen Gesetzes 

ist der Übergang aus der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung auf 
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dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Daher werden während der Förderung eine ganzheitliche be-

schäftigungsbegleitende Betreuung, Weiterbildung und betriebliche Praktika ermöglicht. 

Die Fördermöglichkeiten des neuen Regelinstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sollen um-

fänglich genutzt werden, um 300 Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezie-

her eine Beschäftigung bis Ende 2019 zu ermöglichen. In den folgenden Jahren sollen weitere 

Fördermöglichkeiten geschaffen werden.  

 

Dritter Arbeitsmarkt 

Der Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit ist auch für die Landeshauptstadt München ein wich-

tiges politisches Ziel. Der Stadtrat hat daher am 22.09.2015 einstimmig die „Einrichtung eines 

Dritten Arbeitsmarktes für München“ beschlossen. Damit wird das Münchner Beschäftigungs- 

und Qualifizierungsprogramm (MBQ) um kommunale, längerfristig angelegte und damit Sozi-

ale Teilhabe erst ermöglichende Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose ergänzt 

und ausgeweitet. Der dritte Arbeitsmarkt in München setzt auf zwei Förderinstrumente: der 

vollen Sozialversicherungspflicht unterliegende Beschäftigungsverhältnisse und Soziale Hilfe-

Stellen. Insgesamt sind 200 Stellen vorgesehen (100 je Förderform). Nachdem eine Soziale 

Hilfe-Stelle mit zwei Personen besetzt werden kann, können insgesamt 300 Programm-Teil-

nahmen ermöglicht werden.  

 
 

6.4 Fachkräftesicherung und Qualifizierung 

Wie in den Vorjahren wird das Jobcenter München auch 2019 einen wichtigen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung für die Betriebe leisten. Bevorzugt mit abschlussorientierten Qualifizie-
rungen –idealerweise direkt bei einem Arbeitgeber - sollen die Marktchancen für Menschen 
ohne –verwertbare-  Ausbildung weiterhin verbessert werden. Ziel ist die dauerhafte Integra-
tion in den Arbeitsmarkt. 
 

 

Bestand an Arbeitssuchenen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 23.925                    100,0%

darunter

unter 25 Jahre 2.104                      8,8%

25 bis unter 35 Jahre 5.321                      22,2%

Schw erbehinderte 1.631                      6,8%

Frauen 11.452                    47,9%

langzeitarbeitslos 4.021                      16,8%

Anteil der  Arbeitssuchenden ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

an allen Arbeitssuchenden

67,1%

Bestand an Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 9.905 100,0%

darunter

unter 25 Jahre 815 8,2%

25 bis unter 35 Jahre 2.199 22,2%

Schw erbehinderte 838 8,5%

Frauen 4.868 49,1%

langzeitarbeitslos 4.021 40,6%

Anteil der  Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

an allen Arbeitslosen

65,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand Dez 2018)
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Im Dezember 2018 hatten rund 9.900 der im Jobcenter München arbeitslos gemeldeten Be-

werberinnen und Bewerber keinen beruflichen Abschluss. Da mit einem Berufsabschluss die 

Integrationswahrscheinlichkeit und der dauerhafte Verbleib in Beschäftigung deutlich zuneh-

men, wird das Jobcenter weiterhin in dieses Ziel investieren und so die Münchener Arbeitgeber 

bei der Fachkräftegewinnung unterstützen.  

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf jungen Menschen und jüngeren Erwachsene bis 35 

Jahre, da mit einem beruflichen Abschluss das Risiko für sogenannte „Hartz-IV-Karrieren“ mi-

nimiert werden kann (Zukunftsstarter). 

 

Insbesondere Frauen, die Kinder oder Angehörige betreuen, soll die Möglichkeit zum Erwerb 

eines beruflichen Abschlusses eröffnet werden. Da aufgrund der familiären Verpflichtungen 

eine Ausbildung in Vollzeit oft unmöglich ist, soll dieser Zielgruppe verstärkt die Berufsausbil-

dung in Teilzeit – vorzugsweise betrieblich, aber auch in Sozialen Betrieben – angeboten wer-

den. 

 

Geflüchtete stellen eine Kundengruppe mit komplexem Unterstützungsbedarf dar. Besonders 

wichtig ist hier die frühzeitige Verknüpfung des Spracherwerbs mit einem integrationsorientier-

ten Maßnahmeangebot. Hier kann durch frühzeitige, lückenlose und enge Betreuung ein Ein-

stieg in die Langzeitarbeitslosigkeit vermieden und damit ein Beitrag zur Fachkräftesicherung 

geleistet werden. 

 

Mit seiner Bildungsplanung 201911 erschließt das Jobcenter München weitere Potentiale und 

setzt Anreize für Bildungswillige. Es sollen auch niederschwellige Bildungsziele mit geringeren 

sprachlichen Anforderungen und Bildungsziele in Kombination mit dem Führerschein Klasse 

B angeboten werden. 

 

Daneben wird das Jobcenter an der weiteren Implementierung der zertifizierten Teilqualifizie-

rungen arbeiten. Dieses leider immer noch wenig in Anspruch genommene Instrument bietet 

vielen der Bewerberinnen und Bewerber des Jobcenters die Möglichkeit, zunächst einen Bau-

stein für eine anerkannte Berufsausbildung zu erwerben. Die von Fachkräfteengpässen be-

troffenen Branchen können dadurch zumindest auf teilqualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen, 

die dann im Betrieb noch weiter ausgebildet werden können. Es gilt, die zertifizierten Teilqua-

lifizierungen im Netzwerk weiter voranzubringen und so gemeinsam einen Beitrag zur Fach-

kräftesicherung zu leisten. 

 

Zertifizierte Teilqualifizierungen können in folgenden Berufsfeldern angeboten werden:  

 Berufskraftfahrer/in (z.B. Gabelstaplerschein, Bus, LKW) 

 Fachkraft für Schutz und Sicherheit (z.B. Sachkundeprüfung nach §34a GewO) 

 Fachkraft für Lagerlogistik (z.B. Warenanlieferung, -annahme, Codierung) 

 Verkäufer/in bzw. Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel (z.B. Planung und Durchfüh-

rung verkaufsfördernder Maßnahmen im Bereich Warenpräsentation) 

 Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement (z.B. Grundlagen Personalwesen, Entgeltab-

rechnung, DATEV Lohn und Gehalt) 

 Fachkraft im Hotel- und Gaststättengewerbe. 

                                                
11 http://muenchen-jobcenter.de/buerger/qualifizierung-nutzen/attachment/190108_final_bzp_2019/ 

http://muenchen-jobcenter.de/buerger/qualifizierung-nutzen/attachment/190108_final_bzp_2019/
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Erfolgreiche Qualifizierungs- und Integrationsarbeit kann nur in enger Verzahnung mit den 

Akteuren des Münchener Arbeitsmarktes erfolgen. Das Jobcenter München arbeitet daher in 

einem erfolgreichen Netzwerk von Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden wie Kammern und 

Innungen. Die Abstimmung von Fortbildungsschwerpunkten erfolgt mit der Landeshauptstadt 

München, der Agentur für Arbeit München und den lokalen Bildungsträgern. Wesentlich für 

den Erfolg ist jedoch auch die Bereitschaft der Arbeitgeber, den Bewerberinnen und Bewer-

bern aus dem Bereich SGB II eine reelle Zugangschance auf eine Ausbildung in einem Betrieb 

zu bieten. 

 

In folgenden Branchen sollen die Qualifizierungen schwerpunktmäßig erfolgen. 
 

 
 
„Sonstige Bildungsziele“ sind solche, die in der Bildungszielplanung nicht abgebildet sind, für 
die sich aber im Einzelfall die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Förderung ergibt.  
 
Das Budget 2019 für die „Förderung der beruflichen Weiterbildung“ erhält eine Ausstattung auf 

dem Niveau des Vorjahres. Es können 935 Bildungsgutscheine an Bewerberinnen und Bewer-

ber ausgegeben werden; dies setzt jedoch die Beschäftigungsfähigkeit voraus. Die Ausstat-

tung ist ausreichend und kann im Bedarfsfall aufgestockt werden. Ziel ist es, möglichst vielen 

Bewerbern eine Qualifizierung zu ermöglichen. 

 

Das Jobcenter erzielt aktuell gute Ergebnisse bei der Eingliederungsquote von abschlussori-

entierten Förderungen der beruflichen Weiterbildung und liegt mit 51,9% leicht unter dem Wert 

für Bayern (53,9%), aber über dem Bundeswert (45,7%) (gleitender Jahreswert Dezember 

2018). 

 

Das am 01.01.2019 in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz ist der erste Schritt zur 

aktiven Gestaltung des Wandels in der Arbeitswelt und ermöglicht neue Wege im Bereich der 

Qualifizierung.  
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So bekommen neben Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen auch Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht sich bei der Agentur für Arbeit über Weiterbildung 

beraten zu lassen. Daneben richtet sich die neue Qualifizierungsberatung als Teil der Arbeits-

marktberatung auch an Arbeitgeber. Beide neuen Elemente – Weiterbildungs- und Qualifizie-

rungsberatung -  sollen dazu beitragen, frühzeitig und präventiv den Eintritt und der Verfesti-

gung von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken sowie Anpassungs- und Qualifizierungsbedarfe 

dem Betrieb transparent zu machen. 

2019 möchte das Jobcenter München die Weiterbildungsförderung für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer verstärken, die trotz ihres Einkommens weiter auf Leistungen der Grundsiche-

rung angewiesen sind. Vorrangig sollen Weiterbildungen gefördert werden, die zu einem an-

erkannten Berufsabschluss führen. Hierzu gehören Umschulungen und Vorbereitungslehr-

gänge auf Externenprüfungen. Auch die Teilnahme an berufsanschlussfähigen Qualifizie-

rungsbausteinen kann so unterstützt werden.  

 

Das Qualifizierungschancengesetz erweitert den Zugang zur Weiterbildungsförderung für Be-

schäftigte, verbessert die Förderleistungen und baut die Weiterbildungsberatung aus: 

 Alle Beschäftigte (unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße), die 

berufliche Tätigkeiten ausüben, welche durch Technologie ersetzt werden können, in 

sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind oder die eine berufliche Weiterbil-

dung in einem Engpassberuf anstreben, sollen dabei unterstützt werden, ihre berufli-

chen Kompetenzen zu erweitern und sich für den digitalen Wandel zu wappnen. 

 Die berufliche Weiterbildungsförderung von arbeitslosen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern wird flexibilisiert, die Förderung von Erweiterungsqualifizierung ist mög-

lich. Damit können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer qualifikatorisch breiter 

aufstellen und ggfs. dann das Berufsfeld wechseln. Weiterhin verbessern sich auch 

Aufstiegswege für arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 Die Förderleistungen werden verbessert, in dem den Arbeitgebern neben den Weiter-

bildungskosten auch Zuschüsse zum während der Weiterbildung fortgezahlten Arbeits-

entgelt gezahlt werden können. Es können auch Arbeitsentgeltzuschüsse für berufliche 

Qualifizierungen geleistet werden, die länger als 160 Stunden dauern und nicht aus-

schließlich arbeitsplatzbezogen sind. Die Übernahme von Weiterbildungskosten und 

die Zahlung von Zuschüssen zum Arbeitsentgelt setzen in Abhängigkeit von der Un-

ternehmensgröße grundsätzlich eine Kofinanzierung durch den Arbeitgeber voraus. 

Für bestimmte Personengruppen (ältere oder schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in kleinen und mittelständischen Betrieben oder solche in Kleinstbe-

triebe) sind Ausnahmen von diesem Grundsatz möglich. 

 

Durch das Qualifizierungschancengesetz sollen mehr Menschen zur Weiterbildung angeregt 

werden und es soll dafür gesorgt werden, dass Beschäftigte dem zunehmend digitalisierten 

und automatisierten Arbeitsmarkt gewachsen sind. 
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6.5 Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit 

6.5.1. Entwicklung des Bestandes an arbeitslosen Jugendlichen (Rechtskreis SGB II)  

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 1.041 Personen im Alter von unter 25 Jahren im Jobcenter 

LHM (Rechtskreis SGB II) arbeitslos gemeldet. Dies sind 7,1% bzw. 80 jugendliche Arbeitslose 

weniger als im Vorjahr. 

 

Aktuell (Dezember 2018) liegt der Bestand an jugendlichen Arbeitslosen weiterhin unter dem 

Vorjahreswert bei knapp 870 gemeldeten Personen; dies sind 8,1% bzw. 77 jugendliche Ar-

beitslose weniger als im Dezember 2017. 

 
 

Die Jugendlichen Arbeitslosen bilden, gemessen an allen Arbeitslosen im Jobcenter München 

einen Anteil von 5,8%. 

 
 
6.5.2. Struktur der arbeitslosen Jugendlichen im JC München (Rechtskreis SGB II) 
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6.5.3. Hohe Dynamik bei den jugendlichen Arbeitslosen im JC München 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Besonders erfreulich ist, dass die Summe der Abgänge die der Zugänge übersteigt. 
Die u.a. Tabelle zeigt, dass die Jugendlichen v.a. in Ausbildung bzw. Maßnahmeteilnahe ab-

gehen (rund 38%). Viele nehmen jedoch auch eine Erwerbstätigkeit auf – darunter 14% am 

ersten Arbeitsmarkt. 

 

 
 
 

 

6.5.4. Gemeldete Bewerber um Berufsausbildungsstellen im Berichtsjahr 2017/2018 

In München konnten im Ausbildungsjahr 2017/2018 2,3% weniger Bewerber für eine Ausbil-

dung oder einer Alternative gewonnen werden, als im Vorjahr; dies sind 6.363 Jugendliche 

(152 weniger als im Vorjahr).  

Abgangsstruktur
Summe

2018

Anteil an 

Insgesamt

Insgesamt 6.214     100,0%

Erwerbstätigkeit (ohne Ausbildung) 990        15,9%

dav. Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt 880        14,2%

Ausbildung und sonstige Maßnahmeteilnahme 2.358     37,9%

dav. Schule / Studium / schul. Berufsausbildung 523        8,4%

betriebliche / außerbetrieblich Ausbildung 298        4,8%

Nichterwerbstätigkeit (ohne Ausbildung) 2.274     36,6%

dav. Arbeitsunfähigkeit 678        10,9%

Fehlende Verfügbarkeit / Mitw irkung 1.561     25,1%

Sonstiges/Keine Angabe 592        9,5%

Zugang:

6.136
Bestand:

868
(-8,1%, -77 Personen 

ggü. 2017)

Abgang:

6.214

-6,2%, 

-407 Personen 

ggü. 2017

-9,3%, 

-636 Personen 

ggü. 2017
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Von den rund 6.500 gemeldeten Bewerbern für Berufsausbildungsstellen seit Beginn des Be-

richtsjahres waren 947 (632 im Jahr 2017) Personen im Kontext von Fluchtmigration[1]. Davon 

konnten zum Stichtag 96% (911 Personen, 611 Personen im Jahr 2017) eine Ausbildung be-

ginnen oder eine Alternative ergreifen; nur 36 Personen blieben zum 30.09.2018 unversorgt. 

 
6.5.5. Arbeitslose Jugendliche in Ausbildung und Arbeit vermitteln  

Zu den Vermittlungshemmnissen bei jugendlichen Arbeitslosen zählen insbesondere:  

 fehlender Schulabschluss sowie schulische Defizite 

 kein Berufsabschluss  

 gesundheitliche Einschränkungen 

 Schulden 

 Sprachdefizite aufgrund Migrationshintergrund 

Diese Zielgruppe wird von speziellen Integrationsfachkräften und Fallmanagern im Jobcenter 

einschließlich der Kolleginnen aus Verbindungsstelle SGB II im JiBB betreut. 

 
  

                                                
[1] "Personen im Kontext von Fluchtmigration" umfassen Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufent-

haltserlaubnis Flucht und einer Duldung. Im Hinblick auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt hat dieser Personen-
kreis ähnliche Problemlagen. Personen, die im Rahmen eines Familiennachzugs (§§29ff AufenthG) zu geflüchteten 
Menschen nach Deutschland migrieren, zählen im statistischen Sinne nicht zu „Personen im Kontext von Flucht-
migration“. 
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Unter anderem stehen folgende spezifische Förderangebote des Jobcenters 2018 zur Verfü-
gung: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Weitere Förderangebote im Bereich U 25 

JC München

Zielsetzung Eintritte

Jahres-

kapazität*

Eingliederung durch Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung oder Beschäftigung 35 172

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, trainieren sozialer Kompetenzen und 

Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung oder Beschäftigung
12 12

Aktivierungsmaßnahme mit Ziel Ausbildung

Heranführung & Eingliederung in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem;

eLb U25 mit erheblichen & komplexen Vermittlungshemmnissen; 
107 107

Förderung schwer erreichbarer junger Menschen

U25 - Migrantinnen/Migranten sprachniveau-unabhängig

und Neukunden mit und ohne ges. L-Bezug,

Teilnahmedauer grds. 2 Monate

42 42

Zusammensetzung aus Einzel- und Gruppencoachings, um individuelle Inhalte 

anbieten und Zielsetzungen festlegen zu können; 

100 Plätze
kontinuierlich 

besetzbar

Erstellt von JC München / Fachliche Steuerung M&I Stand: 17.12.18

in Planung:

modulare Maßnahme bestehend aus 

"Start@PlanB, Intensivcoaching und 

Wegbegleitung" und ggf. 

"Neukundencenter" (für 

NeukundInnen)

Neukundencenter U25

Wegbegleitung U25

Bezeichnung der Maßnahme

Bewerbungs-und Vermittlungs-

zentrum / BVZ U25 

Joblinge

Joblinge Flucht
unklar, ob 

Optionsziehung erfolgt
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6.5.6. Netzwerkarbeit stärken / Kooperationen leben 

 

a) Jugendberufsagentur „Junge Menschen in Bildung und Beruf (JIBB)“ 

 

Ziel: 

Jungen Menschen unter 25 Jahren soll ein schneller, transparenter und niederschwelliger Zu-

gang zu Information, Beratung, Vermittlung, Förderung und Unterstützung in Fragen der be-

trieblichen, schulischen und hochschulischen Berufsausbildung ermöglicht werden. Ebenso in 

Fragen der Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

Jeder junge Mensch in München erhält im JIBB sofort einen persönlichen und kompetenten 

Ansprechpartner. 

Das JIBB ist ein enger räumlicher und funktionaler Zusammenhang - ein einheitlicher Ort- 

von Institutionen im Übergang von Schule – Beruf 

 auf Basis gemeinsamer Zielvorstellungen 

 unter Beachtung von verbindlichen Regeln für die Zusammenarbeit der Fachkräfte 

 mit differenzierten Formen der Beteiligung  

 

Beteiligte/Partner: 

Die Vereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft „Junge Menschen in Bildung 

und Beruf –JIBB “ gilt zwischen der Landeshauptstadt München, der Regierung von Oberbay-

ern, dem Landkreis München, dem Jobcenter München und der Agentur für Arbeit München. 

Die jeweiligen Kooperationspartner stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Wahr-

nehmung der Aufgaben im Beratungsverbund. 

 

Umsetzungsstand: 

Die Dienstleistungen im JiBB werden von Jugendlichen und vom Fachpublikum rege nachge-

fragt und die Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern hat sich bewährt.  

 

Das JIBB ist in vier funktional und räumlich zusammenhängende Bereiche mit entsprechenden 

Funktionseinheiten gegliedert. 

 Eingangszone 

 BIZ 

 Bereich der Beratungs- und Vermittlungsangebote 

 Fallberatung PLUS 

 

Erweiterung des JiBB Angebotes um einen Bewerbungspoint 

Am Bewerbungspoint haben Jugendliche die Möglichkeit in Ruhe an einem Computer alleine 

oder bei Bedarf unter fachkundiger Anleitung Bewerbungsmappen zu erstellen. Die Bewer-

bungsunterlagen werden geprüft und wenn gewünscht stehen Fachleute des JiBB auch beim 

kompletten Bewerbungsprozess zur Seite. 

 
Jugendliche können ohne Anmeldung vorbeikommen und an den PCs den Stellenmarkt che-
cken, Bewerbungen schreiben, ausdrucken oder sie auf das Handy speichern. 

 
Weitere Informationen können über die Homepageseite des JiBB unter http://www.jibb-muen-

chen.de/ abgerufen werden. 

 

http://www.jibb-muenchen.de/
http://www.jibb-muenchen.de/
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Beteiligung Jobcenter: 

Das Jobcenter ist mit Leitungskräften im Strategiekreis einschließlich Koordinierungskreis 

Übergang Schule-Beruf und in der Leitungsgruppe JIBB vertreten und wirkt bei der Umsetzung 

zum JIBB und Regelung der Zusammenarbeit ihrer für jungen Menschen zuständigen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter mit. 

Das JIBB ist nun mit drei Mitarbeiterinnen des Jobcenters München für die Wahrnehmung der 

Aufgaben in der Verbindungsstelle Jugendberatung SGB II vertreten. Erweitert wurde das An-

gebot der Verbindungsstelle um die Leistungsberatung.  

 

b) Absicherung des Übergangs aus der Schule in Ausbildung 

Für die weitere Absicherung des Übergangs aus der Schule in Ausbildung nutzt das Job-

center die Angebote der Agentur für Arbeit und die Kooperationsprojekte der Jugendhilfe, 

des Referates für Bildung und Sport, des staatlichen Schulamtes, sowie die des Referates 

für Arbeit und Wirtschaft: 

 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit  

Berufsorientierung und Berufsberatung gehören zu den gesetzlichen Aufgaben der Agentur 

für Arbeit. Um eine durchgehende Betreuung der Jugendlichen bis zur Einmündung in   Aus-

bildung sicher zu stellen, hat das Jobcenter die Ausbildungsstellenvermittlung an die Agentur 

für Arbeit übertragen. Die Kosten, die das Jobcenter München dafür im Jahr 2019 trägt, be-

laufen sich auf ca. 250.000 Euro. 

Im Auftrag der Agentur für Arbeit und des Jobcenters München führen die Bildungsträger DAA 

und bfz München die Assistierte Ausbildung (AsA) durch. Ziel ist die Absicherung der Be-

rufswahl der teilnehmenden Jugendlichen und die Suche nach einer passenden Ausbildungs-

stelle. Um einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf zu ermöglichen, werden dem Ausbildungs-

betrieb vielfältige Unterstützungsleistungen im Vorfeld sowie während der Ausbildung ange-

boten. AsA gliedert sich grundsätzlich in 2 Phasen, in die ausbildungsvorbereitende Phase I 

und in die ausbildungsbegleitende Phase II. Im Jahr 2019 steht mit 12 Plätzen ausschließlich 

die Phase II für die Jugendlichen zur Verfügung. 

Weiterhin stellt die Agentur für Arbeit für Jugendliche aus dem Bereich der Grundsicherung  

180 Plätze für berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB) zur Herstellung der Ausbildungs- oder 

Berufsreife bereit.   

 
Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat/Stadtjugendamt und den freien Trägern der 
Jugendhilfe 
 

 Aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII ergeben sich vielfältige Kooperationen 

mit dem Stadtjugendamt und den freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. der 

Schulsozialarbeit, der Jugendgerichtshilfe, der Berufsbezogenen Jugendhilfe und der 

offenen Kinder- und Jugendhilfe. Gerade in Einzelfällen ergeben sich hier zahlreiche 

Kooperationsbezüge. Darüber hinaus sind in Vereinbarungen zur Kooperation Jugendhilfe 

und Jobcenter getroffen: 
 

o Kooperation Stationäre Jugendhilfe und Jobcenter.  

Bei Beendigung einer stationären Jugendhilfemaßnahme arbeiten das Jobcenter und 

das Sozialreferat auf Basis einer Vereinbarung bereits im Vorfeld eng zusammen, um 

einen nahtlosen Anschluss bzgl. der Sicherstellung der Hilfeleistung durch das 

Jobcenter zu ermöglichen. 
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o Das Programm JADE.  

JADE ist das zentrale Programm zur Berufsorientierung und Berufsfindung an 44 

Mittelschulen und an 11 staatlichen Sonderpädagogischen Förderzentren sowie an 

einem staatlichen und einem privaten Förderzentrum zur emotionalen und sozialen 

Entwicklung. Kooperationspartner sind die Landeshauptstadt München (Referat für 

Bildung und Sport und Sozialreferat), die Agentur für Arbeit München, das Staatliche 

Schulamt und die Regierung von Oberbayern. Im Einzelfall ist das Jobcenter 

eingebunden. 

 

o Kooperation Berufsbezogene Jugendhilfe München (BBJH).  

Einen herausragenden Stellenwert in der Kooperation zwischen Jobcenter und 

Jugendhilfe bei den Maßnahmen zur beruflichen und persönlichen / sozialen Förderung 

haben die Angebote der Berufsbezogenen Jugendhilfe München (BBJH). Für junge 

Menschen mit einem „Jugendhilfebedarf im Übergang Schule Beruf“ stehen die von 

freien Trägern durchgeführten Maßnahmen mit ca. 360 Plätzen und ca. 700 

Teilnehmenden pro Jahr rechtskreisübergreifend zur Verfügung. Im Jahr 2018 waren 

52% der Teilnehmenden im SGB II Bezug. Alle Angebote der BBJH sind abrufbar unter: 

http://www.u25.muc.kobis.de/bbjh/. Das Jobcenter hat im Rahmen der BBJH „eigene“ 

Plätze, verfügt in einigen Maßnahmen über eigenständige Zuweisungsrechte 

unabhängig von der Finanzierung und kooperiert darüber hinaus sehr eng mit dem 

grundsätzlich für die Zugänge in die BBJH verantwortlichem Integrations- und 

Beratungszentrum Jugend (IBZ-Jugend): 

 

o Im Rahmen der gut 360 BBJH Plätze stehen 50 Arbeitsgelegenheiten als 

niederschwellige Beschäftigungsangebote in Einrichtungen der BBJH 

ausschließlich für junge Menschen mit SGB II-Bezug zur Verfügung. Die 

Finanzierung der Mantelkosten erfolgt zum Großteil durch das 

Sozialreferat/Stadtjugendamt. Der Zugang erfolgt durch die 

Integrationsfachkräfte des Jobcenters. Durch die Kombination von 

berufsvorbereitender und/oder qualifizierenden Angeboten mit einer 

besonderen sozialpädagogischen Förderung soll eine Stabilisierung der jungen 

Menschen erreicht werden. Darauf aufbauend können auch im Rahmen der 

BBJH weitere Integrationsschritte vereinbart werden, z.B. eine Ausbildung. 

o Jungen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und ohne 

Mittelschulabschluss wird auf insgesamt 50 Kursplätzen das Nachholen eines 

Schulabschlusses, niederschwellige berufliche Orientierung und persönliche 

bzw. soziale Stabilisierung ermöglicht. Das Jobcenter weist 4/5 dieser Plätze 

direkt zu, auch wenn, im Gegensatz zu den Arbeitsgelegenheiten keine 

Mantelkosten übernommen werden. 

o Das Jobcenter kann zudem junge Mütter am Ende ihrer Erziehungszeit im 

Rahmen der BBJH auf 20 Plätze in ein niederschwelliges Beratungs- und 

Unterstützungsprojekt für die genannte Zielgruppe zuleiten. 

o Angehörige der Volksgruppe der Sinti und Roma erhalten in einem zusätzlichen 

Beratungsprojekt der BBJH individuelle Beratung und Begleitung in ihrer 

beruflichen Integration. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem 

örtlichen Sozialbürgerhaus. 

 

http://www.u25.muc.kobis.de/bbjh/
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o Im Jahr 2019 sind darüber hinaus wieder bis zu 50 Ausbildungsplätze und 

weitere Plätze im Bereich der betrieblichen Einstiegsqualifizierung (EQ), den 

„Jugendhilfepraktika“ und in Kursangeboten zu belegen. Der Zugang in diese 

Maßnahmen erfolgt rechtskreisübergreifend durch das Integrations- und 

Beratungszentrum Jugend im JiBB, auch für junge Menschen im SGB II-Bezug. 

o In der Praxis ergeben sich zahlreiche Kooperationen zwischen dem 

Integrations- und Beratungszentrum Jugend der Jugendhilfe, der 

Verbindungsstelle Jugendberatung SGB II und den Einrichtungen der 

Berufsbezogenen Jugendhilfe München.   

 

 Trotz eines sehr breiten und differenzierten Angebots an Leistungen der aktiven 

Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III), an 

Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

sowie sozialpädagogischer Hilfen für sozial benachteiligte und individuell 

beeinträchtigte junge Menschen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 

VIII) existiert im Stadtgebiet München eine zahlenmäßig nicht bestimmbare 

Gruppe junger Menschen, die von den Angeboten der Sozialleistungssysteme 

zumindest zeitweise nicht erreicht wird. Mit der Leistung nach dem § 16h SGB II 

„Förderung schwer zu erreichender junger Menschen“ wird das bisherige 

Leistungsspektrum nach dem SGB II und SGB III um sehr niedrigschwellige 

zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Jugendliche ergänzt. Die 

zusätzlichen Hilfen sollen jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen 

unterstützen und ihnen den Weg (zurück) in Bildungsprozesse, Maßnahmen der 

Arbeitsförderung bzw. der Jugendhilfe, Ausbildung oder Arbeit ebnen. Die 

Förderinhalte orientieren sich an der Lebenswelt der Jugendlichen, da sie sich nicht 

nur auf die Hinführung zu Arbeit und Ausbildung beziehen, sondern insbesondere 

auch auf die Verbesserung des Sozialverhaltens, der Belastbarkeit und der 

Lebensverhältnisse (z.B. Wohnsituation, finanzielle Situation, Therapiebedarfe). In 

Abstimmung mit dem Stadtjugendamt wird das JC München die Fördermöglichkeit 

nach § 16 h SGB II für das Jahr 2019 nutzen. 

 
 

Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) und den freien  

Trägern des RAW  

„Soziale Betriebe“, die durch das RAW gefördert werden, bieten den Teilnehmenden Beschäf-

tigungsgelegenheiten, betriebliche Umschulungen und auch Ausbildungsplätze. Unter reali-

tätsnahen Arbeitsbedingungen lernen diese, ihre Lebenssituation zu stabilisieren, in den Be-

rufsalltag (wieder-)einzusteigen sowie ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen unter sozi-

alpädagogischer Betreuung auszubauen. 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Referat für Bildung und Sport sowie dem staatlichen Schul-

amt 

Zusammenarbeit mit b-wege. b-wege ist eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen unter 25 

Jahren, die eine intensive Beratung, Begleitung und Unterstützung auf ihrem Weg in den Beruf 

möchten. Die Beratung findet in der Jugendberufsagentur statt. b-wege ist ein Teil vom JiBB. 
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c) Übersicht der Kooperationen einschließlich ESF-Förderungen 

 

Kooperationen

JC München

Partner Netzwerke und Inhalte Zielsetzung

Berufsberatung, Berufsorientierung, Ausbildungsstellenvermittlung, 

Berufseinstiegsbegleitung Bildungsketten

Unterstützung Übergang

1. Schwelle

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)
Vorbereitung und Eingliederung

in Ausbildung oder Beschäftigung

JADE- Jugendliche an die Hand nehmen
Unterstützung Übergang

1. Schwelle 

Niederschwellige Maßnahmen der BBJH: MAW-Light, MoQua, AnderWorkOut, 

Münchner Initiative JUMP - Junge Mütter Perspektiven

Persönliche Stabilisierung,

Entwicklung einer beruflichen

Orientierung und Perspektive,  

Bildungsabschluss, Unterstützung

Übergang 1. Schwelle  

Qualifizierende Maßnahmen der BBJH: Werkstatt R18, Junge Arbeit, 

Jugendwerkstatt Anderwerk, Ökomobil*, Laboratorium/IMAL*, Azubine plus, Cafe 

Future Network, Ausbildungsrestaurant Röcklplatz

Persönliche Stabilisierung,

Hinführung zu Ausbildung,

Unterstützung Übergang 1. Schwelle 

Ausbildungsmaßnahmen der BBJH: Atelier La Silhouette, Ökomobil*, Junge 

Arbeit*, Werkstatt für Zweiradmechanik, Werkstatt R18, A24, 

Stadtwerkeprojekt,Jugendwerkstatt Anderwerk,  Ausbildungsrestaurant Röcklplatz

Ausbildung,

Unterstützung Übergang 2. Schwelle

Weitere Angebote in der BBJH: Projekt Drom Sinti & Roma, Jal Hasenbergl, JAK-

Kolping

Orientierung an der 1. Schwelle, 

Beratung, Motivation,

Perspektivenklärung

Integrations- und Beratungszentrum Jugend

Clearing, Casemanagement,

Feststellung Jugendhilfe-Bedarf im

Übergang Schule Beruf, Zugänge BBJH

Sozialpädagogische Lernhilfen (SPLH) Unterstützung Übergang 1. Schwelle 

Staatliches Schulamt in der 

Landeshauptstadt München

Agentur für Arbeit München

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Referat für Bildung und Sport

Regierung von Oberbayern

Förderschulen Landeshauptstat München-

Sozialreferat

b-wege - Berfuswegplanungsstelle Unterstützung Übergang 1. Schwelle 

Servicestelle Berufsbezogene Arbeit Unterstützung Übergang 1. Schwelle 

pass(t) genau Unterstützung während der Ausbildung 

pass(t) genau - für Flüchtlinge Unterstützung während der Ausbildung 

task force 4
Unterstützung Übergang 1. Schwelle

bei ungesichertem Aufenthaltsstatus

azuro Ausbildungszukunftsbüro
Beratung währed der Ausbildung zur

Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen

Jobmentoring

Übergang 1. Schwelle durch

Unterstützung der 

Ausbildungsstellensuche

Handeln ! Qualifizierung im Bereich Handel

Unterstützung beim Übergang 1. 

Schwelle,

Ausbildungs- und Berufsvorbereitung;

Erwerb von Qualifizierungsbausteinen 

Bildungszentrum Berufseinstieg

Junge Migrantinnen und Migranten,

die noch nicht lange in Deutschland leben, 

auf Ausbildung vorbereiten und in eine

passgenaue Ausbildung vermitteln 

Erstellt von JC München Stand: 08.03.2019

* die markierten Projekte f inanziert ebenfalls der Europäische Sozialfonds, hier kooperieren der ESF, das Jobcenter und das Sozialreferat/Stadtjugendamt eng

Agentur für Arbeit München

Landeshauptstadt München-Sozialreferat-

Stadtjugendamt

Freie Träger

Landeshauptstadt München

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Freie Träger
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6.5.7. Informationsangebote 

Ein exemplarisches Beispiel der guten trägerübergreifenden Zusammenarbeit ist die Bro-

schüre „Unterstützung und Förderung junger Menschen bei der Integration in Ausbil-

dung und Arbeit.“ Diese Broschüre ermöglicht einen systematischen Überblick über alle Un-

terstützungs-und Förderangebote für Jugendliche und junge Erwachsene zur beruflichen In-

tegration.12 

 

Darüber hinaus gibt es eine gute Übersicht von Regsam (Regionale Netzwerk für soziale Ar-
beit in München) über die Akteure/Einrichtungen/ Veranstaltungen, für den Sozialraum der 
jeweiligen Stadtteile.13 
 

                                                
12 www.u25.muc.kobis.de 
13 http://www.regsam.net/ 

ESF - Europäischer Sozialfond

JC München

Zielsetzung Plätze

Berufsorientierung und Qualifizierung durch Mitarbeit in verschienden Berufsfeldern 

(Vetrieb und Handel, Kurier-u.Botendienst,Sicherheit) 15

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung 39

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung 35

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung variabel

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung variabel

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung 30Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung

Vorbereitung auf den Beruf im GaLa-Bau 8

Stabilisierung Lebenssituation, Aktivierung, Vermittlung, berufliche Orientierung,

soziale, persönliche und ausbildungsbezogene Kompetenzen, Praktika, Übergang in 

Ausbildung variabel

Verringerung des Arbeitslosigkeit,

Integration in Ausbildung und Eingliederung von Flüchtlingen variabel

Berufsorientierung und Qualifizierung durch Mitarbeit 

bei der Realisierung künstlerischer Produktionen 20

Umfassende und niederschwellige Beratung und Information

(Leben in München, Angebote der Stadt München, Nutzung ÖPNV, Gesundheit und 

Ernährung etc.)

Beratung und Information zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(Rolle von Mann und Frau, Haushaltsorganisation, Ferienangebote für Kinder etc.)

Begleitung des (Wieder-) Einstiegs: berufliche Orientierung (Berufsfelder, 

Ausbildungssystem, Beschäftigungsformen),  Praktikum (Bewerbungshilfe, 

Telefontraining),  Arbeitsaufnahme und Probezeit 70

Erstellt von JC München Stand: 08.03.2019

Frauen mit Kindern und 

Migrationshintergrund (auch 

Flüchtlinge)

Respekt

Work-Statt

Bezeichnung der Maßnahme

Elf Freunde Büro-Verwaltung-

Handel 2019

Jobstarter Plus

JMD / JUGEND STÄRKEN im 

Quartier

SAZ 2.0 -- BBJH Junge Arbeit

Work and Box Company

Ausbildungsprojekt Ökomobil

JADE / Berufseinstiegsbegleitung

ESF-Projekte gem. 

Förderdatenbank 

nach unterjährigen Bedarf

Loboratorium IMAL

IvAF FiBA 2 - Flüchtlinge in Beruf 

und Ausbildung

http://www.u25.muc.kobis.de/
http://www.regsam.net/
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6.6 Verbesserung der Chancen von Frauen und Alleinerziehenden am Arbeitsmarkt  

Die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verbessern, 

wird auch in 2019 wieder klar erkennbar im Fokus des Jobcenters München stehen.  

Dabei sollen sowohl bewährte Instrumente fortgeführt wie neue Ansätze ausprobiert werden. 

So wird Wert darauf gelegt Voraussetzungen zu schaffen, die nachhaltige Integration ermög-

lichen. Frauen und Männer mit aus familiären Gründen eingeschränkter zeitlicher Verfügbar-

keit sollen intensiv gefördert werden, um den bestmöglichen Qualifikationsgrad zu erreichen. 

Um Wege aus Langzeitbezug zu verkürzen, wird frühzeitige Aktivierung als geeignetes Mittel 

angesehen und intensiviert. 

Im Juni 2018 waren beim Jobcenter München 51.620 erwerbsfähige Leistungsberechtigte ge-

meldet, darunter 26.839 Frauen (52%) und 7.122 Alleinerziehende (13,8%). 

Im Dezember 2018 waren 15.084 Personen beim Jobcenter München arbeitslos gemeldet; 

darunter waren 7.100 Frauen (47,1%) und 1.669 Alleinerziehende (11,1%). Rund 94% der 

arbeitslosen Alleinerziehenden sind Frauen. 

 

 
 

Alleinerziehende im SGB II sind eine sehr heterogene Zielgruppe; sie lassen sich grob in drei 

Gruppen unterteilen:  

1.  Alleinerziehende, die Kinder unter drei Jahren haben und diese betreuen. Sie stehen der-

zeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und sind aktuell nicht arbeitslos gemeldet. 

(1.296 Personen bzw. 25,2%); hier kann frühzeitige Aktivierung ansetzen.  

2.  Alleinerziehende, die in Beschäftigung sind, aber von ihrem Gehalt ihre Familie noch nicht 

ernähren können und deshalb ergänzend SGB II-Leistungen beziehen (1.918 bzw. 37,3%) 

und weiterhin arbeitssuchend gemeldet sind. Hier ergeben sich evtl. Ansätze durch We-

GebAU (Qualifizierung in Beschäftigung). 

3.  Arbeitsuchende Alleinerziehende: Diese Gruppe setzt sich zusammen aus arbeitslos ge-

meldeten Alleinerziehenden (1.975) und Alleinerziehenden, die an einer Förderung teil-

nehmen (1.204). Insgesamt umfasst diese Gruppe somit 3.179 Alleinerziehende und 

macht mit knapp 45% den größten Anteil aus. Die Maßnahmen des Jobcenters richten 

sich primär an diese Gruppe.  

Im Dezember 2018 betrug die Arbeitslosenquote SGB II für Frauen bezogen auf alle zivi-

len Erwerbspersonen 1,7%.  

 

Der realisierte Förderanteil blieb 2017 (dies sind die aktuellsten, zur Verfügung stehenden 

Werte) mit 41,5% unter der sich aus dem Anteil der Frauen an den Arbeitslosen und der rela-

tiven Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit ergebende „Mindestbeteiligung“ von 46,4 Prozent 

Alleinerziehende erw erbsfähige Leistungsberechtigte, darunter 7.122 x 100,0%

1. arbeitslos 1.975 x 27,7%

2. nicht arbeitslos 5.147 100,0%

a. in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 1.204 23,4%

b. in ungeförderter Erw erbstätigkeit 1.918 37,3%

c. in Schule, Studium, ungeförderter Ausbildung 203 3,9%

d. in Erziehung, Haushalt, Pflege 1.296 25,2%

e. in Arbeitsunfähigkeit 325 6,3%

f.  Sonstiges/unbekannt 201 3,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand Juni 2018)
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(um -4,9 Pkt.). Allerdings gab es starke Unterschiede bezüglich der Förderinstrumente. So lag 

der Anteil der geförderten Frauen bei Maßnahmen der Beruflichen Weiterbildung, eines für 

Frauen besonders geeigneten Förderinstruments, mit 50,4 Prozent höher, womit die Mindest-

beteiligung des Förderanteils bei dieser Förderart mit 4%-Punkten deutlich überschritten 

wurde. 

Berücksichtigt man noch die gut 900 Teilnehmenden am Projekt für Alleinerziehende (siehe 

Seite 67), die aus technischen Gründen in der Förderungsquote von 41,5% nicht enthalten 

sind, sowie Teilnehmende an den weiteren Förderangeboten für Frauen des Verbundprojekt 

Perspektive Arbeit (VPA) der LHM (die ebenfalls nicht enthalten sind), so wurde die Frauen-

förderquote in 2017 in jedem Fall deutlich übertroffen. 

Ziel für 2019 ist es, den Frauenanteil in Maßnahmen weiterhin hoch zu halten und damit die 

erforderliche Unterstützung ermöglichen, und so Benachteiligungen vorzubeugen. Auch 2019 

bietet das Jobcenter für Frauen mehr als 2.000 Plätze in speziellen Coachings und Qualifizie-

rungsmaßnahmen an. Weiterhin stehen Angebote des zweiten und dritten Arbeitsmarktes, 

welche die Beschäftigungsfähigkeit erhalten sollen, zur Verfügung. Diese werden zum Teil 

vom Jobcenter und zum Teil von der Landeshauptstadt München sowie dem Europäischen 

Sozialfonds (ko-)finanziert werden.  
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Maßnahme
Qualifizierungsinhalt

Maßnahmestrategie

Platzanzahl 

pro Jahr

Platzanzahl 

pro Kurs
Förderungsart

Kurz vor 3 (Avanta)

Aktivierung, Qualifizierung und Vermittlung von 

Eltern mit Kindern unter 3 Jahren 270

Maßnahmen zur 

Aktivierung und 

beruflichen 

Eingliederung (MAbE)

OktoFamily/Alleinerziehende und Eltern ohne 

Kinderbetreuung

intensives Einzelcoaching und 

Arbeitsvermittlung 150 MAbE

Ich kann mehr - Wege aus dem Minijob

intensives Einzelcoaching und Unterstützung 

bei der Ausweitung des Arbeitsvolumens bzw. 

Aufnahme einer beitragspflichtigen 

Beschäftigung 50 AMF

Projekt Hilfe zur Arbeit (Anderwerk GmbH)

pädagogische Hilfskraft/Kinderbetreuungshilfe, 

Seniorenbetreuungshilfe, Küchen-/ 

Hauswirtschaftshilfe, Bürohilfe 51 entfällt

Arbeitsgelegenheit mit 

Mehraufwandsent-

schädigung 

Avanta Letter Shop Büroassistentin 28 entfällt AGH-MAE

Viva Clara: condrobs-Projekt für Frauen mit inaktiver 

Suchtmittelabhängigkeit, beigebrauchsfreier stabilen 

Substitution und/oder psychischen 

Beeinträchtigungen Küchen- und Hauswirtschaftshelferin 8 entfällt AGH-MAE

Diakonie Hasenbergl, 

Stadtteilcafe Hauswirtschaftshilfe, Servicehilfe, Bürohilfe 13 entfällt AGH-MAE

Netzwerk Geburt und Familie, 

Nähwerkstatt Hauswirtschaftshilfe Nähwerkstatt 13 entfällt AGH-MAE

Netzwerk Geburt und Familie, 

Kindertagesstätte Kinderbetreuungshilfe 3 entfällt AGH-MAE

Cafe "Netzwerk" Gastronomiehilfe 14 entfällt AGH-MAE

siaf, Cafe Glanz Hauswirtschaftstechnische Helferin 6 entfällt AGH-MAE

Social Sense Hauswitschafts-/Gastronomiehilfe 7 entfällt AGH-MAE

Weißer Rabe, 

Nähwerk

Hilfskräfte für die Näherei, für Café u. Boutique 

im Nähwerk 18 entfällt AGH-MAE

Pack mas e.V., Beschäftigung für München

Verwaltungshelfer, Gestaltungshelfer häusl. 

Lebensqualität und Ordnung 14 entfällt AGH-MAE

Avanta Steps 2019

Teilqualifizierungsbaustein "Büroprozesse 

umsetzen", ECDL, Praktikum,

 Bewerbungstraining 60 30

Verbundprojekt 

Perspektive Arbeit der 

LHM (VPA)

Karla Start Basis

Grundlagen EDV, Bewerbungstraining, Deutsch-

Konversation, Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen 48 16 VPA

Donna-Mobile - Grundqualifizierung mit Zertifikat zur 

Assistentin in Hauswirtschaft und Service 

Berufsbilder in Hauswirtschaft, Küche, Service 

und Gastronomie, Ernährungslehre, 

Interkulturelle Kompetenz, Bewerbungstraining, 

Praktikum 40 20 VPA

JOBChancen Mütter aktiv

Qualifizierung zum/r zertifizierten Office-

Anwenderin mit Qualifizierungsbausteinen aus 

Büro, Dienstleistung und Pflege, ECDL 25 entfällt VPA

Mona Lea

Goethe-Zertifikatsprüfung B1, B2, C2, 

Praktikum, Berufsfelder Büro, Gesundheits- und 

Krankenpflege, Handel und Verkauf 100 entfällt VPA

JOBFIT fürs Office allround

Kompetenzerfassung, modulare kfm. Bausteine, 

Praktikum, Jobcoaching 110 28 VPA

JOBFIT fürs Office kompakt

Bewerbungstraining, modulare kfm. Bausteine, 

Jobcoaching 

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) -

Mittelschulabschluss für

Migrantinnen

Vorbereitung zur Prüfung für externen 

Mittelschulabschluss, Deutsch als 

Fremdsprache, Mathematik 13 entfällt VPA

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) - 

Buchhaltungsfachkraft

Grundlagen Buchführung, DATEV-Schulung, 

Geschäftssprache Deutsch, 

Bewerbungstraining, Praktikum 32 16 VPA

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) - 

Mosaik

Bewerbungstraining, Orientierung Arbeitsmarkt, 

Stärkung Selbstbewusstsein 16 entfällt VPA

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) - 

Mosaik plus

Vorbereitung zur Prüfung für externen 

Mittelschulabschluss, Bewerbungstraining, 

Aufbau individueller Berufsperspektive 16 entfällt VPA

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) - 

KOMPASS

Berufliche Neuorientierung, Deutschunterricht 

zur Vorbereitung Prüfung und Durchführung 

TestDaF (B2 - C1), Bewerbungstraining 32 16 VPA

Frauen in Beruf und Schule (FiBS) - 

Berufswegplanung für Migrantinnen

Berufswegplanung, Hilfe bei 

Anerkennungsverfahren, Unterstützung bei 

Stellensuche und Bewerbungen 500 entfällt VPA

Zentrum Alleinerziehende & Beruf (ehemals IBZ-Ost)

(auch für Männer)

Beratung, Betreuung, Qualifizierung und 

Vermittlung von Alleinerziehenden 650 entfällt VPA
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Ein umfangreiches Angebot für Alleinerziehende bietet das von der Landeshauptstadt Mün-

chen finanzierte Zentrum für Alleinerziehende und Beruf für jährlich 900 arbeitsmarktferne 

Alleinerziehende, die dort auch im Jahresverlauf 2019 beraten, betreut, qualifiziert und vermit-

telt werden können.  

Das Projekt steht auch Frauen aus Partner-Bedarfsgemeinschaften mit gleichgelagertem Un-

terstützungsbedarf offen. Das Projekt hat in 2018 die Erfolge der Vorjahre übertreffen können: 

die Integrationsquote betrug 35,3% (bezogen auf die seit 2013 ausgeschiedenen Teilnehmen-

den). Der Anteil der Alleinerziehenden, die vom Träger vorgeschlagene Qualifizierungen be-

sucht haben oder aktuell besuchen, lag gleichbleibend bei 31,3%. Ziel für 2019 wird es daher 

sein, diesen guten Stand auch weiterhin zu halten. 

 

Einschlägige Untersuchungen belegen, dass die Hürden und Hemmnisse beim Wiederein-

stieg in den Arbeitsmarkt signifikant anwachsen, je länger eine z.B. Elternzeit-bedingte Un-

terbrechung andauert. Daraus erwuchs die Erkenntnis, dass ein gelingender Wiedereinstieg 

frühzeitig vorbereitet werden muss – Frühzeitige Aktivierung hilft Langzeitbezug zu verkür-

zen und Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. 

 

Dafür bietet das Jobcenter München „Kurz vor 3“, ein Beratungs- und Coaching-Angebot für 

Leistungsberechtigte mit Kindern unter 3 Jahren, die aufgrund der Kinderbetreuung dem Ar-

beitsmarkt derzeit nicht zur Verfügung stehen (müssen). Das Projekt ist für bis zu 270 Mütter 

und Väter mit Kindern unter 3 Jahren konzipiert; die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis.  

Ziel des Projekts ist es, die Eltern frühzeitig, d.h. vor der erneuten Arbeitslosigkeit, umfassend 

zu Themen ihrer Wahl zu beraten, insbesondere zu: 

 Chancen auf dem Arbeitsmarkt,  

 passende Coaching- und Förderangebote einschließlich Sprachförderung 

 weitere Unterstützungsleistungen (z.B. Organisation Kinderbetreuung).  

 

Das erfolgreiche Projekt war in 2018 neu ausgeschrieben und vergeben worden und wird 2019 

fortgesetzt; damit steht weiterhin ein bewährtes Instrument zur Unterstützung der Frühzeitigen 

Aktivierung zur Verfügung. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufgabe, Frauen und Männer in geringfügiger Beschäfti-

gung dabei zu unterstützen, ihre Tätigkeit auszuweiten und eine beitragspflichtige Beschäfti-

gung aufzunehmen mit dem Ziel, die Bedürftigkeit zu verringern und günstigenfalls zu been-

den. 

Das im Oktober 2016 gestartete Coaching-Projekt „Ich kann mehr – Wege aus dem Minijob“ 

für geringfügig Beschäftigte Frauen wurde bisher für insgesamt 40 Kundinnen genutzt.  

Dabei zeigte es sich auch, dass die Wege aus dem Minijob vielfältig sein können. So wurde 

das Ziel - Ausweitung der bestehenden oder Aufnahme einer neuen beitragspflichtigen Be-

schäftigung - nur bei knapp einem Viertel der Frauen direkt erreicht. Die meisten Frauen be-

nötigen eine Vorbereitung, in Form von Sprachschulung und/oder Qualifizierung. Dies konnte 

meist noch während der Teilnahme am Projekt eingeleitet werden. 

Die Laufzeit des Projekts endet nach 3 Jahren zum Oktober 2019. Derzeit laufen Planungen 

zur Verlängerung bzw. Weiterentwicklung des erfolgreichen Projekts. 
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Frauen und Männer, die aus familiären Gründen nur zeitlich eingeschränkt verfügbar 

sind, sollen intensiv gefördert werden, um ihnen trotz dieser Einschränkung den bestmögli-

chen Qualifikationsgrad zu erschließen. 

Dazu wird der Ausbau von bedarfsorientierten Berufsausbildungen in Teilzeit für Erzie-

hende bzw. auch Pflegende in enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit München sowie 

weitere Instrumente familienorientierter Personalpolitik auch zukünftig vorangetrieben. 

Ziel eines gemeinsamen in 2018 eingeführten Konzepts ist es nun, Teilzeitausbildung / Teil-

zeitumschulung zu befördern und als festen Bestandteil des  Ausbildungsangebotes zu veran-

kern und dafür die Abläufe und Verfahren in der Zusammenarbeit Jobcenter – Arbeitsagentur 

zu optimieren. 

 

Da junge Eltern, Alleinerziehende, Pflegende oft schon länger dem schulischen Lernen ent-

wöhnt sind, sollten TZ-Ausbildungs-interessierte Bewerber_innen (Jobcenter oder Ar-

beitsagentur) gut vorbereitet starten; eine Berufsausbildung in reduzierter Arbeitszeit und ge-

paart mit familiären Aufgaben kann zu einer großen Herausforderung werden! 

Es zeigte sich weiter, dass spezielle Herausforderungen oftmals eines speziellen Unterstüt-

zungsansatzes bedürfen, die in den vorhandenen Standard-Angeboten nicht ausreichend vor-

gehalten werden können. Ab Februar 2019 geht deshalb ein neuartiges, modular aufgebautes 

und sehr individuell ausgelegtes Coaching an den Start; teilnehmen können alle Personen, die 

eine Ausbildung/Umschulung bzw. Qualifizierung anstreben, und die aus o.g. Gründen auf 

flexible und ihren zeitlichen Möglichkeiten angepasste individuelle Unterstützung angewiesen 

sind. Inhaltlich gliedert sich das Angebot in 3 Module. 

  

1. Modul: 

- Beratung /Erarbeitung des Ziels (Ausbildung/ Umschulung/ Qualifizierung) 

- Planung passgenauer Wege 

- Feststellung der erforderlichen Unterstützung 

 

Das 2. Modul dient der Vorbereitung und anschließenden Heranführung an die angestrebte 

Ausbildung/ Umschulung, der Stabilisierung der Entscheidung über Praktika, Ausbau/ Festi-

gung der Kinderbetreuungssituation, Ausbildungsstellenakquise bzw. Suche nach einem ge-

eigneten Umschulungsplatz. 

 

Das 3. Modul begleitet die Auszubildenden bzw. Umschulenden insbesondere durch individu-

elles Coaching mit Krisenintervention und soll Abbrüche vermeiden helfen. 

 

Veranstaltungen: 

Die mittlerweile etablierte stadtweite Messe für Alleinerziehende wird 2019 wieder unter 

Beteiligung vieler Beratungsstellen und Qualifizierungsträger der Landeshauptstadt München 

im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur stattfinden.  

 

„Jobs für Eltern“: Bereits im 2. Jahr war 2018 wieder gemeinsam mit dem Arbeitgeberservice 

eine spezielle Stellenbörse für Eltern, deren Kinder im Herbst in die Schule gekommen waren 

bzw. die bereits eine Grundschule besuchen organisiert worden. Der regional gewählte Ansatz 

und die damit verbundene Überschaubarkeit wurden kundenseitig positiv erlebt. Für 2019 ist 

die Verstetigung geplant. 
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Die Beteiligung der BCA an Veranstaltungen und Messen Dritter wie der bekannten Infobörse 

der LHM „Für Frauen aus aller Welt“ und die Integrationsmesse der Caritas für Menschen 

mit Migrationshintergrund dienen der Information über die Angebote und Möglichkeiten des 

Jobcenters wie der Netzwerkarbeit. Für diese vielfältigen Aufgaben sind die Kolleginnen und 

Kollegen im Jobcenter München gut aufgestellt! 

In jedem Sozialbürgerhaus (einschließlich ZWI, ZEF und Fachstelle Reha/SB) ist eine Kolle-

gin, ein Kollege angesetzt, die/der als KoordinatorIn für CA-Themen fungiert. Sie sind dar-

über hinaus meist auch als SpezialistInnen für Alleinerziehende tätig. Daneben unterstützen 

sie die Integrationsfachkräfte der SBH’s vor Ort mit ihren Spezialkenntnissen. Zielgerichtete 

Informationen und regelmäßiger fachlicher Austausch helfen ihnen dabei, ihre Kompetenzen 

zu erweitern.   

Einzelne Sozialbürgerhäuser werden bei regionalen Initiativen und Betreuungsansätzen dabei 

von zentraler Stelle (BCA) unterstützt. 

 

Fachlicher Input: 

Ein 2018 angebotener „MännerFachTag“ erfuhr viel positive Resonanz. Dabei kam die Kom-

bination aus Fachvorträgen für Beschäftigte sowie geladene Partner zu den Themen Gesund-

heit bei „Männern im Betrieb“ und „Wie man Männer/Väter aus geflüchteten Familien für 

erfolgreiche gesellschaftliche und berufliche Integrationsprozesse ihrer Frauen gewinnen 

kann" gut an. 

Auch in 2019 wird es wieder ein spezielles Fortbildungsangebot zum Thema Chancengleich-

heit am Arbeitsmarkt geben. 

 
 

6.7 Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderung (incl. Inklusionsini-

titative) 

Im Dezember 2018 waren knapp 1.380 schwerbehinderte Menschen im Jobcenter München 

arbeitslos gemeldet (31 Personen weniger als im Vorjahr). Die Mehrzahl verfügt über keinen 

Berufsabschluss und/ oder sind langzeitarbeitslos.  

Der Anteil der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung an allen Arbeitslosen im SGB II ist ange-

stiegen auf 9,1% (Vorjahr 8,1%). 

 

Bestand an schw erbehinderten Arbeitssuchenden 2.800                      100,0%

darunter

15 bis unter 25 Jahre 80                           2,9%

25 bis unter 35 Jahre 291                         10,4%

50 Jahre und älter 1.613                      57,6%

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 1.631                      58,3%

langzeitarbeitslose 679                         24,3%

Anteil der schw erbehinderten Arbeitssuchenden an allen Arbeitssuchenden 7,8%

Bestand an schw erbehinderten Arbeitslosen 1.378 100,0%

darunter

15 bis unter 25 Jahre 41 3,0%

25 bis unter 35 Jahre 153 11,1%

50 Jahre und älter 733 53,2%

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 838 60,8%

langzeitarbeitslose 679 49,3%

Anteil der schw erbehinderten Arbeitslosen an allen Arbeitslosen 9,1%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand Dez 2018)
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Arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung profitieren (rechtskreisübergreifend) weniger 

stark von der anhaltend guten Arbeitsmarktlage in München als alle Arbeitslosen. Die beson-

dere Förderung dieser Personengruppe findet sich daher sowohl in der Zielformulierung der 

Bundesagentur für Arbeit wie auch als kommunales Ziel, das die Landeshauptstadt München 

mit dem Jobcenter vereinbart, wieder. 

 

Die Handlungsschwerpunkte zur verbesserten Eingliederung von behinderten Menschen in 

2019 sind 

- Maßnahmen zur intensiven Beratung und Vermittlungsarbeit (organisatorische und 

fachliche Spezialisierung) 

- Effektive Nutzung von Fördermitteln aus dem Eingliederungstitel und aus Drittmitteln 

- Konsolidierung und Ausbau der Netzwerkarbeit 

 

1. Maßnahmen zur intensiven Beratung und Vermittlung 

Nach der Zusammenführung der zielgruppenspezifischen Betreuung von Menschen mit 

Behinderung hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten in der Fachstelle für Wiederein-

gliederung nahezu verdoppelt. Dort erhalten nun rd. 3.100 Leistungsberechtigte mit 

Schwerbehinderung oder Gleichstellung sowie rd. 600 Rehabilitanden ein speziell auf den 

Personenkreis ausgerichtetes Beratungs- und Vermittlungsangebot. 

Dabei kann verstärkt auch nach besonderen Unterstützungsbedarfen (z.B. Hör- oder Seh-

behinderung; körperliche Behinderung/ Rollstuhlgerechte Arbeitsplätze; psychische Er-

krankungen) differenziert werden um beraterische Fachkompetenz und arbeitgeberbezo-

gene Netzwerke aufzubauen. Bewährte Ansätze wie beschäftigungsorientiertes Fallma-

nagement und bewerberorientierte Arbeitgeberansprache wie „Aktiv in Arbeit“ bleiben er-

halten. Hinzu kommen neue Ansätze für öffentlich geförderte Beschäftigung zur sozialen 

Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II), die sich speziell auch an Menschen mit Schwer-

behinderung richten, die bereits 5 Jahre und länger im Leistungsbezug sind. 

 

2. Einsatz von Fördermitteln 

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung hat im Jobcenter einen hohen Stellenwert. 

2018 wurden 2,5 Mio. Euro vor allem für reha-spezifische Förderungen ausgegeben. 

Der für 2019 geplante Ansatz für spezielle Leistungen an behinderte Menschen beträgt 3,0 

Mio. Euro. Darüber hinaus stehen auch alle weiteren regulären Förderleistungen (z.B. Ar-

beitsgelegenheiten, Förderung der beruflichen Weiterbildung etc.) für schwerbehinderte 

Menschen zur Verfügung. 

 Der Förderschwerpunkt 2019 liegt wieder bei Arbeitgeberförderungen, die mit einer 

Integration am 1. Arbeitsmarkt verbunden sind wie z.B. der erweiterte Eingliede-

rungszuschuss für (schwer)behinderte Menschen und besonders betroffenen 

Schwerbehinderte (§90 SGB III). Die mehrjährigen Fördermöglichkeiten (bis 96 

Monate) können in Verbindung mit anschließendem Minderleistungsausgleich über 

das Integrationsamt dauerhafte Beschäftigung auch bei erheblichen Leistungsein-

schränkungen ermöglichen.  

 Ein neuer Förderschwerpunkt ist die Schaffung von öffentlich geförderten Beschäf-

tigungsmöglichkeiten um eine soziale Teilhabe für Menschen zu eröffnen, die auf 

dem 1. Arbeitsmarkt nicht (mehr) konkurrenzfähig sind. Über den §16i SGB II kön-

nen Langzeitbezieher mit Lohnkostenzuschüssen, beschäftigungsbegleitendem 

Coaching und Qualifizierungsprämien in einem betrieblichen Umfeld sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt werden. 
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 Aufgrund der guten Budgetsituation kann das Platzangebot beim behinderungs-

spezifischen Integrationscoaching bei DAA/gfi von 120 auf 144 Plätze aufgestockt 

werden. Die Unterstützungsmaßnahme trägt mit einer Integrationsquote von rd. 

25% wesentlich zum guten Vermittlungserfolg im Jobcenter bei. Angehoben wer-

den auch die Planungsansätze für die allgemeine und rehaspezische berufliche 

Fortbildung, so dass allen sinnvollen Qualifizierungswünschen entsprochen wer-

den kann. 

 Ebenfalls fortgesetzt wird das bisher im Rahmen eines bayernweiten Programms 

initiierte Projekt „LaSse“ (Langzeitarbeitslose Schwerbehinderte schnell einglie-

dern) Hier können bis zu 10 schwerbehinderte Langzeitarbeitslose durch den örtli-

chen Integrationsfachdienst eng auf dem Weg in Beschäftigung begleitet werden. 

 Ausgebaut wird das Angebot zur Klärung der körperlichen Leistungsfähigkeit „EFL“ 

(Evaluierung der funktionellen Leistungsfähigkeit) und eines speziellen Gesund-

heitscoachings auf der Basis eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins 

(AVGS). 

 

Neben den Regelförderinstrumenten profitieren Menschen mit Behinderung auch von 

weiteren Förderprogrammen über Drittmittel oder Sonderprogramme. 

 Neue Förderansätze ergeben sich aus dem §11 Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

also der Neufassung des Schwerbehinderten- und Rehabilitationsrechts nach dem 

SGB IX. Jobcenter und Rentenversicherungsträger sind aufgefordert in einem Kon-

zeptwettbewerb innovative Ansätze zur frühzeitigen Erkennung und Prävention von 

beruflichen Rehabilitationsbedarfen zu entwickeln und einer drohenden Erwerbs-

minderung entgegen zu wirken.  

Der vom Jobcenter München eingereichte Förderantrag beruht auf der Weiterent-

wicklung einer erfolgreichen bewerberorientierten Arbeitgeberansprache in Koope-

ration mit dem Berufsförderungswerk München. Weiterhin möchte sich das Job-

center bei einem rechtskreisübergreifenden Konzept der Deutschen Rentenversi-

cherung als wesentlicher Kooperationspartner beteiligen.  

Bundesweit steht den Jobcentern ein erhebliches Finanzvolumen von 500 Mio. 

Euro zur Verfügung. Der Antrag wird zunächst im März 2019 in einem Beirat be-

handelt und dann ggf. im Mai 2019 dem BMAS zur Entscheidung vorgelegt. (siehe 

auch Pkt. 5.6) 

 Fortgesetzt wird 2019 das ESF- geförderte Qualifizierungsprojekt „11 Freunde“. Mit 

einer Integrationsquote von ca. 40% schaffen Menschen mit Behinderung und psy-

chischer Erkrankungen auf diesem Weg den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben. 

In der „Talentschmiede“ für Langzeitarbeitslose mit Migrationshintergrund werden 

neben einer Aktivierung und Grundqualifizierung auch interkulturelle Kompetenzen 

für ein Leben in Deutschland vermittelt. 

 

3. Konsolidierung und Ausbau der Netzwerkarbeit 

Neben finanziellen und beratenden Leistungen für Arbeitgeber und Bewerber/Bewerberin-

nen ist die Einbindung in das regionale Netzwerk von öffentlichen Institutionen, Rehabili-

tationsträgern, Fördereinrichtungen und Selbsthilfeverbänden im Bereich der Behinderten-

arbeit ausschlaggebend für eine wirksame Zusammenarbeit vor Ort. 

 Das Jobcenter beteiligt sich aktiv an der Erarbeitung des 2. Aktionsplans zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Landeshauptstadt München. 
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Im Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ werden Maßnahmen zur Arbeitgeber-

ansprache entwickelt und mit verschiedenen städtischen Referaten, dem Behinder-

tenbeirat und Verbänden umgesetzt. Börsen und Arbeitsmarktgespräche können 

als Forum genutzt werden um „Barrieren in den Köpfen“ abzubauen. 

 Das langjährig bewährte Kooperationsnetzwerk „Beschäftigungschancen für Men-

schen mit Schwerbehinderung“ besteht aus Vertretern des Jobcenters, der Ar-

beitsagentur, der Rentenversicherung (DRV), den beiden Wirtschaftskammern 

(IHK/HWK), des Integrationsamts, des Integrationsfachdienstes (ifd) sowie des Be-

hindertenbeirats. Auch 2019 wird wieder eine gemeinsame öffentlichkeitswirksame 

Informationsveranstaltung für Arbeitgeber stattfinden. 

 Mindestens einmal jährlich findet ein Abstimmungsgespräch der Rehabilitationsträ-

ger Arbeitsagentur, DRV Bayern Süd und Bund sowie der Knappschaft Bahn-See 

unter Beteiligung des Jobcenters München statt. Dabei geht es neben der Klärung 

von förderrechtlichen Schnittstellen (SGB II- SGB IX) auch um organisatorische 

Erleichterungen wie Austausch von Kontaktdaten und Telefonlisten zur Verbesse-

rung der Kommunikation im Einzelfall. 

 Im Zuge der schrittweisen Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes (BTHG/ SGB 

IX n.F.) wird das Jahr 2019 einen verstärkten Austausch zwischen Jobcenter und 

Arbeitsagentur erfordern. Eine wichtige Neuerung ist dabei, dass künftig nur noch 

ein einziger Antrag auf Teilhabeleistungen bei einem Träger genügt, unabhängig 

davon, welcher Träger für die verschiedenen Leistungsarten rechtlich zuständig ist 

(verbindlicher Teilhabeplan). Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann ein 

gemeinsamer Eingliederungsplan zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur ausge-

arbeitet werden. Der Gedanke des „persönlichen Budgets für Arbeit“ wird gestärkt. 

Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags sind bei Arbeitsagentur und im Jobcen-

ter zusätzliche Mitarbeiterschulungen notwendig. Die Kooperationsvereinbarung 

zu den Schnittstellen zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur wird aktualisiert wer-

den. 

 

6.8 Erbringung der Kommunalen Eingliederungsleistungen (§16a SGB II) 

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II sind ein wichtiges Handlungsfeld 

für die kommunale Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II. Bei der Konzeption, Gewährung 

und Umsetzung der Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II muss, gemäß der 

gesetzlichen Bestimmung, in der Hauptsache die Zielsetzung „Eingliederung in Arbeit“ 

Berücksichtigung finden. In vielen Fällen kann die berufliche Eingliederung überhaupt erst 

durch die vorherige Bearbeitung von bestehenden persönlichen Problemlagen gelingen. 

 

Folgende Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II sind laut Gesetzgebung 

möglich: 

 Schuldnerberatung 

 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von 

Angehörigen 

 Psychosoziale Betreuung 

 Suchtberatung 
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Nach § 2 Abs. 7 der Kooperationsvereinbarung zur Gründung der gemeinsamen Einrichtung 

wurde die Wahrnehmung der Leistungen vom Jobcenter auf die Landeshauptstadt München 

(LHM) rückübertragen. Somit leistet die LHM einen unverzichtbaren Beitrag zur Umsetzung 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende und zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit. 

 

Bei der Erbringung der Eingliederungsleistungen arbeiten die Landeshauptstadt München, das 

Jobcenter und externe Dienstleister eng zusammen. In diesem „Dreiecksverhältnis“ wurden 

Zuständigkeiten festgelegt, um den Leistungsprozess erfolgreich zu gestalten. 

 

Die LHM kann bei den Leistungserbringern auf jahrelang eingespielte, funktionierende 

Strukturen und Netzwerke zurückgreifen. Hierzu zählen neben der Bezirkssozialarbeit (BSA) 

in den Sozialbürgerhäusern insbesondere die städtische Schuldnerberatung, das Referat für 

Bildung und Sport, das Referat für Gesundheit und Umwelt, freie Träger sowie der Bezirk 

Oberbayern. 

 

Die Ergebnisse zu den Kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II werden 

jeweils im Frühsommer des Folgejahres in einem Jahresbericht zusammengefasst. 

 

Die Landeshauptstadt München legt größten Wert darauf, dass die genannten Leistungen 

grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Unter die Kommunalen 

Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II fallen sie jedoch nur, wenn sie von Kundinnen 

und Kunden aus dem Rechtskreis SGB II in Anspruch genommen werden. 

 

Der Zugang zu den Eingliederungsleistungen nach dem Münchner Konzept wird durch die 

Bezirkssozialarbeit sichergestellt. Stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters 

einen Beratungsbedarf fest, den sie selbst nicht klären können und der eine Kommunale 

Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II erforderlich macht, leiten sie bedürftige Kundinnen 

und Kunden an die Orientierungsberatung der Bezirkssozialarbeit (BSA) weiter. 

Selbstverständlich können SGB II-Leistungsempfängerinnen und -empfänger auch 

selbstständig den Kontakt zur BSA - wie auch zu allen anderen in den folgenden Abschnitten 

genannten Akteuren und Leistungserbringern - suchen, also ohne Überleitung durch das 

Jobcenter. 

 

Bezirkssozialarbeit (BSA) 

In den Sozialbürgerhäusern der Landeshauptstadt München waren zum 15.11.2018 299,10 

der insgesamt 330,63 zur Verfügung stehenden Vollzeitäquivalente (VZÄ) mit 353 in der Be-

zirkssozialarbeit tätigen Beschäftigten besetzt. 

 

Im Sommer 2016 wurde in der Bezirkssozialarbeit die neue Software zur Falldokumentation 

SoJA bzw. Open WebFM der Firma PROSOZ Herten eingeführt. Es handelt sich um eine 

Standardsoftware für pädagogische Jugendhilfe, die zusätzlich an die Aufgaben im Bereich 

der Erwachsenenhilfe angepasst wurde. Die Tätigkeiten die im Rahmen der kommunalen 

Eingliederungsleistungen auf Veranlassung des Jobcenters von der Bezirkssozialarbeit 

erbracht werden, können in dieser Aufgabe erfasst werden. 
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Durch die Softwareumstellung sind die Zahlen nicht mit denen der letzten Jahre vergleichbar. 

Das neue Programm bildet im Gegensatz zu ZADUCS nicht mehr einzelne Dienstleistungen, 

sondern bearbeitete Aufgaben und getroffene Vereinbarungen zu bestimmten Themen ab. 

 

Die Leistungserbringung der BSA in diesem Bereich ist für die Unterstützung der Kundinnen 

und Kunden des Jobcenters – wie für alle Bürgerinnen und Bürger – von hoher Bedeutung. 

Gerade die Zusammenarbeit der BSA mit dem Jobcenter in den Sozialbürgerhäusern, in der 

eine besondere Stärke liegt, wird fortlaufend optimiert. 

 

Für die Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit im Zusammenhang mit den kommunalen 

Eingliederungsleistungen nach §16a SGBII können noch immer keine belastbaren Daten 

vorgelegt werden, da die Angaben zur wirtschaftliche Situation aus den Personendaten bisher 

nicht auswertbar waren. Zum Jahreswechsel wird eine Systemanpassung erfolgen, die diese 

Auswertung künftig ermöglicht. 

 

 

Schuldnerberatung (§ 16a Nr. 2 SGB II) 

Im Mittelpunkt der Schuldnerberatung steht die Erhaltung und Wiederherstellung der 

wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Schuldnerinnen und Schuldner. Je nach Ausgangslage 

zielt die Beratung auf eine Stabilisierung der Lebenssituation, auf die Existenzsicherung, auf 

Wohnraumerhalt, auf eine Regulierung oder Teilregulierung der Schulden, bis hin zur 

Einleitung und Begleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. 

Für das Jahr 2018 gab es bis zum Abgabetermin dieses Berichtes noch keine verwertbaren 

Zahlen, weswegen die Zahlen aus dem Jahr 2017 aufgeführt wurden. 

 

Die Nachfrage nach Schuldnerberatung bleibt weiterhin auf sehr hohem Niveau.  

6.163 Schuldnerinnen und Schuldner wurden im Jahr 2017 persönlich beraten. Hinzu kommen 

515 Personen, die eine separate Haushaltsbudgetberatung (Fit Finanz) in Anspruch 

genommen haben. 

 

Die Fallzahlen in der Schuldnerberatung (städtisch und freie Träger) je Vollzeitstelle bleiben 

mit 149 auf dem ungefähr gleichen Niveau wie 2016 (152). Trotzdem konnte die Wartezeit von 

2,3 Monaten im Jahr 2016 auf 2 Monate im Jahr 2017 reduziert werden. In dringenden Fällen 

erfolgt unverändert eine vorgezogene Terminvergabe. 

 

Arbeitslosigkeit und Überschuldung korrelieren nach wie vor auf hohem Niveau. So bezogen 

35 % (2.145 Personen) aller 6.163 beratenen Personen Leistungen nach dem SGB II. Im 

Vergleich zum Vorjahr ist in der Schuldnerberatung der Anteil des SGB II- Klientels an allen 

beratenen Personen unverändert hoch. 

 

Das Finanztraining für Bürgerinnen und Bürger „FIT für Finanzen“ ist zu einer dauerhaften 

Einrichtung in der Schuldnerberatung geworden. Derzeit engagieren sich dort 5 Beraterinnen. 

Es besteht eine sehr enge Verzahnung mit dem Konzept „Erhalt von Mietverhältnissen“. 
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Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege 

von Angehörigen (§ 16a Nr. 1 SGB II) 

Inklusive der Angebote im Grundschulbereich stehen im Jahr 2017/2018 über 100.000 Betreu-

ungsplätze für Münchner Kinder von 0-10 Jahren zur Verfügung.  

Im Vergleich zum Berichtsjahr 2016/2017 konnte in München das Betreuungsangebot für Kin-

der in städtisch und in freigemeinnütziger Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen 

sowie in Eltern-Kind-Initiativen, in der Kindertagespflege und in der Großtagespflege auf Grund 

des massiven Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes insgesamt erneut gesteigert werden. 

Die nominale Platzzahl hat sich in Summe um rund 3,5 Prozentpunkte erhöht. Das Versor-

gungsniveau bleibt trotz des enormen Anstiegs der Kinderzahlen annähernd gleich. 

 

Tabelle: Betreuungsplätze im Berichtsjahr 2017/2018³ 

 Anzahl Plätze VVJ 1 
(in %) 

Davon städtisch VVJ 1 
(in %) 

Davon freie und 
sonstige Träger2 

VVJ 1 
(in %) 

Versorgungsgrad 
(in %) 

VVJ 1 
(in %) 

Kinder 0-3 21.648 +2,6 3.643 +2,9 18.005 +2,5 45 +2,3 

Kinder 3-6 44.144 +1,8 17.436 +0,6 26.708 +2,5 91 0,0 

Ganztägige 
Betreuung für 

Grundschülerinnen 
und Grundschüler 

34.272 +3,8 14.2038 +0,9 34.272 +5,9 78 +4,0 

Summe 100.064 +2,6 35.317 +1,0 62.530 +3,5   

1 Vergleich Vorjahr 
2 inklusive Plätze in Eltern-Kind-Initiativen, Tagespflege und Großtagespflege 
3 Stand: 01.01.2018 

 
Durch einen weiterhin starken Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes soll die Betreuungs-

situation weiter verbessert werden. Durch Bauvorhaben der Landeshauptstadt München und 

von sonstigen Trägern sollen weitere Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und für 

Kinder im Kindergartenalter entstehen. 

 

Zum Anteil der Kinder im SGB II-Bezug kann keine Aussage gemacht werden, da die Erfas-

sung aus Datenschutzgründen nicht möglich ist. 

 

Psychosoziale Betreuung (§ 16a Nr. 3 SGB II) 

Neben der BSA erbringen die Sozialpsychiatrischen Dienste (SPDI) einen Großteil der Betreu-

ungsleistung. Diese wurden im Jahr 2017 (aktuellste verfügbare Zahlen) durch den Bezirk 

Oberbayern sowie durch die Landeshauptstadt München wie folgt gefördert: 

 

Tabelle: Personen und Kontakte SPDI gesamt München 

Personen Kontakte 

2016 2017 
VVJ1 
(in %) 

2016 2017 
VVJ1 
(in %) 

4.971 6.434 + 29 % 40.486 48.596 + 20 % 

1 Vergleich Vorjahr 
 

Im Jahr 2017 (aktuellste verfügbare Zahlen) wurden insgesamt in den SPDI in München 6.434 

Klientinnen, Klienten und Angehörige mit 48.596 Kontakten betreut. 
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Der Anteil der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger in der psychosozialen Betreuung be-

trug im Jahr 2017 24,0 %. Damit ist dieser Personenkreis deutlich häufiger in psychosozialer 

Beratung als Personen ohne Leistungsbezug. 

 

 

Suchtberatung (§ 16a Nr. 4 SGB II) 

Die Zuständigkeit für Suchtberatung liegt grundsätzlich beim Bezirk Oberbayern. Im Rahmen 

der pauschalen institutionellen Förderung finanziert der Bezirk Oberbayern die Suchtbera-

tungsstellen freier Träger. Darüber hinaus verfügt die LHM ergänzend über eigene Suchtbe-

ratungsstellen. 

Insgesamt wurden durch Suchtberatungen (städtisch und freie Träger) im Jahr 2017 (aktu-

ellste verfügbare Zahlen) 7.227 Klientinnen und Klienten erreicht und mit 63.704 Kontakten 

betreut. 

Bei den vom Bezirk Oberbayern geförderten Diensten liegt der SGB II-Anteil im Jahr 2017 

(aktuellste verfügbare Daten) bei 20,0 %. 

Die einzelnen Aufwendungen und Beteiligungen für die Suchtberatung stellen sich für das Jahr 

2017 wie folgt dar: 

 
Tabelle: Suchtberatung in München gesamt 

Personen Kontakte 

2016 2017 
VVJ1 
(in %) 

2016 2017 
VVJ1 
(in %) 

10.024 (ohne 
städtische) 

11.151 

7.227 (ohne 
städtische 

Suchtberatung) - 28 % 78.796 

63.704 (ohne 
städtische 

Suchtberatung) - 19 % 

1 Vergleich Vorjahr 
 

Hinweis des Bezirks zur eingeschränkten Datenqualität: Es ist zu beachten, dass die Sta-

tistik der Suchtberatungsstellen einige Unschärfen enthält. Seit 2017 gilt der neue Kerndaten-

satz (KDS). Die Erfassung im veränderten Statistikformular hatte leider einige „Kinderkrank-

heiten“, die erst mit dem Formular für das Jahr 2018 ganz behoben sind. Das können z. B. bei 

einigen Beratungsstellen Rückgänge in der Klient_innenzahl sein. Bei der Statistik für die So-

zialpsychiatrischen Dienste und Geronotpsychiatrischen Dienste wurde das Formular für das 

Jahr 2017 ebenfalls an ein paar Stellen überarbeitet. 

 

 

6.9 Sozialraumorientierung 

Für das Jobcenter München, mit der dezentralen Organisation der Sozialbürgerhäuser, ist die 

Orientierung am jeweiligen spezifischen Sozialraum von enormer Bedeutung. Durch das Zu-

sammenarbeiten mit verschiedenen Gremien und Kooperationspartnern findet eine weitere, 

enge Verzahnung statt. Damit wird das Jobcenter München als ein wichtiger Sozialpartner in 

der Landeshauptstadt München stärker wahrgenommen und kann auch vor Ort in der betref-

fenden Sozialregion mitgestalten und Einfluss nehmen.  
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Insbesondere die Teilnahme und Mitarbeit in den REGSAM-Gremien wird in allen Sozialregi-

onen als fruchtbar erlebt. Hier werden die speziellen Anforderungen und Gegebenheiten im 

Sozialraum intensiv besprochen.  

 

Ein weiteres gemeinsames und soziales Arbeitsfeld und Präsenz des Jobcenters München ist 

das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt". Dieser Tätigkeitsbereich 

beschränkt sich zurzeit auf die Stadtviertel Giesing, Ramersdorf, Berg am Laim und Neu-

aubing-Westkreuz. 

 

Auch die vom Referat für Bildung und Sport in Leben gerufenen Bildungslokale (z.Zt. im Ha-

senbergl, Neuperlach, Berg am Laim, Ramersdorf, Neuaubing-Westkreuz, Schwanthaler 

Höhe und Riem) werden von den Jobcentern in den einzelnen SBH als Bildungsstätten für die 

Kundinnen und Kunden genutzt. 

 

In einzelnen SBH können Bürger und Bürgerinnen auch sachkundig zum SGBII-Bezug und 

Antragsausfüllung in Räumen von Kooperationspartnern beraten werden. Die Beratung soll 

bezüglich der anstehenden Onlineantragstellung eines Weiterbewilligungsantrages ausgebaut 

werden. Der erzielte Effekt ist u. a. eine schnellere Bearbeitung durch qualitativ bessere An-

träge. 

 

Mit dem Bezirksauschuss als örtliches kommunalpolitisches Gremium wird ebenfalls ein re-

gelmäßiger Kontakt und Austausch gepflegt. Je nach Thema oder Notwendigkeit gibt es Ge-

sprächsrunden mit den Vorsitzenden bzw. wird an den Bürgerversammlungen teilgenommen. 

 

Die Kontaktpflege mit den örtlichen Polizeidienststellen ist auch ein Baustein der Zusammen-

arbeit im Rahmen der Sozialraumorientierung um die Schwierigkeiten eines Stadtviertels ins-

gesamt zu erfassen und Sicherheitsfragen, z.B. bei Vorkommnissen in den SBH, zu erörtern 

und abzustimmen. 

 

Zuletzt soll noch auf die sehr wichtige Kooperation mit der Sozialplanung des Sozialreferates 

hingewiesen werden. Ein enger Austausch von Erfahrungen und Wissen über die Entwicklung 

der Stadtviertel ist Voraussetzung für mittel- und langfristige Planungen des Jobcenters. 
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Anhang 

Anlage zu 6.3.1 
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Glossar14 

  

Arbeitslose 

 

Personen sind arbeitslos, wenn sie 

 nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Stunden pro Wo-

che arbeiten  

 eine versicherungspflichtige zumutbare Beschäftigung suchen und dabei den Vermitt-

lungsbemühungen zur Verfügung stehen und 

 sich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben  

Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.  

Nicht als arbeitslos gelten ferner Personen, die 

 mehr als zeitlich geringfügig erwerbstätig sind (mindestens 15 Stunden pro Woche),      

 nicht arbeiten dürfen oder können        

 ihre Verfügbarkeit einschränken,         

 die Regelaltersgrenze erreicht haben, 

 sich als Nichtleistungsempfänger länger als drei Monate nicht mehr bei der zuständigen 

Agentur für Arbeit bzw. dem zuständigen Jobcenter gemeldet haben, 

 arbeitsunfähig erkrankt sind, 

 Schüler, Studenten und Schulabgänger, die nur eine Ausbildungsstelle suchen sowie  

 arbeitserlaubnispflichtige Ausländer und deren Familienangehörigen sowie Asylbewer-

ber ohne Leistungsbezug, wenn ihnen der Arbeitsmarkt verschlossen ist. 

Arbeitslosigkeit ist keine notwendige Voraussetzung um Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehen zu 

können. ALG II kann z.B. auch ergänzend zu Einkommen aus Erwerbstätigkeit bezogen werden, 

wenn dieses Einkommen oder vorhandenes Vermögen nicht zur Deckung des Bedarfs ausreicht. 

 

  

Arbeitslosenquote 

 

Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem sie 

die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) in Be-

ziehung setzen. 

Der Kreis der Erwerbspersonen bzw. der Erwerbstätigen kann unterschiedlich abgegrenzt wer-

den: 

a) Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (EP): 

Alle zivilen Erwerbstätigen sind die Summe aus den abhängigen zivilen Erwerbstätigen so-

wie Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Die Arbeitslosenquote auf der 

Basis aller zivilen Erwerbspersonen errechnet sich entsprechend als: 

 
a = aktueller Zeitpunkt 

t = terminierter Zeitpunkt (Zeitpunkt Erhebung der Bezugsgröße) 

Die Ausführungen im Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm beziehen auf die o.g. Quote. 

 

b) Arbeitslosenquote, bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen (AEP): 

Der Nenner enthält nur die abhängigen zivilen Erwerbstätigen, d. h. die Summe aus sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten (einschl. Auszubildende), geringfügig Beschäftigten und 

Beamten (ohne Soldaten). Daraus errechnet sich die Arbeitslosenquote auf der Basis der 

abh. ziv. Erwerbspersonen: 

 
a = aktueller Zeitpunkt 

t = terminierter Zeitpunkt (Zeitpunkt Erhebung der Bezugsgröße 

 

 

Aufstocker 

Mit dem Begriff Aufstocker werden diejenigen Personen bezeichnet, die neben Arbeitslosengeld 

nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) auch Leistungen nach dem Zweiten Buch So-

zialgesetzbuch (SGB II) beziehen. Es handelt sich demnach um Personen, deren Arbeitslosen-

geld nicht ausreicht, um den Bedarf der Bedarfsgemeinschaft zu decken. Neben Arbeitslosengeld 

erhalten diese Personen dann auch Arbeitslosengeld II. Das Arbeitslosengeld wird um die ent-

sprechenden Leistungen des SGB II „aufgestockt“. 

 

                                                
14  Quelle, wenn nicht anderweitig bezeichnet: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundla-

gen/Glossare/Glossare-Nav.html 
 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Glossare/Glossare-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Glossare/Glossare-Nav.html
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Bedarfsgemeinschaften 

 

Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haus-

halt leben und gemeinsam wirtschaften. Eine BG (nach § 7 SGB II) hat mindestens einen er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb). Des Weiteren zählen dazu: 

 weitere eLb, 

 die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirate-

ten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der/die 

im Haushalt lebende Partner/-in dieses Elternteils, 

 als Partner/-in des eLb 

o die/der nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin/Ehegatte, 

o der/die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner/-in, 

o eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einem gemein-

samen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wech-

selseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und fürei-

nander einzustehen, 

 die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den ersten drei aufgezählten 

Punkten genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so-

weit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes nicht aus eigenem Einkom-

men oder Vermögen beschaffen können. 

Der Begriff der BG ist enger gefasst als derjenige der Haushaltsgemeinschaft respektive Woh-

nungsgemeinschaft, zu der alle Personen gehören, die auf Dauer mit einer BG in einem Haushalt 

leben und wirtschaften. So zählen z. B. Großeltern und Enkelkinder sowie sonstige Verwandte 

und Verschwägerte nicht zur BG. Von jedem Mitglied der BG wird erwartet, dass es sein Einkom-

men und Vermögen zur Deckung des Gesamtbedarfs aller Angehörigen der BG einsetzt (Aus-

nahme: Kinder). Es besteht eine sog. bedingte Einstandspflicht. 

Zweckgemeinschaften (wie z. B. Studenten-WGs) fallen nicht unter die Definition der BG. 

 

 

Beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement 

 

Fallmanagement in der Beschäftigungsförderung ist ein auf den Kunden ausgerichteter Prozess 

mit dem Ziel der möglichst nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt. In diesem kooperativen 

Prozess werden vorhandene individuelle Ressourcen und multiple Problemlagen methodisch er-

fasst und gemeinsam Versorgungsangebote und Dienstleistungen geplant, die anschließend vom 

Fallmanager implementiert, koordiniert, überwacht und evaluiert werden. So wird der individuelle 

Versorgungsbedarf eines Kunden im Hinblick auf das Ziel der mittel- und/oder unmittelbaren Ar-

beitsmarktintegration durch Beratung und Bereitstellung der verfügbaren Ressourcen abgedeckt 

und seine Mitwirkung eingefordert.  

Quelle: Zentrale der BA, SGB II-Fachkonzept-Fallmanagement 

 

 

Beschäftigungsquote 

 

Die Beschäftigungsquote im Rahmen der Beschäftigungsstatistik ist der prozentuale Anteil der 

sozialversicherungspflichtig bzw. geringfügig Beschäftigten (am Wohnort) an der Bevölkerung im 

jeweiligen Alter (von 15 bis unter 65 Jahren sofern nicht anders angegeben). Beamte, Selbststän-

dige und andere nicht sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige sind in der Kennzahl nicht be-

rücksichtigt. Personen in Vollzeit- und in Teilzeitbeschäftigung werden gleichermaßen gezählt, so 

dass unterschiedliche Arbeitszeitvolumina keinen Einfluss auf den Indikator haben. Die Beschäfti-

gungsquote ist als ein Schlüsselindikator zur Beurteilung des Beschäftigungsstandes in einer Re-

gion zu beurteilen. Sie zeigt an, in welchem Umfang sich soziodemographische Voraussetzun-

gen, insbesondere Zahl und Struktur der Bevölkerung, auf die Beschäftigung auswirken. Die Nen-

nergröße, die Zahl der erwerbsfähigen Personen von 15 bis unter 65 Jahren, hängt von mehreren 

Faktoren ab. Geburtenentwicklung und Lebenserwartung wirken eher langfristig, kurz-, mittel- und 

langfristigen Einfluss haben Wanderungen und Pendlerströme. Welcher Anteil der erwerbsfähi-

gen Bevölkerung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, unterliegt eben-

falls vielfältigen, regional unterschiedlich ausgeprägten Einflüssen. Dazu gehören die Erwerbsnei-

gung in der Bevölkerung, die Wirtschaftslage der Unternehmen sowie qualitative Aspekte des Zu-

sammenspiels von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage, darunter auch die Arbeitsmarktpolitik. 

 

 

Eingliederungsquote 

 

Die Eingliederungsquote als aussagekräftigerer Wirkungsindikator weist den Zustand „in sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung zum Zeitpunkt 6 Monate nach Teilnahmeende“ nach, und 

liefert somit einen wichtigen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen 

der aktiven Arbeitsförderung. 

Sie sagt aus, zu welchem Anteil Maßnahmeabsolventen in angemessener Zeit im Anschluss an 

die Maßnahme eine Beschäftigung aufgenommen haben. 
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Erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte 

 

Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) gelten gem. § 7 SGB II Personen, die 

 das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 

haben, 

 erwerbsfähig sind, 

 hilfebedürftig sind und 

 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare 

Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 

drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 

 

 

Erwerbspersonenpotenzial 

 

Das Erwerbspersonenpotenzial umfasst alle Menschen einer Wohnbevölkerung, die arbeiten kön-

nen, wollen und dürfen. Als Maß für das Arbeitskräfteangebot beinhaltet es sowohl die Personen, 

die ihren Erwerbswunsch realisiert haben (Erwerbstätige, Beschäftigte) als auch diejenigen, de-

nen das noch nicht gelungen ist (Beschäftigungslose). Mit anderen Worten: Zählt man zu den Er-

werbspersonen (Erwerbstätige und Arbeits- bzw. Erwerbslose) noch die Stille Reserve hinzu, 

spricht man vom Erwerbspersonenpotenzial; dieses wird jährlich vom IAB geschätzt. 

 

 

Erwerbstätige Arbeitslo-

sengeld II-Bezieher 

 

Erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher werden definiert als erwerbsfähige Leistungsberech-

tigte (eLb), die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Leistungsanspruch vor 

Sanktion) beanspruchen und gleichzeitig Brutto-Einkommen aus abhängiger oder selbstständiger 

Erwerbstätigkeit beziehen. Für den Begriff „erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher“ bzw. kurz 

„erwerbstätige Alg II-Bezieher“ wird auch synonym der Begriff „Erwerbstätige Leistungsbezieher 

in der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ verwendet.  

 

In der öffentlichen Diskussion hat sich für erwerbstätige Alg II-Bezieher die Bezeichnung "Auf-

stocker" (teilweise auch „Ergänzer“) durchgesetzt. Dabei werden Aufstocker häufig gleichgesetzt 

mit Vollzeitbeschäftigten, deren Lohn nicht ausreicht um auf dem soziokulturellen Existenzmini-

mum zu leben. Das legt die Bezeichnung „Aufstocker“ auch nahe, weil nach allgemeinem Ver-

ständnis etwas Größeres (das Einkommen aus Erwerbstätigkeit) durch etwas Kleineres (Arbeits-

losengeld II) „aufgestockt“ wird. Das ist aber nur eine mögliche Variante. In der Mehrzahl der 

Fälle wird eher das Arbeitslosengeld II durch Erwerbseinkommen ergänzt und der Leistungsan-

spruch verringert. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit spricht deshalb neutral von erwerb-

stätigen Leistungsbeziehern in der Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. kürzer erwerbstäti-

gen Arbeitslosengeld II-Beziehern. 

  

Erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher werden aus den Daten der Grundsicherungsstatistik 

ermittelt. Dabei werden alle eLb berücksichtigt, die laufend Leistungen aus der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende dem Grunde nach beanspruchen, d.h. einen laufenden Leistungsanspruch vor 

einer eventuellen Sanktionierung haben und gleichzeitig ein zu berücksichtigendes Einkommen 

aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit erzielen, das im entsprechenden Berichtsmo-

nat bei der Anspruchsberechnung der Grundsicherungsleistung Berücksichtigung findet. 

 

 

Hilfebedürftigkeit 

  

Hilfebedürftig ist nach § 9 SGB II, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus 

dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe 

nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen er-

hält. 

 

 

Integrationen 

 

Eine Integration liegt vor, wenn ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter eine sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbstän-

dige Erwerbstätigkeit aufnimmt. 

 

 

Integrationsquote 

 

Die Integrationsquote stellt den Anteil der in Erwerbstätigkeit (sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung, selbstständigen Beschäftigung, berufliche Ausbildung) integrierten Personen gemes-

sen an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dar. 

 

 

 

 

http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_274122/Statischer-Content/Grundlagen/Glossare/AST-Glossar/Stille-Reserve.html


Jobcenter München 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2019 

 

 

 

 Seite 84 von 84  
 

 

Kosten der Unterkunft 

  

Alle im Rahmen der Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt zu erbringenden Leistun-

gen für die Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaft (§ 22 SGB II). Differenziert werden 

kann zwischen den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung sowie den einmaligen Kosten 

für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum, Wohnungsbeschaffung 

und die Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 2, 6 und 8). 

 

 

Langzeitarbeitslose  

 

Als Langzeitarbeitslose gelten nach § 18 SGB III alle Personen, die am jeweiligen Stichtag der 

Zählung 1 Jahr und länger bei den Agenturen für Arbeit oder bei den Trägern für Grundsicherung 

für Arbeitsuchende nach dem SGB II arbeitslos gemeldet waren. 

 

 

Langzeitleistungsbezieher 

 

Langzeitleistungsbezieher sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 

Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem SGB II waren. 

 

 

Nachhaltigkeitsquote 

 
Eine nachhaltige Integration liegt vor, wenn die betreffende Person zwölf Monate nach der zu be-

rücksichtigenden Integration noch bzw. wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Dabei 

ist es irrelevant, ob die ursprüngliche Integration ursächlich für das aktuell bestehende Beschäfti-

gungsverhältnis gewesen ist. Ferner haben Unterbrechungen der sozialversicherungspflichtigen 

Tätigkeit(en) keine Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsbetrachtung.  

Die Angaben werden aus den Beschäftigtendaten ermittelt. Entscheidend ist allein der Beschäfti-

gungsstatus der Person an dem Stichtag, der ein Jahr nach dem Berichtsmonat der Integrations-

zählung liegt.  

 

Mehrere Beschäftigungen, die nur zusammen die Sozialversicherungsgrenze überschreiten, zäh-

len ebenfalls als eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und sind deshalb zu berück-

sichtigen. 

Schwerpunkt der Detailanalyse ist die Nachhaltigkeit sozialversicherungspflichtiger Integrationen 

im Jahresfortschrittswert (= kumuliert), die sich wie folgt berechnet: 

Summe der nachhaltigen Integrationen von erwerbsfähige Leistungsberechtigten (eLb) seit Be-

ginn des Berichtsjahres bis einschließlich des betrachteten Berichtsmonats dividiert durch die 

Summe der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Vergleichszeitraum 

des Vorjahres multipliziert mit 100.  

Das Ergebnis des Nenners ist lediglich eine Teilmenge der Anzahl Integrationen des Zielindika-

tors, da eLb, die durch die Aufnahme einer vollqualifizierenden Berufsausbildung oder einer selb-

ständigen Erwerbstätigkeit integriert wurden, nicht Gegenstand der Ergänzungsgröße sind.  

Daten der Beschäftigungsstatistik stehen nach einer Wartezeit von 6 Monaten annähernd voll-

ständig zur Verfügung. Dadurch verzögert sich die Berichtsfähigkeit zusätzlich um ein halbes 

Jahr. D. h. das Ergebnis der Nachhaltigkeit einer Integration des Berichtsmonats Februar 

2011 (Zählung der Person als Bestand eLb im Berichtsmonat Januar 2011 vorausgesetzt), das 

für den Stichtag des Berichtsmonats Februar 2012 zu ermitteln ist, kann erst mit Ladestand Au-

gust 2012 aufbereitet und veröffentlicht werden.  

 

 

Schwerbehinderte Men-

schen 

 

Schwerbehinderte Menschen – im Sinne des § 2 (2), (3) SGB IX – sind Personen mit einem Grad 

der Behinderung von wenigstens 50. 

Den schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind behinderte Menschen mit einem Grad der 

Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne 

die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB IX nicht erlangen oder 

nicht behalten können. 

 

 

Zahlungsanspruch  

 

 

Der Zahlungsanspruch stellt den Betrag dar, der den Personen für SGB-II-Leistungen zusteht und 

der tatsächlich der Bedarfsgemeinschaft gewährt wird.  

Ausgangspunkt für die Berechnung des Zahlungsanspruchs ist der individuelle Bedarf. Dieser 

wird um ggf. vorhandenes Einkommen reduziert und hieraus zunächst der Leistungsanspruch er-

rechnet. Werden vom Jobcenter Sanktionen ausgesprochen, so mindern diese den Leistungsan-

spruch. Der um den Sanktionsbetrag reduzierte Leistungsanspruch ist der Zahlungsanspruch.  
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